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Vorwort 

Der Umgang mit psychisch auffälligen Personen, die als Gefährder*innen ein-
gestuft werden, ist eine grosse Herausforderung. Oft stehen bedrohliche Ver-
haltensweisen im Raum, die strafrechtlich kaum fassbar sind, aber dennoch 
begründet Anlass zu ernsthaften Befürchtungen für eine bevorstehende Ge-
walttat geben. Polizeiliche und strafprozessuale Massnahmen stossen rasch an 
ihre Grenzen. Fürsorgerische Unterbringungen sind nur für eine beschränkte 
Zeit möglich. Es fehlen heute ausreichende Instrumente mit dem notwendigen 
Therapieansatz. Um diese Versorgungslücken zu schliessen, ist das Bedro-
hungsmanagement in der gesamten Kette der Strafverfolgung sowie im Ge-
sundheitswesen noch besser zu verankern. Vor diesem Hintergrund hat der 
Regierungsrat des Kantons Zürich die „Gefährdung durch psychisch auffällige 
Personen“ als Schwerpunktthema für die Legislaturperiode 2019 – 2022 fest-
gelegt (RRB 184/2019). Durch die „Fachtagung Bedrohungsmanagement – Ge-
fährdung durch psychisch auffällige Personen“ vom 4. November 2021 sollte 
zur Information und Wissensvermittlung sowie zur Vernetzung unter Fach-
personen dienen. Die Beiträge der Referent*innen bilden den vorliegenden 
Sammelband. 

Hptm Reinhard Brunner, Chef der Präventionsabteilung der Kantonspolizei 
Zürich, beleuchtet in seinem Beitrag die Organisation und die wesentlichen 
Vorhaben zur Umsetzung der Zielvorgaben betreffend das Schwerpunktthema 
Gefährdung durch psychisch auffällige Personen. 

MA Lorenz Biberstein, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Delinquenz 
und Kriminalprävention, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, 
fasst in seinem Beitrag die wichtigsten neuen Erkenntnisse aus der Evaluation 
des Kantonalen Bedrohungsmanagements Zürich zusammen. 

Prof. Dr. med. Elmar Habermeyer, Direktor, Klinik für Forensische Psychiatrie, 
Psychiatrische Universitätsklinik PUK und Ladina Cavelti, MSc, Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin, Klinik für Forensische Psychiatrie, Psychiatrische Uni-
versitätsklinik Zürich, untersuchen mögliche Zusammenhänge zwischen psy-
chischen Störungen und Gewalttaten, wobei sie besonderes Augenmerk auf 
ausgewählte Störungsbilder legen. Zudem stellen sie einige Risikomerkmale 
vor und erläutern, wie sich psychisch auffällige Personen mit hohem Gewalt-
risiko von der durchschnittlichen Patientenpopulation unterscheiden. 



Major Werner Schmid, Chef Regionalpolizei, Kantonspolizei Zürich, legt die 
Polizeiarbeit im Spannungsfeld von Krankheit und Kriminalität dar. Er be-
schreibt das Vorgehen der Polizei bei Interventionen, den Ablauf des Einsatzes 
und mögliche Optimierungsansätze. 

Dr. med. Dipl. jur. Catharina Schmidt, Konsildienst der Fachstelle Forensic As-
sesment & Risk Management (FFA), Psychiatrische Universitätsklinik PUK, er-
läutert das Vorgehen bei Risikoeinschätzungen zur Vorhersage gewalttätigen 
Handelns von Menschen mit psychischen Störungsbildern im psychiatrischen 
Setting. 

Adj Andreas Werner, Dienstchef Gewaltschutz, Kantonspolizei Zürich, be-
leuchtet in seinem Praxisbericht die Rolle des polizeilichen Bedrohungsma-
nagements aus der Sicht der Kantonspolizei und beschreibt das Vorgehen der 
Polizei in solchen Situationen anhand fiktiver Fälle. 

Lic. iur. Corinne Kauf, Staatsanwältin, Staatsanwaltschaft I für Gewaltdelikte 
des Kantons Zürich, erläutert die Schwierigkeiten der Staatsanwaltschaften im 
Umgang mit der Ausführungsgefahr und erläutert diese Schwierigkeiten an-
hand eines Fallbeispiels. 

Lic. iur. Ruedi Winet, dipl. Pflegefachmann Psychiatrie (HF), Präsident KESB 
Bezirk Pfäffikon ZH, legt die zivilrechtlichen Instrumentarien im Umgang mit 
psychisch auffälligen Personen, insbesondere Massnahmen des Kindes- und 
des Erwachsenenschutzes, dar. 

Lic. phil. Daniel Treuthardt, Hauptabteilungsleiter, Bewährungs- und Vollzugs-
dienste, Justizvollzug und Wiedereingliederung, Kanton Zürich, zeigt in sei-
nem Beitrag die aktuellen Entwicklungen in den Bewährungs- und Vollzugs-
diensten des Kantons Zürich (BVD ZH) im Zusammenhang mit dem 
Management der Gefährdung durch psychisch auffällige Personen auf. 

Für das gute Gelingen der Tagung und die Veröffentlichung dieses Bandes 
möchten wir herzlich danken: Luca Lehmann, MLaw, für die Fertigstellung des 
Tagungsbandes, sowie dem Europa Institut an der Universität Zürich, insbe-
sondere Valeria Piritore, für die professionelle Tagungsorganisation und Sue 
Osterwalder und Petra Bitterli für die Gestaltung dieses Bandes. 

Christian Schwarzenegger/Reinhard Brunner Zürich, im September 2022 
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I. Einleitung 

Mit der Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes1 per 1. Januar 2005 wurde 
dem Regierungsrat des Kantons Zürich die Möglichkeit eingeräumt, Schwer-
punkte in der Strafverfolgung für die Staatsanwaltschaften und die Polizei 
festzulegen. Dies mit dem Ziel, einerseits die Zusammenarbeit der mit der 
Strafverfolgung befassten Behörden und wichtigsten Partnerorganisationen 
zu verbessern und andererseits die zur Verfügung stehenden Mittel für die Be-
kämpfung von Straftaten dort einzusetzen, wo es auf Grund der Kriminalitäts-
entwicklung und dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung am dringlichsten 
erscheint. Der Regierungsrat nimmt damit seine Verantwortung zur Gewähr-
leistung der öffentlichen Sicherheit wahr. Er schafft zudem für die Staatsan-
waltschaften und die Polizei klare Rahmenbedingungen für deren operative 
Leistungserbringung. 

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2006 legte der Regierungsrat erstmals Schwer-
punkte in der Strafverfolgung für die Staatsanwaltschaften und die Polizei für 
die Legislaturperiode 2006 bis 2009 fest. Die Verfolgung der Einbruchskrimi-
nalität, die Bekämpfung von Hooliganismus sowie schwerer Jugend- und Wirt-
schaftskriminalität wurden nach eingehenden Lagebeurteilungen als Erschei-
nungsformen der Kriminalität benannt, die über den üblichen Rahmen hinaus 
verstärkt bekämpft werden sollten.2 

Vor dem Hintergrund, wonach sich die Strafverfolgungsbehörden immer wie-
der mit Bedrohungslagen und Gefährdungssituationen in verschiedensten 
Konstellationen konfrontiert sehen, die strafrechtlich oft (noch) kaum fassbar 
sind, aber dennoch Vorboten (Warnsignale) von schweren Gewalttaten sein 
können, erfuhr die Schwerpunktbildung eine Neuausrichtung. Nebst der Straf-
verfolgung misst der Regierungsrat heute auch der Prävention höchste Priori-
tät bei. Insbesondere der nachhaltig in Erinnerung bleibende Doppelmord vom 
15. August 2011 in Pfäffikon ZH, wobei ein Familienvater seine Ehefrau und die 
Leiterin des Sozialamtes tötete, wurde zum Schlüsselereignis für massgebliche 
Entwicklungsschritte und die Einführung eines umfassenden Bedrohungsma-
nagements im Kanton Zürich auf Anfang 2015.3 

§ 91 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes des Kanton Zürich vom 13. Juni 1976 (GVG, 
LS 211.1): „Der Regierungsrat kann für die Oberstaatsanwaltschaft und die Polizei Schwer-
punkte der Strafverfolgung festlegen.“ 
Beschluss des Regierungsrates des Kanton Zürich über Schwerpunktbildung in der Straf-
verfolgung, RRB Nr. 1437/2006 (dieser RRB steht öffentlich nicht mehr abrufbar zur Verfü-
gung). 
Bedrohungsmanagement-Brunner, Bedrohungsmanagement im Kanton Zürich - Praxisbe-
richt zum Stand der Projekte und Entwicklungen, 15 ff. 

1 

2 

3 
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Die praktischen Erfahrungen im Verlauf der letzten Jahre beim Bedrohungs-
management sind in einer grossen Vielfalt von Kontexten und Fallkonstella-
tionen anzusiedeln. Markante Schwergewichte manifestieren sich jedoch vor 
allem in den Bereichen Gewalt gegen Frauen und Häusliche Gewalt sowie Ge-
fährdung durch psychisch auffällige Personen. Aufgrund dieser Erkenntnisse 
legte der Regierungsrat u.a. diese Themen als Scherpunkte für die Legislatur-
periode 2019 bis 2022 fest.4 

Die weiteren Ausführungen in diesem Beitrag beleuchten verschiedene As-
pekte sowie die Organisation und wesentlichen Vorhaben zur Umsetzung der 
Zielvorgaben betreffend das Schwerpunktthema Gefährdung durch psychisch 
auffällige Personen. 

II. Gesellschaftspolitische Entwicklungen 

1. Meinung und Debatte: „Lasst uns über Gefährder sprechen“ 

Anmerkung: In nachstehenden Ausführungen unter Ziff. II.1. wird bewusst die 
männliche Form der Schreibweise gewählt, da der zugrunde liegende Zei-
tungsartikel in dieser Form abgefasst ist. Selbstredend ist das weibliche Ge-
schlecht in die Überlegungen eingeschlossen. 

„Lasst uns über Gefährder sprechen“, so der Titel eines Gastkommentars5 in 
der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) von Monika Simmler und Nora Markwalder, 
Assistenz-Professorinnen für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie 
an der Universität St. Gallen. Im Artikel wird die zunehmend präventiv ori-
entierte Polizeiarbeit hervorgehoben und dabei die Verwischung der Grenzen 
von Polizei- und Strafrecht kritisch beleuchtet. Angesprochen wird die Vor-
verlagerung polizeilicher Massnahmen, wobei es nicht um die Aufklärung von 
Delikten, sondern um Deeskalation und die Unterbrechung von Gewaltspira-
len mittels präventiver Interventionen geht. Gefährder sollen „auf den richti-
gen Pfad“ gebracht werden. Hochproblematisch wird beurteilt, dass heute für 
Grundrechtseingriffe durch die Polizei bereits die Annahme genügt, jemand 
könnte allenfalls eine Straftat begehen. Die Forderung einer rechtsstaatlich 
adäquaten Regelung für das Bedrohungsmanagement, namentlich gesetzliche 
Grundlagen zur heute fehlenden Rechtsstellung und sowie zu den Verfahrens-

Beschluss des Regierungsrates des Kanton Zürich über die Berichterstattung zu den 
Schwerpunkten in der Strafverfolgung 2015 - 2018 und Schwerpunktbildung in der Straf-
verfolgung 2019 – 2022 vom 7. März 2019, RRB Nr. 184/2019. 
Simmler/Markwalder. 

4 

5 
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rechten von Gefährdern wird proklamiert. Bemängelt wird, dass der Diskurs in 
diesem Kontext zu langsam geführt wird. Als Missstand wird bezeichnet, dass 
die Praxis schneller ist als das Recht. 

Im Gastkommentar werden aus praktischer Sicht relevante Aspekte angespro-
chen, die zweifellos intensiv in einem politischen und rechtswissenschaft-
lichen Diskurs weiter bearbeitet werden müssen. Insgesamt erscheinen die 
Ausführungen jedoch etwas einseitig auf die Rechte von Gefährdern fokus-
siert. Der Anspruch auf Schutz von (potenziellen) Opfern wird gänzlich ausser 
Acht gelassen. Das Bedrohungsmanagement wird ferner als „isolierte“ Aufgabe 
der Polizei dargestellt, was in keiner Weise der Fall ist. Bedrohungsmanage-
ment ist eine ausgesprochene Verbundaufgabe in der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit von Behörden und Institutionen. Im Regierungsratsbeschluss 
betreffend den Schwerpunkt Gefährdung durch psychisch auffällige Personen 
wird die noch bessere Verankerung des Bedrohungsmanagements in der ge-
samten Kette der Strafverfolgung unter Einbezug des Gesundheitswesens 
denn auch als Zielsetzung formuliert. Das Bundesgericht wies im Rahmen ei-
nes Beschwerdeverfahrens in seinem Entscheid auch mit aller Deutlichkeit auf 
die Pflicht des Staates hin, präventiv Schutzmassnahmen zu ergreifen, wenn 
das Leben einer Person durch Dritte bedroht wird. Wenn die Behörden wis-
sen oder wissen müssten, dass von kriminellen Handlungen eines Dritten re-
ell oder unmittelbar eine derartige Gefahr ausgeht, sind sie verpflichtet, die in 
ihrer Macht stehenden geeigneten Massnahmen zu ergreifen.6 Der Staatsan-
waltschaft kommt eine grosse Verantwortung zu, hat sie doch aufgrund ihrer 
Funktion einen wesentlichen Einfluss darauf, dass der Staat seinen positiven 
Schutzpflichten nachkommt.7 

2. Verwischung von rechtlichen Grenzen vs. Verbesserung der 
Zusammenarbeit 

Aus praktischer Sicht findet im Rahmen des Bedrohungsmanagements keine 
tatsächliche Verwischung der Grenzen von Polizei- und Strafrecht statt. Im 
Gegenteil: Auf diesem Aspekt liegt bei der Fallbearbeitung ein besonderes Au-
genmerk. Ergibt sich in einer Gefährdungssituation ein Verdacht für strafba-
res Verhalten, gelten für das weitere Verfahren ab diesem Moment klar die 
Bestimmungen der Strafprozessordnung8. Das Bedrohungsmanagement zielt 
darauf ab, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, was natur- und 

BGE 139 IV 121 S. 125 (Ziff. 4.6). 
BGE 139 IV 121 S. 127 (letzter Absatz Ziff. 4.8) 
Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO, 
SR 312.0). 

6 

7 

8 
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auch wunschgemäss ein Näherrücken aller Beteiligten Stellen zur Folge hat. 
Dies bewirkt ein möglichst nahtloses Ineinandergreifen zielführender Mass-
nahmen zum Schutz aller Betroffenen auf den jeweiligen Gesetzesgrundlagen, 
sei dies innerhalb oder ausserhalb eines Strafverfahrens. Diese angestrebte 
Wirkung darf nicht mit einer Verwischung von Grenzen rechtlicher Bestim-
mungen gleichgesetzt werden. Es geht darum, dass alle Behörden und Insti-
tutionen ihre Verantwortung wahrnehmen und alle zur Verfügung stehenden 
Mittel interdisziplinär abgestimmt und koordiniert einzusetzen, um schwere 
Gewalttaten zu verhindern. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Rechtslage im Verlauf der letzten Jahre 
auch deutlich in Richtung Prävention und opferzentriertes Handeln verändert. 
So wurde bspw. 1993 das Opferhilfegesetz9 in Kraft gesetzt. Seit 2004 wird Ge-
walt in der Ehe und in der Partnerschaft von Amtes wegen verfolgt (bestimmte 
Straftatbestände wurden Offizialdelikte).10 Im Kanton Zürich wurde 2007 das 
Gewaltschutzgesetz11 eingeführt, das die Polizei ermächtigt, bei Häuslicher 
Gewalt sofort Schutzmassnahmen anzuordnen. Mit der Revision der Strafpro-
zessordnung fanden Anfang 2011 spezifische Informations- und Schutzrechte 
für Opfer12 Verankerung. Schweizweit wurden und werden im Zusammenhang 
mit der Einführung von Bedrohungsmanagement-Strukturen die kantonalen 
Polizeigesetze hinsichtlich der präventiv-polizeilichen Gefahrenabwehr ange-
passt. 

3. Im Fokus der öffentlichen Beobachtung und Kritik; hoher 
Erwartungsdruck 

Die Gesellschaft erwartet vor diesem Hintergrund auch verstärkt ein rigoroses 
Vorgehen gegen Täter von schweren Gewalt- und Sexualverbrechen. Eine 
Null-Risiko-Strategie, welche die Verhinderung solcher Straftaten mitein-
schliesst, geht einher. Das Handeln der Behörden im Vorfeld einer Gewalttat 
gerät regelmässig in den Fokus der öffentlichen Beobachtung und Kritik. Of-
fene Fragen wie bspw. War der Täter den Behörden vor der Tat bereits be-
kannt? Was haben die Behörden zum Schutz des Opfers unternommen? Wes-
halb war der aktenkundige Täter auf freiem Fuss? etc. werden medial 
diskutiert und Antworten gefordert. 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007 (Opferhilfegesetz, 
OHG, SR 312.5). 
Gewalt in der Ehe und in der Partnerschaft wird von Amtes wegen verfolgt: Medienmittei-
lung des EJPD vom 11. März 2004. 
Gewaltschutzgesetz des Kanton Zürich vom 19. Juni 2006 (GSG, LS 351). 
Art. 116 und 117 StPO. 

9 

10 

11 

12 
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Die Behörden, allen voran die Polizei und Staatsanwaltschaften, sehen sich ei-
nem hohen, aber auch legitimen Erwartungsdruck ausgesetzt. Eskalationspo-
tenzial soll erkannt und entschärft, bedrohliches Verhalten eingegrenzt wer-
den. Schutz für (potenzielle) Opfer sowie Hilfs- und Unterstützungsangebote 
sollen bereitstehen. Erkenntnisse aus Studien belegen deutlich, dass für Be-
troffene die Herbeiführung von Lösungen und nicht die Bestrafung des Täters 
im Vordergrund steht. Diesen Ansatz gilt es denn auch, durch die Behörden 
bei ihrem Handeln mit zu berücksichtigen. 

III. Die Rolle der Polizei 

1. Präventiv-polizeiliche Gefahrenabwehr; Kernprozess in der 
Aufgabenerfüllung 

Ein Sachverhalt aus dem Polizeialltag: 

Eine verängstigte Frau erscheint bei der Polizei. Sie gibt an, dass ihr getrennt le-
bender Ehemann an paranoider Schizophrenie leide, sich aber nicht behandeln 
lasse. Aktuell laufe ein Eheschutzverfahren. Ihr Ehemann kämpfe verbissen und 
teilweise mit erheblichen Einschüchterungen durch Auflauern (Stalking) oder 
nicht angebrachten SMS und Emails für das Sorgerecht der gemeinsamen Kin-
der. Ihr Ehemann bedrohe sie nicht konkret; er mache ihr jedoch mit diffusen 
Andeutungen Angst. Es sei noch nichts passiert; sie befürchte aber, dass er ihr 
irgendwann etwas antun könnte. 

Vor nicht allzu langer Zeit – einige Jahre – wäre die verängstigte Frau mit dem 
Hinweis, dass noch nichts passiert sei und deshalb die Polizei nicht handeln 
dürfe, an andere Stellen verwiesen worden, um Beratung oder Hilfe zu erhal-
ten. Heute kaum mehr nachvollziehbar und schlicht undenkbar, dass die Poli-
zei sich solcher Situationen nicht annimmt. Ausgehend von den gesellschafts-
politischen Veränderungen hat sich – wie bereits zuvor erwähnt – auch die 
Rechtslage hinsichtlich der präventiv-polizeilichen Aufgaben massgeblich ver-
ändert. 

Exemplarisch zeigt sich dies anhand der Anpassung des Polizeigesetzes13 im 
Kanton Zürich per 1. März 2013. 

Vormaliger Gesetzestext: 

4. Die Polizei stellt Straftaten fest und wirkt bei ihrer Aufklärung mit. 

Polizeigesetz des Kanton Zürich vom 23. April 2007 (PolG, LS 550.1). 13 

14



Die Formulierung dieses Paragraphen setzte für das polizeiliche Handeln vor-
aus, dass eine strafbare Handlung begangen worden war. Ein präventiv-poli-
zeiliches Agieren war nicht vorgesehen. 

Aktueller Gesetzestext: 

4. 1Ausgehend von Hinweisen oder eigenen Wahrnehmungen, tätigt die Po-
lizei Vorermittlungen, um festzustellen, ob 

1. strafbare Handlungen zu verhindern oder 

2. strafbare Handlungen aufzuklären sind. 

2Die Tätigkeit der Polizei im Rahmen der polizeilichen Vorermittlung richtet 
sich nach diesem Gesetz. 

3Die Polizei wirkt bei der Aufklärung von Straftaten im Vorverfahren ge-
mäss Art. 299ff. Strafprozessordnung mit und erfüllt dazu die Aufgaben ge-
mäss StPO. 

Dieser  neue Gesetzestext beschreibt einen zusätzlichen und verbindlichen 
Kernprozess in der polizeilichen Aufgabenerfüllung, namentlich die Vorer-
mittlung im Sinne der präventiv-polizeilichen Gefahrenabwehr (Prävention). 
Die Polizei hat (proaktiv) etwas zu unternehmen, um strafbare Handlungen zu 
verhindern. Der zuvor geschilderte Sachverhalt ist ein treffendes Beispiel da-
für, dass die Polizei heute handeln muss, wenn Hinweise für eine bevorste-
hende Gewalttat im Raum stehen. Es gilt, die Tatausführung zu verhindern. 
Und dies unter Beachtung der klaren Abgrenzung zwischen Polizei- und Straf-
recht. Sobald strafbares Verhalten erkennbar ist (auch bei Verdacht), richtet 
sich die weitere Aufgabenerfüllung nach den Bestimmungen der Strafprozess-
ordnung. Die Gefährderin oder der Gefährder wird zur beschuldigten Person 
(vgl. Ziff. 4.). 

2. Zielsetzung der polizeilichen Prävention 

Die präventiv-polizeiliche Gefahrenabwehr zielt darauf ab, eine (Erst‑)Tataus-
führung zu verhindern. Gelingt dies nicht, was insbesondere im Kontext von 
Häuslicher Gewalt leider oft der Fall ist, soll mit geeigneten Massnahmen 
ein Rückfall abgewendet werden. Die entsprechenden Vorermittlungen lehnen 
sich an die strafprozessualen (präventiven) Haftgründe der Wiederholungs-14 

und Ausführungsgefahr15. Wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass eine Person 
durch schwere Verbrechen oder Vergehen die Sicherheit anderer erheblich 

Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO. 
Art. 221 Abs. 2 StPO. 

14 
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gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (Wie-
derholungsgefahr) oder wenn ernsthaft zu befürchten ist, eine Person werde 
ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen (Ausfüh-
rungsgefahr), hat die Zuführung an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung der In-
haftierung zu erfolgen. 

Die kriminalistische Klärung des Sachverhalts in einer Gefährdungssituation 
ist für die Beurteilung des Risikos (Wiederholungs-/Ausführungsgefahr) und 
die anschliessende Massnahmenplanung von zentraler Bedeutung. Ein hilf-
reiches Instrument dazu sind die sogenannten 7-W-Fragen. Die Aspekte, die 
Anlass zu ernsthaften Befürchtungen geben (Risiko-/Schutzfaktoren)16, sind 
zu beschreiben. Es ist zu benennen, wovon ausgegangen wird, was höchst-
wahrscheinlich passieren könnte und was der „Worst Case“ wäre (Zieldelikt; 
Eintrittswahrscheinlichkeit). Gestützt auf diese Analyse kann eine fundierte 
Einschätzung  und Bewertung des Risikos erfolgen, um in der Folge unter 
Wahrung des verfassungsrechtlichen Verhältnismässigkeitsgrundsatzes17 mit 
geeigneten Massnahmen die Entschärfung der Situation herbeizuführen. 
 

Abbildung 1: Prozess Bedrohungsmanagement; Risikobeurteilung und Massnahmenplanung 
(R. Brunner, KAPO ZH) 

Risikofaktoren sind gewaltfördernde Merkmale/Aspekte; Schutzfaktoren sind gewalthem-
mende Merkmale/Aspekte. Beide können in der Persönlichkeit der Gefährderin/des Ge-
fährders oder der Situation im Einzelfall vorhanden sein. 
Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 
1999 (BV, SR 101) i.V.m. Art. 10 Abs. 2 BV. 

16 
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3. Vernetzung und Koordination 

Wie schon ausgeführt, ist in vielen Fällen das Verhalten einer Gefährderin oder 
eines Gefährders strafrechtlich (noch) nicht fassbar, aber dennoch besorg-
niserregend. Die Polizei erhält oftmals als erste Behörde Kenntnis von Ge-
fährdungssituationen (Hinweise Dritter, eigene Wahrnehmungen). Ihr kommt 
deshalb und auch gestützt auf ihren gesetzlichen Auftrag beim Bedrohungs-
management die Funktion eines „Motors” zu. Die Vernetzung mit andern Stel-
len wie bspw. Beratungsstellen, Sozialdienste, Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden (KESB), Einrichtungen im Gesundheitswesen etc. sind dabei 
von zentraler Bedeutung. Dies vor allem dann, wenn die Gefährdung von einer 
psychisch auffälligen Person ausgeht und interdisziplinär koordinierte Mass-
nahmen bzw. Hilfestellungen in mehreren Bereichen notwendig sind. Im Inter-
esse der betroffenen Person ergibt sich die Pflicht zur Koordination zwischen 
den Behörden direkt aus dem bereits oben erwähnten verfassungsrechtlichen 
Verhältnismassigkeitsgrundsatz. Es muss vermieden werden, dass durch wi-
dersprüchliche Anordnungen allenfalls widersprüchliche Massnahmen verfügt 
werden, die im schlimmsten Fall zur gegenseitigen „Neutralisierung” führen. 
Zudem hat die Koordinationspflicht die Vermeidung negativer Kompetenz-
konflikte18 zum Nachteil von (potenziellen) Opfern zum Ziel.19 

IV. Begriffe/Definitionen „Tatpersonen“ 

Für die Fallbearbeitung ist wesentlich, sich stets darüber im Klaren zu sein, 
wer in welcher Funktion oder Rolle und mit welchem Status involviert ist. Wie 
im eingangs erwähnten Gastkommentar beschrieben, gehen damit Rechtsstel-
lungen und Verfahrensrechte einher, was wegweisend für die Einleitung von 
zivil- und polizeirechtlichen sowie strafprozessualen Massnahmen im Rahmen 
des Bedrohungsmanagements ist. 

Kompetenzkonflikt (auch Zuständigkeitsstreit genannt) ist ein Konflikt zwischen verschie-
denen Behörden über die Zuständigkeit in derselben Angelegenheit: mehrere Behörden 
halten sich für zuständig (positiver Kompetenzkonflikt) oder unzuständig (negativer Kompe-
tenzkonflikt): <https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenzkonflikt>. 
Bedrohungsmanagement-Schwander, Bedrohungsmanagement bei Häuslicher Gewalt - 
rechtliche Rahmenbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit, 128 ff. 

18 
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Zum heutigen Zeitpunkt sind die nachfolgenden drei Kategorien von „Tatper-
sonen“ beim Bedrohungsmanagement von Bedeutung: 
– Gefährderin/Gefährder 
– terroristische Gefährderin/terroristischer Gefährder 
– beschuldigte Person 

Mit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über Polizeiliche Massnahmen 
zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)20 per 1. Juni 2022 stehen der Polizei 
weitergehende Massnahmen zur Verfügung, mit welchen eine bislang noch 
bestehende Lücke geschlossen wird. Für die Anordnung sogenannter PMT-
Massnahmen muss die betroffene Person per Definition als terroristische Ge-
fährderin oder terroristischer Gefährder eingestuft worden sein. Auch in die-
sem Kontext gehen Gefährdungen oftmals von psychisch auffälligen Personen 
aus. 

1. Gefährderin/Gefährder 

Eine schweizweit einheitliche Definition eines umfassenden Begriffs für die 
Gefährderin bzw. den Gefährder existiert nicht. In kantonalen Polizeigesetzen 
oder Dienstanweisungen finden sich unterschiedliche Formulierungen. Teil-
weise wird in den Erlassen bewusst auf den Begriff Gefährderin/Gefährder 
verzichtet. Bei allen Umschreibungen steht jedoch übereinstimmend das Ver-
halten, das Anlass zur Sorge gibt, im Zentrum. Die Fallbearbeitungen mit Ge-
fährderinnen und Gefährdern finden ausserhalb bzw. allenfalls vorgelagert von 
Strafverfahren statt, was naturgemäss Unsicherheiten bezüglich des Informa-
tionsaustauschs unter den beteiligten Stellen auslösen kann (vgl. Ziff. 8). 

Die Kantonspolizei Zürich hat als Hilfestellung für die Aufgabenerfüllung den 
Begriff Gefährderin/Gefährder wie folgt definiert: 

Als Gefährder/in gilt eine Personen, die durch ihr Verhalten und/oder ihre Äus-
serungen (Warnsignale) begründet Anlass zu ernsthaften Befürchtungen gibt, 
dass sie in absehbarer Zeit eine Gewalttat gegen die physische, psychische und/
oder sexuelle Integrität zum Nachteil von Dritten begehen könnte und diese da-
durch in ihrer Handlungsfreiheit beeinträchtigt (Gefährdungssituation). 

PMT: <https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/abstimmungen/terroris-
musbekaempfung.html>. 
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2. Terroristische Gefährderin/terroristischer Gefährder 

Mit dem neuen Bundesgesetz PMT wurden verschiedene Gesetze angepasst. 
Die Definition der terroristischen Gefährderin/des terroristischen Gefährders 
sowie die vorgesehenen Massnahmen finden sich im Bundesgesetz über Mass-
nahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit21. 

Die Definition gemäss Art. 23e nBWIS lautet wie folgt: 

1Als terroristische Gefährderin oder terroristischer Gefährder gilt eine Per-
son, wenn aufgrund konkreter und aktueller Anhaltspunkte davon ausge-
gangen werden muss, dass sie oder er eine terroristische Aktivität ausüben 
wird. 

2Als terroristische Aktivität gelten Bestrebungen zur Beeinflussung oder 
Veränderung der staatlichen Ordnung, die durch die Begehung oder An-
drohung von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und 
Schrecken verwirklicht oder begünstigt werden sollen. 

3. Beschuldigte Person 

Die Rechte und Pflichten der beschuldigten Person sind in der Strafprozess-
ordnung  verankert. Diese klaren Regelungen sind landläufig bekannt. In der 
Praxis zeichnen sich wenige Schwierigkeiten bei der Aufgabenerfüllung im in-
terdisziplinären Setting ab. 

Die Definition wird in Art. 111 Abs. 1 StPO wie folgt umschrieben: 

1Als beschuldigte Person gilt die Person, die in einer Strafanzeige, einem 
Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer 
Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird. 

V. Entwicklungen im Kanton Zürich 

1. Ausrückfälle im Kontext von psychischen Auffälligkeiten 

Die Frontpolizei sieht sich vermehrt mit Meldungen über renitentes, bedroh-
liches Verhalten von Personen mit offensichtlich psychischen Auffälligkeiten 
konfrontiert, die ein Ausrücken vor Ort erfordern. Solche Interventionen stel-
len regelmässig eine grosse Herausforderung dar, da sich der Polizeieinsatz im 
Spannungsfeld von Krankheit und Kriminalität abspielt. Oft sind solche Situa-

Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1997 
(BWIS, SR 120). 
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tionen auch unberechenbar. Sie drohen weiter zu eskalieren und sind deshalb 
für die Einsatzkräfte gefährlich. In vielen Fällen sind der Beizug eines Notfall-
psychiaters und die Anordnung einer Fürsorgerischen Unterbringung22 not-
wendig, um eine weitere Gefährdung infolge einer psychischen Störung, geis-
tigen Behinderung oder Verwahrlosung zu verhindern. 

Im Verlauf der letzten Jahre haben die Ausrückfälle in diesem Kontext auf dem 
ganzen Gebiet des Kantons Zürich markant zugenommen. Die Ursachen sind 
vielschichtig und komplex. Sie dürften mitunter in unserer schnelllebigen Ge-
sellschaftsform, der immensen Informationsflut und dem hohen gesellschaft-
lichen Erwartungsdruck gründen. Weitere Aspekte wie unterschiedliche Wer-
tevorstellungen, Religion, kulturelle Hintergründe und Traditionen können das 
Zurechtfinden in der Komplexität der Einflüsse beeinträchtigen und Auslöser 
für psychische Störungen sein. Grosses Konflikt- und Gewaltpotenzial geht 
vielfach einher. 

Im Verlauf des Jahres 2020 rückte die Frontpolizei täglich rund 14 Mal wegen 
Meldungen im Kontext von psychischen Auffälligkeiten aus. Für 2021 ist von 
einer gleichbleibenden Anzahl auszugehen. 

Abbildung 2: Ausrückfälle im Kanton Zürich im Kontext von psychischen Auffälligkeiten (Ein-
satzstichworte FU, Psyche) 

2. Fallzahlen Fachdienst Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich 

Die Anzahl eröffneter Gewaltschutzfälle bei der Kantonspolizei Zürich vermag 
auf den ersten Blick im Vergleich zur Anzahl der Interventionen auf obiger 
Grafik als gering erscheinen. Dieser Umstand widerspiegelt jedoch, dass die 
Prüfung, ob eine Person als Gefährderin oder Gefährder gemäss vorgenannter 
Definition eingestuft wird, äusserst minuziös durchgeführt wird. Eine Fall-

Art. 426 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210). 22 
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eröffnung im Rahmen des Bedrohungsmanagements erfolgt nur dann, wenn 
die Kriterien a) „begründeter Anlass“ und b) „ernsthafte Befürchtungen“ nach 
sorgfältiger Einschätzung erfüllt sind. 

Bei Betrachtung der Anzahl eröffneter Gewaltschutzfälle ist der Anteil von 
Fallkonstellationen mit psychisch auffälligen Personen hingegen mit einem 
Drittel bis gegen die Hälfte hoch. Die Fallbearbeitungen erfordern die enge 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen. Sie sind heraus-
fordernd, aufwändig und meist von langer Dauer. 

Abbildung 3: Entwicklung Fallzahlen Fachdienst Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich 

VI. Überblick Schwerpunktthemen zum Bedrohungsmanagement 
(2012 – 2022) 

Der eingangs erwähnte Doppelmord in Pfäffikon ZH (2011) hatte eine grosse 
Veränderung in der Schwerpunktbildung auf politischer Ebene zur Folge. The-
men der (Gewalt)Prävention haben seither hohe Priorität über die Legisla-
turperioden hinweg. Nachstehend werden die Schwerpunktthemen in diesem 
Kontext im Überblick kurz beleuchtet. 

1. Gewaltschutz und Gewaltbekämpfung 

Aufgrund des schwerwiegenden Ereignisses in Pfäffikon ZH legte der Regie-
rungsrat das Thema Gewaltschutz und Gewaltbekämpfung als einen Schwer-
punkt für die Dauer von 2012 bis 2015 fest.23 Die Zielvorgaben umfassten im 
Wesentlichen die Sensibilisierung der Bevölkerung sowie von Mitgliedern von 
Behörden und Institutionen für Anzeigen über mögliche Anzeichen bevor-
stehender Gewaltdelikte. Ferner ging es darum die behörden- und fachstel-

Beschluss des Regierungsrates des Kanton Zürich vom 3. Juli 2012 über die Schwerpunkte 
in der Strafverfolgung 2009-2012 und Schwerpunktbildung in der Strafverfolgung 
2012-2015, Berichterstattung, RRB Nr. 659/2012. 
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lenübergreifende Zusammenarbeit für ein Gefahren-(Bedrohungs‑)manage-
ment zu überprüfen, zu fördern und zu institutionalisieren. Die Schaffung 
eines Fachgremiums für Gefährlichkeitsbeurteilungen sowie die Einbindung 
der Staatsanwaltschaft für strafprozessuale Zwangsmassnahmen als Ergän-
zung zur polizeilichen Gefahrenabwehr wurden gefordert. 

Die Verantwortung zur Umsetzung dieses Schwerpunktes wurde der Kantons-
polizei Zürich übertragen. Als grosse Errungenschaft aus diesem Schwerpunkt 
darf die Einführung des umfassenden Kantonalen Bedrohungsmanagements 
(KBM) auf Anfang 2015 bezeichnet werden. 

2. Gewaltprävention 

Mit der Einführung des Kantonalen Bedrohungsmanagements war die Arbeit 
nicht getan. Die Umsetzung des Bedrohungsmanagements im Verbund der 
Behörden und Institutionen erforderte weitere Schritte. Der Regierungsrat 
legte deshalb das Thema Gewaltprävention als einen Folgeschwerpunkt für die 
Dauer von 2015 bis 2018 fest.24 

Die im Rahmen eines Pilotbetriebs aufgebaute Fachstelle Forensic Assessment 
und Risk Management (FFA)25 sollte im Regelbetrieb weitergeführt werden. Die 
Institutionalisierung des interdisziplinären Dialogs sowie die Schaffung geeig-
neter Informations-Plattformen für den Wissenstransfer und die Ausbildung 
von Behördenmitgliedern standen im Zentrum der Zielvorgaben. Die Entwick-
lung neuer Instrumente z.B. bei strafprozessualen Ersatzmassnahmen oder 
Präventionskonzepte im Umgang mit psychisch auffälligen Personen waren 
ebenso gefordert. 

Die Projektleitung in diesem Schwerpunkt wurde wiederum der Kantonspoli-
zei Zürich übertragen. Mit der Aufschaltung der Website www.kbm.zh.ch im 
November 2016 konnte eine gewinnbringende Plattform für alle Ansprechper-
sonen bei Behörden und Institutionen (KBM-Netzwerk) bereitgestellt werden. 
Die Ansprechpersonen verfügen über User-Accounts, womit sie auf Hilfsmit-
tel und Unterlagen zugreifen können. Der regelmässige Versand eines KBM-
Newletter gewährleistet den Informationsaustausch innerhalb des Netzwerks. 
Die Website informiert zudem die Öffentlichkeit über die Organisation und 

Beschluss des Regierungsrates des Kanton Zürich vom 18. November 2015 über die Schwer-
punkte in der Strafverfolgung 2012-2015, Berichterstattung, Schwerpunktbildung in der 
Strafverfolgung 2015-2018, Festlegung, RRB Nr. 1081/2015. 
Beschluss des Regierungsrates des Kanton Zürich vom 5. November 2015 über die Fach-
stelle für Forensisches Assessment und Fallmanagement, Überführung des Pilotprojekts in 
den Regelbetrieb, Konzept, Kenntnisnahme, RRB Nr. 1005/2015. 

24 

25 

22

http://www.kbm.zh.ch/


Strukturen des Bedrohungsmanagements und bietet gleichzeitig einen einfa-
chen und niederschwelligen Zugang zu den Fachstellen von Polizei- sowie Op-
ferhilfe- und Beratungsstellen. 

Mit verschiedenen Aus- und Weiterbildungen konnte das gemeinsame Ver-
ständnis zum Bedrohungsmanagement und die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit massgeblich verbessert werden. Mit der Erstellung des  „Zürcher Leit-
fadens Ersatzmassnahmen“26 wurde ein wertvolles Hilfsmittel für die 
Staatsanwaltschaften und Zwangsmassnahmengerichte geschaffen. Die An-
ordnung von massgeschneiderten Ersatzmassnahmen27 unter Einbezug des 
Dienstes Gewaltschutz hat sich mittlerweile als nicht mehr wegzudenkende, 
griffige Massnahme des Bedrohungsmanagements – auch im Umgang mit psy-
chisch auffälligen Personen – etabliert. 

3. Gefährdung durch psychisch auffällige Personen/Gewalt gegen Frauen 

Im Verlauf oben erwähnter Legislaturperioden haben sich die Gefährdung 
durch psychisch auffällige Personen und die Gewalt gegen Frauen als kritische 
Themenbereiche hinsichtlich schwerer Gewalteskalationen deutlich heraus-
kristallisiert. In vielen Fällen von vollendeten Tötungsdelikten handelt es sich 
um Femizide28. Bei den Tätern von schweren Gewaltdelikten werden zudem 
häufig psychische Auffälligen bzw. Erkrankungen diagnostiziert. Der Regie-
rungsrat hat deshalb die beiden Themen als Schwerpunkte für aktuelle Legis-
laturperiode (2019 bis 2022) festgelegt.29 

Die Projektleitung zur gemeinsamen Umsetzung beider Schwerpunktthemen 
wurde der Oberstaatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Zürich übertragen. 

Massgebliche Zielvorgaben beim Schwerpunktthema Gewalt gegen Frauen 
sind die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und potenzieller Opfer sowie die 
Verbesserung der Übersicht und des Zugangs zu Unterstützungs- und Hilfs-
angeboten. Diesbezüglich wurde die Kampagne www.stopp-gewalt-gegen-
frauen.ch lanciert und die gleichnamige Website als Kernstück im Sommer 
2020 aufgeschaltet. Die Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen ist fort-

Der Leitfaden wurde in einer Arbeitsgruppe von Angehörigen der Gerichte, der Oberstaats-
anwaltschaft, des Justizvollzugs und Wiedereingliederung und der Kantonspolizei Zürich 
erarbeitet. 
Art. 237 StPO. 
Als Femizid bezeichnet man die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Ge-
schlechts: <https://de.wikipedia.org/wiki/Femizid>. 
RRB Nr. 184/2019. 
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zusetzen. Die Umsetzung der in der sogenannten Istanbul-Konvention30 ge-
forderten Massnahmen ist zudem ein zentraler Bestandteil der Zielvorgaben. 
Diesbezüglich legte der Regierungsrat in einem separaten Beschluss fest, in 
welchen Bereichen prioritär Optimierungsmassnahmen einzuleiten sind.31 Alle 
Umsetzungsvorhaben sind derzeit in Teilprojekten in Bearbeitung. 

Details zum Schwerpunkt Gefährdung durch psychisch auffällige Personen 
folgen in den anschliessenden Ausführungen. 

VII. Umsetzung Schwerpunkt Gefährdung durch psychisch auffällige 
Personen 

1.  Zielsetzungen 

Der Regierungsrat legte in seinem Beschluss zum vorliegenden Schwerpunkt 
im Wesentlichen fest, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den 
Behörden und Institutionen im Verbund des Kantonalen Bedrohungsmanage-
ments auf deren Erfahrungen im Umgang mit psychisch auffälligen Personen 
zu überprüfen und zu vertiefen ist. Ein besonderes Augenmerk gilt den er-
kannten Versorgungslücken im Umgang mit Gefährderinnen und Gefährdern 
im justiziellen Verfahren, namentlich den Anschlusslösungen und Instrumen-
ten mit Therapieansatz nach Inhaftierungen. Das Bedrohungsmanagement soll 
in der gesamten Kette der Strafverfolgung und im Gesundheitswesen eine 
noch bessere Verankerung finden. Prüfenswert erscheint auch eine organisa-
torische Anpassung bei der Staatsanwaltschaft. Das Bedürfnis zur Erweiterung 
von Unterbringungsmöglichkeiten in gesicherten Einrichtungen ist sodann 
aufzunehmen und die rechtlichen Möglichkeiten im Umgang mit psychisch 
auffälligen Personen zu prüfen und nötigenfalls Anpassungen der Gesetzge-
bung anzustossen. 

2. Projektorganisation 

Zur Erreichung der breitgefächerten Zielvorgaben bedarf es einer Vielzahl von 
Optimierungsvorhaben, was wiederum eine praxistaugliche Projektorganisa-
tion unter Einbezug der relevanten Partnerorganisationen erfordert. 

Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention, SR 0.311.35). 
Beschluss des Regierungsrates des Kanton Zürich vom 12. April 2021 über die Gewalt gegen 
Frauen, Umsetzung der Istanbul-Konvention im Kanton Zürich, Massnahmen und Stellen-
plan, RRB Nr. 338/2021. 
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Die Erfahrungen im Verlauf der bisherigen Schwerpunkt-Umsetzungen im 
Kontext des Bedrohungsmanagement haben gezeigt, dass sich eine (überge-
ordnete) Projektorganisation32 gemäss nachstehender Abbildung gut eignet. 

Abbildung 4: Projektorganisation zur Umsetzung des Schwerpunktes Gefährdung durch psy-
chisch auffällige Personen 

Im Segment der Steuerung sind der Regierungsrat als Auftraggeber sowie die 
Leitung der Oberstaatsanwaltschaft und das Kommando der Kantonspolizei 
Zürich mit der Projektsteuerungsfunktion angesiedelt. 

Als Co-Projektleiter fungieren der Leitende Staatsanwalt der Staatsanwalt-
schaft I für Gewaltdelikte sowie der Chef Präventionsabteilung der Kantons-
polizei Zürich (Verantwortlicher für das Kantonale Bedrohungsmanagement). 
Die Co-Projektleitung arbeitet eng mit einem interdisziplinären Projektteam 
im Sinne eines Begleitgremiums zusammen. Alle relevanten Partnerorgani-
sationen (Staatsanwaltschaft, Fachstelle Forensic Assessment und Risk Ma-
nagement (FFA), Justizvollzug und Wiedereingliederung, Kantonales Sozialamt, 
Gesundheitsdirektion, Oberjugendanwaltschaft, KESB und Polizei) sind darin 
vertreten. In regelmässigen Abständen wird der Stand der Umsetzungsvor-
haben diskutiert, überprüft und nötigenfalls neue Vorhaben lanciert. Die Co-
Projektleitung erstattet regelmässig Bericht zum Stand der Arbeiten in den 
Teilprojekten (Zielerreichung) zuhanden des Regierungsrats. 

Projektmanagement Hermes: <www.hermes.zh.ch>. 32 
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Die Umsetzung der einzelnen Vorhaben erfolgt je nach Umfang in Teilpro-
jekten oder Arbeitsgruppen, die wiederum eine bedarfsgerechte Organisation 
(Leitung etc.) aufweisen. Die jeweiligen Leitungen der Teilprojekte oder Ar-
beitsgruppen stehen im engen Austausch mit der Co-Projektleitung. Sie er-
statten ebenso Bericht über ihre Fortschreitungen. 

3. Teilprojekte/Umsetzungsvorhaben (Auszug) 

Ein Grossteil der Zielsetzungen zum Schwerpunktthema betrifft die weitere 
Optimierung und Ausgestaltung der interdisziplinären Zusammenarbeit. In 
der Praxis zeigt sich die Wichtigkeit des koordinierten Zusammenspiels von 
Massnahmen immer sehr deutlich. Nachfolgend werden einige wesentliche 
Teilprojekte und Umsetzungsvorhaben auszugsweise skizziert. 

Das Kriminologische Institut der Universität Zürich wurde mit der Evaluation 
des Kantonalen Bedrohungsmanagements beauftragt. Die Untersuchung sollte 
im Sinne einer selbstkritischen Betrachtung allfällige Lücken, Schwächen und 
Verbesserungspotenzial aufdecken und daraus Empfehlungen für Optimierun-
gen ermöglichen. Die Ergebnisse der Evaluation zeigten indes, dass laufend 
Aus-/Weiterbildungsbedarf bei den Ansprechpersonen des KBM-Netzwerks 
besteht. Im Umgang mit psychisch auffälligen Personen bestehen je nach Be-
hörde/Institution teilweise unterschiedliche Haltungen. Die Schwierigkeiten 
betreffend geeigneter Unterbringung werden sichtbar. Insgesamt wird das 
KBM als gut funktionierende Organisation beurteilt. Die beteiligten Stellen 
schätzen den Austausch untereinander sowie den verbesserten Informations-
fluss. Die Prozesse sollen aber weiter verfeinert und die Kontakte gepflegt 
werden. Mehr Details zur Evaluation sind im Artikel des Studienleiters MA Lo-
renz Biberstein in diesem Buchband zu finden. 

Basierend auf den Studienresultaten wurden die jährlichen Informationsver-
anstaltungen für die KBM-Ansprechpersonen fortgesetzt. Themen  wie 
Rechtsgrundlagen für den Informationsaustausch, Umgang mit psychisch auf-
fälligen Personen, Zusammenarbeit mit dem Gewaltschutz und Radikalisie-
rung/Extremismus wurden vermittelt. 

Im Rahmen der Veranstaltungen des Kriminalistischen Instituts33 wurden die 
Staatsanwaltschaften im Umgang mit Querulanten geschult. Die Schwierigkei-
ten in der Fallbearbeitung wurden diskutiert und Optimierungsmöglichkeiten 
in der Zusammenarbeit beleuchtet. 

<https://www.zh.ch/de/direktion-der-justiz-und-des-innern/staatsanwaltschaft/krimi-
nalistisches-institut.html#-1321698530>. 

33 
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Zur weiteren Verankerung des Bedrohungsmanagements in der gesamten 
Kette der Strafverfolgung wurde bei den Bewährungs- und Vollzugsdiensten 
(JuWe) ein Pilotprojekt „Ersatzmassnahme therapeutische Behandlung“ ge-
startet. Der Pilot in diesem neuen Handlungsfeld soll u.a. auch dazu dienen, 
allfällig neue Instrumente mit Therapieansätzen im Sinne von Anschlusslö-
sungen nach der Inhaftierung zu identifizieren. Der Pilotbetrieb ist bis Herbst 
2022 geplant. 

Im Umgang mit psychisch auffälligen Personen zeigt sich regelmässig, dass 
nebst psychiatrischen und/oder psychologischen Unterstützungsleistungen 
auch solche im (psycho)sozialen Bereich zur Verminderung der Gewaltbereit-
schaft immens wichtig sind. Sowohl im Stadium polizei-rechtlicher als auch 
im Rahmen von strafprozessualen Massnahmen manifestiert sich diese Tat-
sache. Der Dienst Gewaltschutz erbringt aktuell notgedrungen solche Leis-
tungen im Sinne einer weitgefassten präventiv-polizeilichen Gefahrenabwehr. 
Das eigentliche Know-how in diesem Bereich fehlt jedoch, und diese Tätigkeit 
zählt nicht zu den originären Kernaufgaben der Polizei. Deshalb wurde die 
Konzeption eines „Forensischen Sozialdienstes“ (Arbeitstitel) unter Einbezug 
des Kantonalen Sozialamtes lanciert. Es wird geprüft, inwiefern das bisherige 
Tandem Modell „Gewaltschutz/Fachstelle Forensic Assessment und Risk Ma-
nagement (FFA)“ entsprechend erweitert werden kann. Die Arbeiten sind im 
Gang. 

Ein seit Jahren viel diskutiertes Thema ist die Erweiterung der Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für psychisch auffällige Personen in gesicherten Einrich-
tungen. Diesbezügliche Lösungsansätze werden in der Fachkommission34 für 
die Behandlung und Unterbringung von gewaltbereiten Patienten unter Lei-
tung des  Direktors der Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich erarbeitet. Diese Aktivitäten werden über die aktuelle 
Legislaturperiode hinaus Zeit in Anspruch nehmen. 

Abschliessend zu den Teilprojekten und Umsetzungsvorhaben erscheint die 
Aufstockung der Fachstelle Forensic Assessment und Risk Management (FFA) 
erwähnenswert. Mit Beschluss des Regierungsrates vom 31. März 2021 wurde 
der Betriebsaufwand der FFA für 400-Stellenprozente bewilligt (vormals 
260-Stellenprozente).35 Neu beteiligen sich nebst der Gesundheitsdirektion, 
der Direktion der Justiz und des Innern und der Sicherheitsdirektion auch die 
beiden Städte Zürich und Winterthur anteilig an der Finanzierung der FFA. Die 

RRB Nr. 1005/2015. 
RRB Nr. 338/2021. 

34 

35 
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FFA gilt weithin als Erfolgsmodell. Deren Leistungen werden auch seitens der 
Staatsanwaltschaft stark beansprucht und für die Verfahrensführung mit psy-
chisch auffälligen beschuldigten Personen gewinnbringend beurteilt. 

VIII. Schlussbemerkungen 

„Gemeinsam das richtige tun!“ Dieser wegweisende Leitsatz des Kommandan-
ten der Kantonspolizei Zürich für die Umsetzung der Jahresziele 2021 trifft den 
Nagel auf den Kopf. Beim Bedrohungsmanagement geht es exakt um diesen 
Aspekt. Die Früherkennung von Warnsignalen ist der Schlüsselprozess für eine 
wirksame Prävention. 

Das bedeutet, dass Feststellungen über bedrohliches Verhalten keine isolierte 
Betrachtung eines einzelnen Ereignisses sein darf. Um ein Gesamtbild über 
eine gefährliche Entwicklung zu erhalten, ist der Informationsaustausch im 
gesetzlich erlaubten Rahmen unter den Behörden und Institutionen unerläss-
lich. Unsicherheiten bei Informationsweitergaben sind zu überwinden. Wich-
tige Hinweise zu Vorboten von Gewaltdelikten müssen an die richtigen Stellen 
– i.d.R. die Polizei – gelangen. 

Ein dreistufiges Kommunikationsmodell gemäss untenstehender Abbildung 
dient bspw. im Kanton Zürich als wertvolles und bewährtes Hilfsmittel zur Be-
seitigung von allfälligen Unsicherheiten bei Informationsweitergaben. 

Abbildung 5: Dreistufiges Kommunikationsmodell für Informationsweitergaben beim Bedro-
hungsmanagement 

K = Kommunikation 
– Anonymisierte Falldarstellung; Schilderung des Sachverhalts 

B = Beurteilung 
– Klärung der datenschutzrechtlichen Fragestellungen (welche gesetzlichen 

Bestimmungen gelten bei vorliegendem Sachverhalt für den Durchbruch 
der Geheimhaltungspflichten) 
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M = Mitteilung 
– Bekanntgabe von (besonderen) Personendaten nach Klärung der Rechts-

grundlagen 

Die Fallbearbeitung bei Gefährdungen durch psychisch auffällige Personen 
setzt ein gemeinsames Verständnis zum Bedrohungsmanagement trotz un-
terschiedlicher Aufgaben voraus. Der gemeinsame Nenner besteht darin, dass 
schwere Gewalttaten verhindert werden sollen. Die Interdisziplinarität ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Sie ermöglicht bei guter Koordination die Einleitung von 
wirksamen Massnahmen. 
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Im folgenden Beitrag geht es zunächst um mögliche Zusammenhänge zwi-
schen psychischen Störung und Gewalt. Dann werden einzelne Störungsbilder 
(Schizophrenie, Depression, Substanzmissbrauch bzw.- abhängigkeit) hin-
sichtlich potentieller Einflüsse auf Gewalthandlungen betrachtet. In einem 
nächsten Schritt werden Risikomerkmale vorgestellt und erläutert, wie sich 
psychisch auffällige Personen mit hohem Gewaltrisiko von der durchschnitt-
lichen Patientenpopulation unterscheiden. Im Fazit werden praxisrelevante 
Schlussfolgerungen gezogen. 
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I. Hintergründe 

1. Delinquenzfördernde Faktoren 

Es gibt viele und darüber hinaus auch sehr heterogene Faktoren, die Gewalt 
begünstigen. Der Hauptfaktor, der Gewalt begünstigt, ist ein männliches Ge-
schlecht. Ein Grossteil der Leser dieser Zeilen gehört also einer Risikoklientel 
für die Begehung einer Gewalttat an. Das zeigt, dass statistische Zahlen eine 
hohe Relevanz für grössere Gruppen haben, für den Einzelfall aber relativ we-
nig Bedeutung haben können. 

Weitere, aus Forschung und Praxis bekannte delinquenzfördernde Faktoren 
sind u.a. das Alter, geringe Empathiefähigkeit, dysfunktionale Problemlöse-
strategien, starre Denkmuster, Suchtmittelgebrauch (siehe dazu auch II.3.), 
das Vorliegen einer psychischen Störung (weshalb dieser Aspekt Thema des 
Beitrags ist) und fehlende soziale Bezüge bzw. Unterstützung. Einen Überblick 
über delinquenzfördernde Faktoren gibt Tabelle 1. 

Tabelle 1: Delinquenzfördernde Faktoren 

Delinquenzfördernde Faktoren 

– männliches Geschlecht 
– Jugend/junges Erwachsenenalter (<24 Jahre) 
– mangelnde soziale Fertigkeiten/Wahrnehmung, soziale Randständigkeit/Desinte-

gration 
– geringe Entwicklung von Werten und Moral 
– geringe Empathiefähigkeit 
– dysfunktionale Problemlösestrategien 
– mangelnde Selbstkontrolle, Impulshaftigkeit 
– gestörte Emotionsregulation 
– Hass, „sadistische“ Persönlichkeit 
– anhaltender Autoritätskonflikt 
– starre Denkmuster, fehlendes kreatives und kritisches Denken, geringe Selbstrefle-

xion 
– Suchtmittelgebrauch 
– sexuelle Devianz 
– psychiatrische Krankheit, schwierige psychiatrische Behandlung, chronische psych-

iatrische Erkrankung 
– Non-Compliance 
– fehlende (kompetente) therapeutische Unterstützung 
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Psychische Auffälligkeiten sind für das Bedrohungsmanagement relevant, 
denn es existieren Zusammenhänge zwischen bestimmten Delikten und psy-
chischen Erkrankungen: So haben Peter & Bogerts in einer Studie die Ursa-
chen von Amokläufen erfasst und u.a. die Persönlichkeitsstruktur und psycho-
sozialen Verhältnisse der Täter analysiert, wenn möglich auch unter Einbezug 
vorhandener psychiatrischen Gutachten.1 Es handelt sich nur um eine kleine 
Stichprobe mit 27 Amoktätern, da es glücklicherweise seltene Ereignisse sind.2 

Dennoch verweisen die Ergebnisse auf eine Relevanz psychischer Störungen, 
denn 75% der Amoktäter wiesen mindestens eine psychische Störung auf. Mit 
knapp 30% wurde im Vorfeld bei Amoktätern am häufigsten eine Depression 
oder Angststörung diagnostiziert (29.6%).3 Psychosen (22%) und Alkoholmiss-
brauch (15%) waren weitere psychiatrische Vorerkrankungen, die häufiger im 
Vorfeld diagnostiziert wurden.4 

Auch das fremdenfeindliche Attentat im Jahre 2020 in Hanau (D) hat nicht 
nur einen ausländerfeindlichen Hintergrund (was gemeinhin als „politisches 
Motiv“ bezeichnet wird), denn der Täter litt an einer Schizophrenie, die sich 
gemäss Gutachten „auf fatale Weise mit Rassismus vermischt hatte“5. Aktuell 
herrscht der Eindruck, dass gerade bei vermeintlich politisch motivierten ter-
roristischen Einzeltätern oftmals auch Störungseinflüsse die Deliktbegehung 
begünstigen bzw. dass solche Täter unter dem Einfluss von politisch motivier-
ten Taktgebern einfacher zur Begehung solcher Delikte zu manipulieren sind. 

2. Gewalt und psychische Erkrankung: Monokausale Zusammenhänge 
oder komplexe Wechselwirkung? 

Die Vorstellung, die wir – und damit ist ausdrücklich auch medizinisches Per-
sonal gemeint – über die Zusammenhänge psychische Störungen und Gewalt 
haben, sind stark monokausal geprägt.6 Zumeist wird davon ausgegangen, dass 
sich mit dem Auftreten der psychischen Erkrankung die Grundpersönlichkeit 
des Betroffenen komplett ändert und er dann hoch gewalttätig oder irrational 
handeln wird. Eine solche Konstellation wird z.B. im Buch „Dr. Jekyll and Mr. 

Peter/Bogarts, 57 ff. 
Peter/Bogars, 60. 
Gemäss Autoren wurden nur Aussagen „über diagnostizierte psychische Probleme“ be-
rücksichtigt. 
Peter/Bogarts, 61. 
Leitlein. 
Arens et al., 329. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Hyde“ von Robert Louis Stevenson dargestellt: Dr. Jekyll ist tagsüber ein an-
gesehener Arzt und in der Nacht ein Werwolf-artiges Monster (Mr. Hyde), das 
Delikte begeht. 

So einfach ist die Sachlage jedoch bei weitem nicht, denn zwischen Gewalt-
phänomenen und psychischen Störungen bestehen in der Regel sehr kom-
plexe Wechselwirkungen: Psychische Störungen können zwar unmittelbar zu 
Gewaltphänomenen führen, andererseits kann aber auch das Erleben von Ge-
walt in Kindheit und Jugend das Entstehen von psychischen Störungen be-
günstigen und dadurch wiederum zur Gewalt führen. Stress, gerade auch 
frühkindlicher Stress, kann nämlich das Entstehen oder das Entwickeln psy-
chischer Störungen fördern. Dass frühe Gewalterfahrungen das Risiko ge-
walttätigen Handelns bei schizophrenen Menschen erhöht7, macht deutlich, 
dass die Prävention häuslicher Gewalt auch einen Beitrag dazu leisten kann, 
Gewalthandlungen in der Folgegeneration zu verhindern. Auch aus diesem 
Grunde ist es ausgesprochen wichtig, sich diesem Phänomen im Rahmen des 
Bedrohungsmanagements zu widmen. 

Psychische Störungen wiederum können aber auch zu sozialen Schwierigkei-
ten oder Konflikten führen und daraus kann eine Gewalthandlung resultieren. 
Psychosoziale Schwierigkeiten können einen Substanzmissbrauch begünsti-
gen, der dann die Auftretenswahrscheinlichkeit von Konflikten aber auch wei-
teren psychischen Störungen (z.B. einer Depression) erhöhen kann. Somit sind 
unterschiedlichste Wechselwirkungen denkbar, die in Abbildung 1 nur grob 
skizziert sind, die dortige Aufstellung liesse sich über Seiten hinweg fortset-
zen. 

Buchanan et al., 698. 7 
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Abbildung 1: Komplexe Wechselwirkungen zwischen psychischer Störung und Gewalt 

Abbildung 2 illustriert die vielfältigen Einflussfaktoren angemessener. Zu frü-
heren Zeitpunkten war diese Abbildung, ähnlich wie in Abbildung 1 mit Pfeilen 
versehen, jedoch sind beim Thema Gewalt nicht immer Entwicklungen rele-
vant, die zielgerichtet in eine Richtung führen, sondern unterschiedliche Ein-
flussfaktoren (wie z.B. die psychische Störung) spielen im Einzelfall, mögli-
cherweise auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine unterschiedliche Rolle. 
Ausserdem können peers im Fall der Integration in gewaltbereite Gruppie-
rungen ein Risiko‑, aber auch protektives Merkmal sein. Die hier genannten 
Faktoren sind also in bestimmten Konstellationen unterschiedlich zu gewich-
ten. Psychische Störungen spielen in diesem multifaktoriellen Konzept zwar 
eine Rolle, diese kann aber nicht von den sozialen Lebensumständen, der 
Persönlichkeit oder Substanzkonsum getrennt werden (siehe Abbildung 2). 
Dazu kommt, dass es sich um dynamische Prozesse handelt, denn das Risiko 
kann sich in Abhängigkeit von der Effektivität von Behandlungs- und Unter-
stützungsmassnahmen deutlich verändern. Das Bedrohungsmanagement kann 
sich daher nicht auf eine sozusagen statische Risikoaussage für den Moment 
beschränken, sondern auch zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch 
–hindernisse und Risiken in Betracht ziehen. 
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Abbildung 2: Komplexe Verknüpfungen 

II. Störungsbilder 

Im Folgenden werden einzelne Störungsbilder näher betrachtet und empiri-
sche Untersuchungen zum Zusammenhang mit bzw. dem Risiko für Gewalt-
handlungen zusammengefasst. 

1. Schizophrenien 

Schizophrene Erkrankungen sind gekennzeichnet durch sogenannte psychoti-
sche Phänomene. Psychotische Phänomene bedeutet, dass Menschen mit die-
ser Erkrankung nicht in der Lage sind, die Realität adäquat wahrzunehmen. 
Psychotische Menschen hören und sehen Dinge, die nicht da sind. Dabei spie-
len zum Teil Stimmen mit bedrohlichem und imperativen Charakter eine Rolle, 
die Betroffenen Anweisungen geben, ihre Handlungen kommentieren. Sie wer-
den teilweise auch von diesen Stimmen bedroht und sie zeigen häufig Wahn-
phänomene, also für sie selbst nicht korrigierbare Denkinhalte, wobei das 
Thema des Wahns häufig eine Verfolgung/Bedrohung ist. 

Das Erkrankungsalter liegt in der Regel zu Beginn der dritten Lebensdekade, 
also in einem Alter, in dem junge Männer ohnehin eine hohe Gewaltbereit-
schaft aufweisen (siehe I.1.). Es besteht ein erhöhtes Risiko für Gewaltdelikte 
im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Gemäss einer Untersuchung handelt 
es sich um ein 2.6-fach erhöhtes Risiko für Gewaltdelikte im Vergleich zur 
Kontrollgruppe ohne Schizophrenie. Die Wahrscheinlichkeit, wegen eines Ge-
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waltdeliktes verurteilt zu werden war in der Gruppe der Schizophrenie-Er-
krankten 4.6-fach höher als in der Kontrollgruppe ohne Schizophrenie (10% 
der Probanden mit Schizophrenie wurden wegen Gewaltdelikt verurteilt im 
Vergleich zu 2.4% der Probanden ohne Schizophrenie).8 

Deutlich erhöht wird das Risiko von Gewalthandlungen, wenn psychotrope 
Substanzen konsumiert werden. Gemäss Short et al. erhöht sich das Risiko für 
Gewaltdelikte bei Erkrankten mit zusätzliche Substanzproblemen im Vergleich 
zur Normalbevölkerung auf das 8.6-fache.9 Das erhöhte Risiko geht allerdings 
nicht ausschliesslich auf den Substanzkonsum zurück, sondern hat mit der 
Grunderkrankung zu tun. 

In der Normalbevölkerung liegt das Gewaltrisiko bei 1:12’000, bei Schizophre-
nen bei 1:2’000.10 Es ist also erhöht, allerdings machen diese Zahlen aber auch 
deutlich, dass 1’999 Schizophrene kein Gewaltdelikt verüben. Wenn es uns ge-
lingen würde, Schizophrenie so effektiv zu behandeln oder vielleicht so stark 
präventiv wirksam sein zu können, dass schizophrene Erkrankungen gar nicht 
auftreten, dann würden immer noch 93% der Gewaltdelikte in unserer Gesell-
schaft begangen werden. 

2. Depression 

Die gemeinsame Nennung von Depression und Gewalthandlungen mag im ers-
ten Augenschein erstaunen. Depression ist eine Thematik, die den Autoren 
in Hinblick auf Gewalthandlungen erst im Rahmen der Auseinandersetzung 
mit dem Thema Häusliche Gewalt bewusst wurde. Früher wurde gelehrt, dass 
depressive Störungen eher kriminoprotektiv wären, und Menschen mit De-
pressionen keine Delinquenz zeigen. Das trifft für eine Subgruppe depressiver 
Störungsbilder zu. Es gibt Menschen, die diese Störung sehr stark aus einer 
biologischen Veranlagung entwickeln und diese Menschen sind dann stark ge-
hemmt und in der Regel schon wegen dieser Antriebsminderung nicht ge-
waltbereit. Daneben gibt es aber auch depressive Störungsbilder, die sich im 
Zusammenhang mit lebensgeschichtlichen Belastungen entwickeln und diese 
haben durchaus ein Gewaltpotential oder sind mit einem erhöhten Gewaltri-
siko verbunden.11 

Short et al., 309. 
Short et al., 309. 
Müller/Nedopil, 180. 
De Tribolet Hardy/Habermeyer, 145 f. 

8 

9 

10 

11 
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In einer grossangelegten skandinavischen Studie wurden 47’158 ambulante Pa-
tienten mit Depression untersucht (die Kontrollgruppe, also Probanden ohne 
Depression, belief sich auf 898’454 Personen).12 Die Forscher stellten fest, dass 
jemand mit einer depressiven Erkrankung im weiteren Verlauf – in einem 
Zeitraum von über 3 Jahren nach Diagnosestellung – eine drei Mal höhere 
Chance hat Gewalthandlungen zu begehen als die Kontrollgruppe, die unter-
sucht wurde.13 Von den untersuchten Männern mit depressiver Erkrankung 
verübten 3.7% ein Gewaltdelikt, in der Kontrollgruppe waren es 1.2% der Män-
ner.14 Auch bei der depressiven Erkrankung erhöhen komorbide Suchterkran-
kungen das Risiko von Gewalt, mehr als jeder sechste Mann (16.3%) mit De-
pression plus einem Substanzgebrauch verübte im Zeitraum von 3 Jahren nach 
Diagnosestellung ein Gewaltdelikt.15 

a) Häusliche Gewalt und Stalking 

Depressive Erkrankung spielen insbesondere im Kontext häuslicher Gewalt, 
bei Trennungsdelikten und im Verlauf von Stalking-Verhaltensweisen eine 
Rolle. Bekannt ist, dass bei Stalkern ein signifikanter Zusammenhang besteht 
zwischen der Diagnose Depression und schweren Gewaltdelikten.16 Stalker 
haben zudem ein hohes Suizidrisiko, und bei Suiziden ist oft eine Vorge-
schichte mit Depression erkennbar.17 Depression gilt ausserdem als Risikofak-
tor für die Ausübung häuslicher Gewalt und insbesondere für die Ausübung 
schwerwiegender häuslicher Gewalt.18 

Etwa jeder vierte Täter, der seine Partnerin getötet hat, begeht im Nachgang 
Suizid (24%, bei anderen Tötungsdelikten sind es 6%). Jeder zehnte Täter, der 
überlebt hat eine diagnostizierte Depression.19 

b) Das Phänomen männliche Depression 

Ein für das Bedrohungsmanagement besonders relevanter Aspekt depressiver 
Erkrankung ist das Phänomen der sogenannten „male depression“. Überlegun-
gen zur männlicher Depression haben sich aus den Aktivitäten der „Bünd-

Fazel et al., 224. 
Fazel et al., 228. 
Fazel et al., 227. 
Fazel et al., 228. 
James/Farnham, 436. 
McEwan et al., 517 f. 
Graham et al., 734. 
Belfrage/Rying, 127. 
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nisse gegen Depression“ entwickelt.20 Diese allgemeinpsychiatrische Präventi-
onsangebote zielen darauf ab, das Risiko von Suizidhandlungen zu reduzieren. 
Man stellte dabei fest, dass dies die Suizidrate von Frauen reduziert, aber bei 
Männern keinerlei Veränderung eingetreten ist. Als man analysierte, woran 
das liegt bzw. liegen kann, kam man zu dem Schluss, dass Männer sich von der 
Symptomatik, die in den zugehörigen psychoedukativen Programmen adres-
siert wurde, nicht angesprochen fühlen. Das liegt daran, dass Männer in der 
Depression eine externalisierende Stressbewältigung und damit auch eine an-
dere Symptomatik zeigen (siehe Tabelle 3 für eine Übersicht): Sie werden un-
ruhiger, konsumieren mehr Alkohol, und dieser Substanzkonsum triggert dann 
wieder Hemmungsverluste und begünstigt Gewalthandlungen. Relevant ist zu-
dem, dass depressive Männer oftmals auch feindselige und gegenüber Hilfsan-
geboten zurückweisende Haltungen zeigen.21 

Tabelle 2: Risikofaktoren für männliche Depression 

Risikofaktoren für männliche Depression 

Bedrohung des sozialen Status: 
– niedriger sozioökonomischer Status 
– alleinlebend 
– Scheidung/Trennung 
– Arbeitslosigkeit 

Tabelle 3: Externalisierende Stressbewältigung bei männlicher Depression 

Externalisierende Stressbewältigung 

– weniger „depressive Stimmung“ 
– absinkende Leistung 
– erhöhte Feindseligkeit 
– erhöhter Alkoholkonsum 
– erhöhte Agitiertheit (eher ziel- und planlos) 
– lenken sich von Problemen ab 
– somatische Beschwerden 

Möller-Leimkühler, 416. 
Möller-Leimkühler, 417. 
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Das ist ein Punkt, den man im Kontakt mit Gefährdern auch beachten sollte: 
Hinter einer abweisenden Haltung mit mangelnder Erreichbarkeit für Gesprä-
che oder Hilfsangebote kann sich vielleicht auch eine depressive Problematik 
verstecken. 

c) Suizidal-homizidale Tatkonstellation 

In Bezug auf männliche Depression und Gewalthandlungen ist insbesonders 
auf die sogenannte „suizidal-homizidale Tatkonstellation“ zu achten. Dieser 
Begriff erfasst die gerade in Trennungssituationen häufige Kombination von 
Selbsttötungsgedanken mit der Idee, der/die vermeintliche Verursacher*in, 
den Nebenbuhler oder die ehemalige Partnerin zu töten. Diese Konstellation 
ist nicht nur bei narzisstischen Krisen, sondern auch bei depressiven Episoden 
von hoher Relevanz. Ähnliche Konstellationen treten auch im Bereich der 
„workplace violence“ auf, wenn Menschen das Gefühl haben, sie seien aus 
dem Beruf/Tätigkeit gemobbt worden und Suizidgedanken formulieren. Dabei 
wird die Gewalttat als sogenannter letzter Ausweg („last resort“) betrachtet: 
Der Suizid und die Gewalt (gegenüber anderen, vermeintlich an der Situation 
schuldigen Menschen) erscheinen dem Täter als der nächste logische, not-
wendige und einzige Schritt, um die eigene Notlage zu beheben.22 

Daher ist es äusserst wichtig, dass bei der Bewertung von bedrohlichem oder 
besorgniserregendem Verhalten eine zunehmende Verzweiflung oder Be-
drängnis der bedrohlichen Person als Warnverhalten aufzufassen. In diesem 
Fall sollte abgeklärt werden sollte ob ein Suzidrisiko besteht und ob dieses da-
mit verbunden ist, auch andere Menschen zu gefährden.23 

3. Alkoholmissbrauch bzw. -abhängigkeit 

Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit ist nicht nur die häufigste Substanz-
gebrauchsstörung in unserer Gesellschaft (5% der deutschen Bevölkerung), 
sondern auch der Faktor, der bei Gewaltdelinquenten am häufigsten gesehen 
wird.24 

In problematischer Weise konsumieren Alkohol drei- bis vier Mal mehr Män-
ner als Frauen (siehe I.1. zum Geschlecht als delinquenzfördernder Faktor). 
Untersuchungen zeigen dass Alkohol und Gewalt prominent miteinander ver-
knüpfte Phänomene sind: So wurde beispielsweise bei einer Studie festgestellt, 

Meloy et al., 270 f. 
Guldimann/Hoffmann/Meloy, 15 f. 
De Tribolet-Hardy/Habermeyer, 143. 

22 

23 

24 

40



dass jede vierte begutachtete Person alkoholabhängig war (25.6%).25 In einer 
Längsschnittstudie traten 86% der abhängigen Probanden strafrechtlich in 
Erscheinung, in der Kontrollgruppe (ohne Alkoholabhängigkeit) waren es 
37%.26 Kaum überraschend ist zudem, dass Alkoholabhängigkeit ein hochsigni-
fikanter Prädiktor ist für rezidivierende Kriminalität.27 Typische Delikte unter 
Alkoholeinfluss sind Aggressionsdelikte, Gewaltstraftaten und schwere Un-
fälle.28 Empirisch nachgewiesen wurde, dass bei Studierenden in Trinkver-
suchen mit zunehmender Alkoholisierung eine Steigerung der Aggressivität 
folgte.29 

a) Alkohol und (häusliche) Gewalt 

Ein übermässiger Alkoholkonsum ist für das Phänomen der häuslichen Gewalt, 
sowohl auf Täter- wie auch auf Opferseite, relevant. Das bedeutet, dass häus-
liche Gewalt häufig damit verbunden ist, dass sowohl Täter als auch Opfer ei-
nen Alkoholmisbrauch oder eine –abhängigkeit aufweisen.30 Das Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG) veröffentlichte 2013 eine Studie zum Thema „Gewalt in 
Partnerschaft & Alkohol“. Bei den Frauen, die die Opferberatung aufsuchten, 
tranken 43% der Männer Alkohol, in 5% der Fälle tranken beide Alkohol und in 
0.6% der Fälle nur die Frau. Bei einem Viertel der untersuchten Paare traten 
Gewalthandlung und Alkoholkonsum zusammen auf (25%).31 Diese Zahlen de-
cken sich auch mit der Evaluation polizeilicher Schutzmassnahmen im Kanton 
Zürich32: 25% der Gefährder tranken Alkohol und bei den Gefährderinnen wa-
ren es 24%. Zudem ist festzuhalten, dass Alkohol in allen Risikoinstrumenten 
für häusliche Gewalt aufgeführt wird. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung nicht nur ein im Vergleich zur Normalbevölkerung hohes Delikt-
risiko haben, sie haben auch ein deutlich höheres Risiko, Opfer von Gewalt-
handlungen zu werden.33 

Pillmann et al., 717. 
Modestin/Berger/Ammann, 396 ff. 
Stadtland/Nedopil, 659. 
Soyka, A2735; Müller/Nedopil, 149 f. 
Pillmann et al., 718. 
De Tribolet-Hardy/Habermeyer, 143 f. 
Gloor/Meier, BAG, 61 f. 
Endrass/Rossegger/Urbaniok, 26. 
Maniglio, 186; Rodway et al., 129; Teasdale, 529 ff. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

41



III. Risikomerkmale/Warnverhalten von Gewalt 

1. Risikomerkmale 

a) Tätertypologie am Beispiel häusliche Gewalt: 

Im Kontext der häuslichen Gewalt liessen sich idealtypisch verschiedene Ri-
sikogruppen definieren (siehe Tabelle 4): Es gibt Menschen, die häusliche Ge-
walt isoliert im häuslichen Kontext ausüben, diese werden in der Tätertypo-
logie als „Family Only“ kategorisiert. Solche Menschen zeigen nach Aussen 
weniger auffällige aggressive Züge als Menschen z.B. Täter mit Borderline-
Persönlichkeitszügen (Tätertypologie: „Dysphorisch/Borderline“ in Tabelle 4). 
Deren Symptomatik ist wiederum verbunden mit einer verminderten Impuls-
kontrolle, weshalb Täter aus dieser Gruppe typischerweise auch auf dem Ar-
beitsplatz Auffälligkeiten zeigen oder in anderen Kontexten mit der Justiz in 
Konflikt geraten. Antisoziale Menschen (in der Tabelle 4 „Generell antisozial“) 
wiederum sind in der sozialen Interaktion generell problematisch und häufig 
auch gewaltbereit. Sie verhalten sich im partnerschaftlichen Kontexten nicht 
sozial angemessener und friedlicher, insbesondere in Konflikten akzentuiert 
sich das Gewaltrisiko. Das Problem bei den antisozialen Menschen ist aller-
dings vorwiegend die unmittelbare Gewaltanwendung in der Konfliktsituation. 
Antisoziale Menschen haben relativ unverbindliche Züge, d.h. ein antisozia-
ler Mensch schlägt seine Frau, bekommt ein Rayonverbot, hat drei Wochen 
später eine neue Partnerin und schlägt auch diese. Er wird die Partnerinnen 
aber nicht töten, während sich der Borderline- oder dysphore Typus mehr und 
mehr in einen Beziehungskonflikt hineinbohrt und sich darin verbeisst, was 
eine pathologische, gelegentlich auch suizidal-homizidal ausgestaltete Ent-
wicklung in Gang bringen kann. 
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Tabelle 4: Häusliche Gewalt Tätertypologie34 

Dimensionen „Family Only“ Dysphorisch/ 
Borderline 

Generell 
antisozial 

Schweregrad der Gewalt Gering Moderat → 
Hoch 

Moderat → 
Hoch 

Generelle Gewalttätig-
keit 

Gering Gering → Mo-
derat 

Hoch 

Psychopathologie/ 
Persönlichkeitsstörungen 

Keine 
Passiv abhängig 

Borderline Antisozial, 
„psychopathy“ 

Alkohol/Drogen Tief → Moderat Moderat Hoch 

Depression Gering → Mo-
derat 

Hoch Tief 

b) Kriterienkataloge 

Eine relativ simple, aber dennoch zentrale Aussage betreffs Risikomerkmalen 
für Gewaltdelinquenz ist Folgende: 

„Vergangenes Verhalten ist der beste Prädiktor für zukünftiges Verhalten“. 

Das ist eine auf den ersten Blick banale, aber wichtige Aussage: Wir alle in-
teragieren mit Menschen und verlassen uns darauf, dass die vergangene Er-
fahrung mit diesen Menschen verlässlich vorhersagt, was sie in Zukunft tut. 
So wird jeder Leser dieser Zeilen Personen kennen, die mit grosser Regelmäs-
sigkeit zu spät zu Terminen/Verabredungen erscheinen. Solch stabile Ver-
haltensmuster machen Menschen verlässlich und ermöglichen intuitive, al-
lerdings auch erfahrungsbasierte Vorhersagen, die bei einem gut vertrauten 
Personen in der Regel auch zuverlässig sind. 

Wegen des hohen Stellenwerts solcher Verhaltensmuster legen Risikoerfas-
sungsinstrumente, wie der HCR-20 (Historical Clinical Risk-Management-20), 
ein häufig verwendetes Verfahren um das Risiko zukünftiger Gewalthandlun-
gen zu erfassen35, den Schwerpunkt auf historische Variablen: Menschen, die 
früher Gewalt angewendet haben, haben ein höheres Risiko für zukünftige Ge-

Holtzworth et al., 482. 
Nitschke/Schmidt, 433. 
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waltanwendung als Menschen, die früher nicht gewalttätig waren. Gleiches 
gilt für Menschen, die instabile Beziehungen pflegen, Menschen die schon 
sehr früh Gewalt angewandt haben und Menschen die Substanzmissbrauch 
betreiben, usw.36 Ausserdem haben Menschen, die früher nicht kooperierten 
oder sich nicht an juristische- bzw. Behandlungsauflagen hielten, ein höheres 
Risiko dies auch in Zukunft zu tun. All das sind Informationen, die auch für das 
Bedrohungsmanagement relevant sind. 

Zudem stellt sich die Frage, ob und inwiefern jemand Einsicht in die Problema-
tik hat, ob feindselige oder negative Einstellungen imponieren, ob Hass aus-
gedrückt oder eine übernachhaltige oder gar wahnhafte Verarbeitung eines 
Konflikts deutlich wird. Relevant ist auch, ob Behandlungsschritte eingeleitet 
wurden und wie erfolgreich diese waren. 

Ein wichtiger Aspekt im HCR-20 ist die Frage nach den Zukunftsperspektiven. 
Dabei geht es darum, folgende Variablen zu beurteilen: „Fehlen realisierbarer 
Pläne“, „destabilisierende Einflüsse“, „Mangel an Unterstützung“, „fehlende 
Compliance“, „Stressoren“. Diese Dimension ist für das Bedrohungsmanage-
ment von entscheidender Bedeutung: Wie können wir es schaffen, dass die 
Klienten realistische Pläne für ihre Zukunft haben, sich entwickeln können 
und Unterstützung akzeptieren? Welche Entwicklungsmassnahmen können 
wir wie in Gang bringen? Wie können wir die Compliance und Zusammenar-
beit verbessern? Wie können wir Stressoren reduzieren? Bei den Stressoren 
ist immer wichtig zu beachten, dass Menschen mit psychischer Erkrankung 
bereits unter Alltagsbedingungen massiv unter Stress geraten können. Jemand 
mit einer schizophrenen Erkrankung, der akustische Halluzinationen wahr-
nimmt oder unter einem Verfolgungswahn leidet, wird schon kleinere Men-
schenansammlungen als extreme Belastung wahrnehmen. Mit mehreren hun-
dert Leuten in einem engen Raum oder bei einer Tramfahrt erleben diese 
Menschen massiven sozialen Stress. Man muss daher überlegen, wie man die 
Belastbarkeit steigern und Stressoren reduzieren kann. 

c) Warnverhalten 

Ein weiterer wichtiger Punkt der z.B. hinsichtlich der Ausführungsgefahr von 
Drohungen zu beachten ist, z.B. hinsichtlich Akuität in diesem Kontext ist das 
sogenannte Warnverhalten. Hierbei handelt es sich um Verhaltensweisen oder 
Denkstile, die Hinweise darauf geben können, dass jemand eine Aggressions-
handlung ausüben wird. 

Douglas et al., 8 ff. 36 
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Dabei gilt es, insbesondere bei Stalkingverhalten, Anzeichen für eine Fixierung 
der Symptomatik/Problematik zu beachten: Wie intensiv ist die „pathologi-
sche“ Beschäftigung mit einer Person/einem Sachverhalt. Hinweise auf eine 
solche Fixierung ergeben sich durch eine Reduktion des sozialen Funktions-
niveaus. Relevante Fragen zielen darauf ab, ob jemand zunehmend bis gar na-
hezu ausschliesslich damit beschäftigt ist, seine (Ex‑) Partnerin zu stalken oder 
hinterher zu spionieren. Verlässt er seinen Beruf, lässt er sich krankschreiben, 
um mehr Zeit für diese Beschäftigung zu haben, usw.? 

Auch die Identifikation mit einer „Krieger- oder Kämpferidentität“, die Be-
schäftigung mit Waffen, vor allem wenn das vorher nicht Thema war, ist ein 
Warnsignal. Gleiches gilt für die idealisierende Beschäftigung mit früheren At-
tentätern oder Attentaten, sowie für neu auftretendes aggressives Verhalten, 
das mitunter darin münden kann, dass die eigenen Fähigkeiten, Gewalt anzu-
wenden, getestet werden. 

Von grosser Relevanz betreffend Warnverhalten ist das sogenannte „Leakage“ 
Phänomen, also die Ankündigung von Gewalthandlungen. „Leakage“ Phäno-
mene können Bekannte und nicht (nur) die Zielperson betreffen. Sie stellen 
einen, gelegentlich auch unbeholfenen Versuch dar, die Reaktionen des Um-
felds auszutesten oder vielleicht auch Hilfe zu erhalten. Solche Ankündigun-
gen kennt man auch bei Suizidversuchen, denn es ist häufig so, dass Menschen 
Suizidversuche ankündigen. Ähnlich wie im Kontext der Ankündigung von Sui-
zidversuchen sind auch Angaben zur Durchführung von Aggressionshandlun-
gen oder gar deren konkrete Ankündigung ernst zu nehmen und weiter abzu-
klären. Dabei lohnt es sich zu fragen, was Betroffene von der Umsetzung einer 
Drohung abhält. Was ist für sie eine Ressource oder etwas, wofür es sich noch 
lohnt auf Gewalt zu verzichten? Wenn man das weiss, dann weiss man auch, 
welche Verluste evtl. dazu führen können, dass die Entscheidung anders aus-
fällt. Dies leitet zu einem bedeutsamen Warnsignal über. 

Dabei handelt es sich um das „last resort“ Phänomen (siehe dazu auch II.2.c)): 
„Ich habe praktisch nur noch eine Handlungsoption, ich bringe mich um und 
den anderen nehme ich mit“. Das Gefühl Betroffener, gewaltfreie Alternativen 
ausgeschöpft zu haben, sollte besonders alarmieren. Wenn man im Bedro-
hungsmanagement um Gerichtsurteile oder Entscheide in einem Sorgerechts-
verfahren weiss, die für den Gefährder nachteilig sind und zusätzlich wissen, 
dass seine Handlungsoptionen nun ausgeschöpft sind, sollten sie prüfen, ob 
dieses Phänomen zum Tragen kommt. Kritisch ist – und auch das kennen wir 
aus der Suizidforschung – der Aspekt des „Energieschubs“. Dieser kann da-
durch entstehen, dass der Ambivalenzkonflikt zwischen „tue ich es?“ oder „tue 
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ich es nicht?“ gelöst ist, der Entscheid zur Aggressionshandlung ist gefallen, 
wodurch ein belastender innerpsychischer Konflikt wegfällt und Personen in 
der Lage sind, wieder aktiver zu agieren. 

d) Drohungen aussprechen vs. eine Bedrohung sein 

Eine Drohung aussprechen bedeutet nicht, eine Bedrohung zu sein. Eine aus-
gesprochene Drohung zeigt zunächst nur, dass sich die Person mit gewaltsa-
men Konfliktlösestrategien beschäftigt. Beinhaltet die Drohung Hinweise auf 
Tagesabläufe der Betroffenen, legt sie nahe, dass die Person über (alltagsprak-
tische) Abläufe Bescheid weiss, was ein Hinweis auf Stalking ist. Je konkreter 
und je detailhafter die Bedrohung ist, umso mehr Beschäftigung liegt dem zu 
Grunde und je ernster können sie die Bedrohung nehmen37. Die Drohung ist 
also immer im Gesamtkontext zu bewerten (siehe Abbildung 3). Dabei gilt es 
zu prüfen: Was liegt an komorbiden Störungen vor? Gibt es ein Alkohol- oder 
Substanzproblem, welches die Hemmungskräfte weiter reduziert? Was ist die 
soziale Situation? Hat die betroffene Person noch etwas zu verlieren oder hat 
sie das Gefühl – vielleicht auch nachvollziehbar – dass sie nichts mehr zu ver-
lieren hat, weil sie bspw. arbeitslos oder obdachlos wurde, finanzielle Pro-
bleme oder keinen Kontakt zu den Kindern hat? 

Abbildung 3: Bewertung des Gesamtkontextes 

O’Toole/Smith, 276 f. 37 
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IV. Fazit 

Als Fachpersonen müssen sie in ihrer Arbeit wie bei einem Puzzle bestimmte 
Steine zu einem aussagekräftigen Bild zusammenfügen. Um in der Auseinan-
dersetzung mit einem Menschen ein sehr differenziertes Bild erhalten zu kön-
nen, sind Informationen aus unterschiedlichsten Quellen wichtig. Letztend-
lich ist dabei die Wahrnehmung jedes Teammitglieds oder jeder Person, die in 
Kontakt mit dem Gefährder steht, potentiell bedeutsam. Im Prozess der Risi-
koerfassung gilt es, diese unvoreingenommen zur Kenntnis zu nehmen und in 
die Risikobeurteilung einfliessen zu lassen. Für diese können auch Informatio-
nen zu psychischen Störungen relevant werden, denn sie eröffnen bei behand-
lungswilligen Klienten Therapiemöglichkeiten. Bei nicht krankheitseinsichti-
gen Betroffenen sollte der Versuch unternommen werden, durch die Stärkung 
eines tragfähigen Helfernetzes Eskalationen zu verhindern. Dies ist natür-
lich eine sehr komplexe und auch herausfordernde Aufgabe, die man nur in 
sehr enger Kooperation mit psychiatrisch/psychotherapeutischen Institutio-
nen lösen kann. Daher ist das Bedrohungsmanagement auf die Kooperation 
mit psychiatrischen Kliniken und Ambulatorien, Einrichtungen der Suchthilfe 
und Beratungsstellen genauso angewiesen wie die vorgenannten medizinisch-
psychotherapeutischen Einrichtungen auf das Bedrohungsmanagement. Wir 
müssen im Interesse unserer Klienten und der Gesellschaft bzw. potentieller 
Opfer gemeinsam darum bemüht sein, unser Handeln zu koordinieren, Fehl-
entwicklungen und Nebengleise zu verhindern und können auf diese Weise 
gemeinsam einen wirksamen Beitrag zur Prävention schwerwiegender Ge-
waltdelikte leisten.38 
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I. Einleitung 

Aus Studien1 weiss man, dass Gewalttaten nicht selten Warnsignale vorausge-
hen, die die Taten ankündigen. Als im August 2011 in Pfäffikon ZH ein Mann 
seine Ehefrau und die Leiterin des Sozialamtes erschoss, stellte man später 
fest, dass es im Vorfeld der Tat entsprechende Warnzeichen gegeben hätte. 
Der Regierungsrat des Kantons Zürich erkannte die Notwendigkeit, die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit unter Behörden und Institutionen zu fördern 
und zu institutionalisieren, damit solche Warnsignale früher erkannt werden 
und beschloss den Aufbau eines kantonalen Bedrohungsmanagements (KBM).2 

Das KBM im Kanton Zürich ist seit Anfang 2015 in Kraft und besteht aus 
einem Netzwerk von Behörden und Institutionen. Koordiniert wird das KBM 
ZH durch die Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich. Ziel ist, dass 
bei Verdacht auf eine Gewalthandlung entsprechend ausgebildete Personen in 
den Behörden und Institutionen („Ansprechpersonen“) eine Meldung bei der 
Polizei platzieren können (entweder bei den lokalen Polizeistellen oder direkt 
bei einer spezialisierten Fachstelle der drei grossen Polizeikorps im Kanton 
Zürich). Diese Spezialist*innen nehmen erste Abklärungen vor und treffen all-
fällige Sofortmassnahmen. 

Speziell an den Fällen, die im KBM ZH behandelt werden, ist, dass sie aufgrund 
ihrer diffusen, strafrechtlich (noch) nicht fassbaren Konstellation und Komple-
xität Fachwissen im Bereich Risikoeinschätzung erfordern. Je nach Fallkonstel-
lation können deshalb verschiedene Stellen in der Falleinschätzung involviert 
sein (z. B. KESB, psychiatrische Kliniken, Staatsanwaltschaft etc.). Speziali-
sierte Polizist*innen nehmen evtl. sogenannte Gefährderansprachen vor, in 

Z. B. Hoffmann/Roshdi, 266. 
Regierungsrat Zürich RRB 659/2012, 12; Regierungsrat Zürich RRB 1081/2015, 7. 

1 

2 
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denen mit der gefährdenden Person Kontakt aufgenommen wird. Ziel die-
ses Gespräch ist es, das Gefährdungspotential genauer einschätzen und ggf. 
bereits präventiv wirken zu können. Diese Art der präventiven Polizeiarbeit 
wird denn auch von der der Bevölkerung zunehmend erwartet: „Die Bevölke-
rung erwartet zunehmend, dass die Behörden nicht nur in Notsituationen ein-
schreiten, sondern rechtzeitig vor Gefahren schützen“3. 

Die Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich beauftrage das Krimino-
logische Institut der Universität Zürich, das KBM ZH hinsichtlich der internen 
Abläufe, Prozesse, Strukturen und dem Zusammenspiel der beteiligten Institu-
tionen zu evaluieren (sog. Prozessevaluation; siehe unten, II.3). Die hier darge-
legten Befunde sind dem Evaluationsbericht4 entnommen und werden zusam-
mengefasst präsentiert. 

1. Übersicht Bedrohungsmanagements 

a) Hintergründe 

Bedrohungsmanagements sind eine jüngere Entwicklung, die ersten Bedro-
hungsmanagements wurden erst vor wenigen Jahrzenten im Ausland entwi-
ckelt.5 Die ersten Fachbeiträge aus den USA6 stammen aus der „Gründerzeit“ 
der Bedrohungsmanagements.7 In der Schweiz wurden Bedrohungsmanage-
ments primär innerhalb der letzten acht Jahre aufgebaut. Alle Bedrohungs-
managements bauen im Kern darauf auf, dass „schwere zielgerichtete Gewalt 
nicht einfach spontan geschieht, sondern in der Mehrheit der Fälle über einen 
längeren Zeitplan geplant und dann gut vorbereitet wird“8. Dies bedeutet, dass 
für Aussenstehende oftmals Warnsignale erkennbar sind in der Planungs- und 
Vorbereitungsphase, was Prävention und die Verhinderung von zielgerichteter 
Gewalt ermöglicht. 

<https://www.kbm.zh.ch/>. 
Biberstein/Loewe-Baur/Schwarzenegger, 32 ff. 
Wechlin, 7. 
Z. B. Fein/Vossekuil/Holden; Borum et al.; Reddy et al. 
In den USA scheint ein Grossteil der Autoren aus dem Feld des National Threat Assessment 
Center (NTAC), unter der Führung des Secret Service, zu stammen <https://www.secret-
service.gov/protection/ntac/>. 
Guldimann/Habermeyer, 29; siehe auch: Meloy et al., 256; Wechlin, 11. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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b) Kernaufgaben 

Die Kernaufgaben eines Bedrohungsmanagements lassen sich wie folgt be-
schreiben:9 

1. Erkennen: Warnsignale & risikobehaftetes Verhalten frühzeitig erkennen; 
die zuständigen Stellen informieren. 

2. Einschätzen: Relevante Informationen für Gesamtbeurteilung gewinnen & 
austauschen; erkanntes Risiko/Gefährlichkeit fundiert einschätzen. 

3. Entschärfen: Fallmanagement durch Fachleute interdisziplinär durchfüh-
ren, mit abgestimmten Massnahmen das Eskalationspotential entschär-
fen, gezielt intervenieren. 

4. Evaluieren: Massnahmen auf ihre Wirkung überprüfen. 

c) Kritik an Bedrohungsmanagements 

Während kantonale Bedrohungsmanagements allgemein von den beteiligten 
Behörden und Institutionen begrüsst werden, finden sich insbesondere aus-
serhalb der kantonalen und kommunalen Behörden ein paar kritische Stim-
men. Diese konzentrieren sich primär auf die folgenden Aspekte: 

1. Datenschutz: Persönliche Informationen von Gefährdern werden von den 
fallführenden Gewaltschutzstellen gesammelt und gespeichert. Dabei 
wird moniert, dass dies Personen betreffen kann, die sich strafrechtlich 
noch nichts zu Schulden haben kommen lassen. Wer bei den jeweiligen 
Polizeikorps Zugriff auf diese Informationen hat, muss deshalb klar – und 
restriktiv – geregelt sein.10 

2. Verhältnismässigkeit: Kritisch äussert sich z. B. Capus11 gegenüber Haft 
wegen Ausführungsgefahr, bevor eine Tat begangen wurde. „Gewiss ist es 
das Wesen jeder Prävention, etwas zu tun, bevor etwas passiert ist. Aber 
wir meinen zunehmend früher, es sei etwas passiert, und setzen deshalb 
noch früher mit präventivem Aktionismus ein“. 

3. „Gefährdungsregister“: Gefährdende Personen werden je nach Ausgestal-
tung des Bedrohungsmanagements in Protokollen, Registern etc. gespei-
chert. Diese Einträge werden – je nach Kanton – bis zu zehn Jahre ge-
speichert; dies ggf. ohne rechtskräftige Verurteilung der gefährdenden 
Person.12 Da die jeweiligen Bedrohungsmanagements auf unterschiedli-

Kantonspolizei Zürich, 6; Brunner, Praxisbericht, 4 f.; Brunner, Herausforderung, 3. 
<https://www.humanrights.ch/>. 
Capus. 
Grossenbacher. 

9 

10 

11 

12 
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chen kantonalen und kommunalen Grundlagen basieren, gibt es keine 
einheitlich nationale Vorgehensweise und Definition, welche Informatio-
nen wie lange gespeichert werden und wer überhaupt als gefährdende 
Person gilt.13 

4. Risikoprognoseinstrumente: Zur Einschätzung der Gefährlichkeit der Ge-
fährder*innen wird manchmal spezialisierte Software eingesetzt 
(Octagon, Dyrias, ODARA etc.). Capus14 moniert hierbei, dass menschliche 
Verantwortung an Maschinen delegiert werden und befürchtet hierbei 
Tunnelblick und Kompetenzverluste: „Alles, was die algorithmenbasierte 
Software bearbeiten soll, muss programmierbar sein. Die Maschine kann 
nur auswerten, was sie lesen kann. (…) Verarbeitet werden die harten 
Daten, die weichen bleiben aussen vor. (…) Wenn sich der Algorithmus 
nur auf die harten Daten stützt, besteht die Gefahr, dass auch die Men-
schen, die mit ihm arbeiten, diesem Tunnelblick verfallen. Wenn Poli-
zisten, Strafvollzugsbeamtinnen, Bewährungshelfer und Psychiaterinnen 
sich an diese eingeengte Wahrnehmung gewöhnen, werden wichtige In-
formationen vernachlässigt oder gehen verloren“. Capus befürchtet „mas-
sive“ Eingriffe in die Menschenrechte des Einzelnen, wenn Algorithmen 
eine zu hohe Entscheidungskompetenz bekommen. 

Zur Kritik an den Risikoprognoseinstrumenten erwidern Noll und Endrass15, 
dass ein überwiegender wissenschaftlicher Konsens bestehe, dass eine 
Summe weniger, aber objektiven Kriterien (z. B. Vorstrafe, Alter oder be-
stimmte Tatmerkmale) deutlich mit Rückfällen korrelieren und dass Progno-
sen anhand objektiven Checklisten diesbezüglich klinischen Prognosen von 
forensischen Psychiatern überlegen seien. Die Intuition und persönliche Er-
fahrung sei also bei Risikokalkulationen wenig hilfreich. 

2. Das Bedrohungsmanagement im Kanton Zürich 

a) Ziele des Bedrohungsmanagements 

Die spezifischen Ziele des kantonalen Bedrohungsmanagement Zürich lassen 
sich aus den Beschlüssen des Regierungsrates des Kantons Zürich ableiten:16 

Schweizerische Kriminalprävention SKPPSC, 8; Radio SRF 1. 
Capus. 
Noll/Endrass. 
Regierungsrat Zürich RRB 659/2012, 11; Regierungsrat Zürich RRB 1081/2015, 4. 

13 

14 

15 

16 
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– Verhinderung von Gewalt durch rechtzeitiges Erkennen und Entschärfen 
von Eskalations- und Gewaltpotential in Situationen, die sich strafrechtlich 
oft (noch) nicht eindeutig und klar fassen lassen, die aber vielfach Indizien 
und Vorboten schwerer Gewaltdelikte sind oder sein können 

– Interdisziplinäre und enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsan-
waltschaft, auch im Verbund mit anderen Behörden und Institutionen 

– Durch geeignete Massnahmen Einwohnerinnen und Einwohner ebenso wie 
Mitglieder von Behörden und Institutionen sensibilisieren und zu frühzeiti-
gen Anzeigen über Beobachtungen und Feststellungen über auffällige Per-
sonen und mögliche bevorstehende Gewaltdelikte zu ermutigen 

– Entlastung der Betroffenen in Gefährdungssituationen 
– Schaffung eines Fachgremiums für Ad-hoc-Gefährlichkeitsbeurteilungen 

Um das Erreichen dieser Ziele zu unterstützen, wurde durch die Kantons-
polizei Zürich ein „Leitfaden für Behörden und Institutionen“ erarbeitet und 
es wurden Informationsveranstaltungen für Vertreter*innen von kommunalen 
und kantonalen Behörden durchgeführt. Die Behörden und Institutionen ha-
ben sodann Ansprechpersonen bestimmt, welche als Schnittstelle zwischen 
den individuellen Behörden und dem KBM ZH fungieren. Das KBM ZH ist dabei 
mit vielfältigen Fallkonstellationen konfrontiert: Neben Fällen häuslicher Ge-
walt sollen vom KBM auch Gewalt am Arbeitsplatz und Radikalisierung und Ex-
tremismus erfasst werden.17 

b) Struktur des KBM ZH 

Die Struktur des Bedrohungsmanagements im Kanton Zürich ist schematisch 
in Abbildung 1  ersichtlich. Die grösste Komponente des KBM ZH machen die 
Ansprechpersonen (siehe unten, I.2.b)aa)) aus. Dabei handelt es sich um ent-
sprechend geschulte Personen in kantonalen und kommunalen Behörden und 
Institutionen, aber auch in grösseren privaten Firmen. Diese Ansprechperso-
nen treten entweder mit örtlichen Polizeistellen oder direkt mit den entspre-
chenden spezialisierten Fachstellen der drei grossen Polizeikorps (siehe unten, 
I.2.b)bb)) im Kanton Zürich in Kontakt, welche im Zentrum des KBM ZH stehen. 
Weitere Bestandteile des kantonalen Bedrohungsmanagement sind die Fach-
stelle Forensic Assessment und Risk Management FFA (siehe unten, I.2.b)cc)) 
und das Interdisziplinäre Fachgremium IFG, welches eine strategische Füh-
rungs‑, Beratungs- und Evaluierungsfunktion übernimmt und zusammenge-
setzt ist aus Vertretern der wichtigsten im KBM ZH involvierten Behörden 
(Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft, FFA, KESB und Interventi-
onsstelle Häusliche Gewalt IST). 

Zeier; Brunner, Herausforderungen, 4. 17 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des strukturellen Aufbaus des kantonalen Bedrohungs-
managements (Stand: Juni 2019) 

aa) Ansprechpersonen 

Die Ansprechpersonen übernehmen zwei Funktionen im KBM: Beim Auftreten 
von bedrohlichem Verhalten bzw. Gefährdungssituationen dienen sie als Kon-
taktperson innerhalb der Organisation. Sie nehmen eine Erstbewertung der 
Situation vor und gelangen bei Vorliegen einer substanziellen Drohung an die 
Polizei; entweder via örtliche Polizeistellen oder direkt an die zuständigen 
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Fachstellen.18 Per 2017 umfasste das KBM ZH rund 360 registrierte Ansprech-
personen bei kommunalen und kantonalen Verwaltungsstellen, psychiatri-
schen Kliniken, Opferhilfe-/Beratungsstellen usw.19 Die Ansprechpersonen 
können dabei ihnen zur Verfügung stehende Instrumente nutzen, um einzu-
schätzen, ob der Vorfall an eine spezialisierte polizeiliche Fachstelle weiter-
gemeldet werden sollte oder ob akut kein Eskalationspotential erkennbar ist 
und der Fall erst einmal nur lokal in der Behörde/Institution behandelt wer-
den kann. 

bb) Spezialisierte polizeiliche Fachstellen 

Im Kanton Zürich existieren drei spezialisierte polizeiliche Fachstellen mit Fo-
kus auf Gewaltschutz und Bedrohungsmanagement: 
– Kantonspolizei Zürich: Dienst Gewaltschutz20 

– Stadtpolizei Zürich: Fachgruppe Bedrohungsmanagement21 

– Stadtpolizei Winterthur: Gewaltschutz22 

Die beiden Stadtpolizeien sind grundsätzlich für Vorfälle in ihren eigenen 
Städten zuständig, während die Kantonspolizei das übrige Kantonsgebiet ab-
deckt. Je nach Verfügbarkeit kann aber z. B. auch die Kantonspolizei im Zu-
ständigkeitsgebiet der Stadtpolizeien einen Fall übernehmen. Grundsätzlich 
sollen sich die Korps gegenseitig unterstützen, v. a. bei aufwändigeren Gewalt-
schutzfällen.23 Die Fachstellen übernehmen sodann die Fallbearbeitung und 
Koordination und nehmen wo nötig Rücksprache mit der Fachstelle für Foren-
sic Assessment und Risk Management. 

cc) Fachstelle Forensic Assessment und Risk Management (FFA) 

Die FFA stellt im KBM ZH das forensische-psychiatrische Fachwissen zur Ver-
fügung und kann von Polizei, Staatsanwaltschaft oder psychiatrischen Kliniken 
für vertiefte Gefährlichkeitseinschätzungen und zur Beurteilung geeigneter 
Interventionsformen in Anspruch genommen werden.24 Um die Abläufe und 
Wege zu vereinfachen, hat die FFA Arbeitsplätze direkt vor Ort bei den drei 

Brunner, Praxisbericht, 22; Polizei Kanton Solothurn, 9. 
Brunner, Herausforderungen, 6. 
<https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delikte-praevention/gewalt-extremismus/
kantonales-bedrohungsmanagement.html>. 
<https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/kinder_jugendli-
che/bedrohungsmanagement.html>. 
<https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/sicherheit/gewaltschutz>. 
Kantonspolizei Zürich, 7. 
Brunner, Praxisbericht, 25; Brunner, Modelle, 10. 
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grossen Polizeikorps. Die nahe Kooperation hat den Vorteil, dass kurze Be-
richte und erste Einschätzungen schneller zur Verfügung stehen als ein regu-
läres Gutachten.25 Bei Bedarf kann die FFA forensische Fachpersonen für Gut-
achten vermitteln. Ein Einbezug der FFA wird unter anderem empfohlen bei:26 

– Verdacht auf hohes Risiko oder Unsicherheiten bezüglich Risiko 
– Verdacht auf bzw. Vorliegen einer psychischen Erkrankung, risikorelevante 

Persönlichkeitsmerkmale 
– Eskalation oder Veränderung im Verhalten/Kommunikation 
– Stressoren und/oder Verlust von Ressourcen 

Die Fachstelle ist der Gesundheitsdirektion (via Psychiatrische Universitätskli-
nik) unterstellt, wird aber zu gleichen Teilen finanziert durch die Gesundheits-
direktion, die Direktion für Justiz und Inneres und die Sicherheitsdirektion.27 

c) Ablauf im Ereignisfall 

Die Mitarbeitenden in den Behörden/Institutionen sollen das bedrohliche 
Verhalten erkennen und bei Anlass zu ernsthafter Sorge eine Mitteilung an die 
interne Ansprechperson machen. Die Ansprechperson dient als Schnittstelle 
zur Polizei und soll den Vorfall bewerten und beurteilen und ggf. eine Meldung 
an entweder eine örtliche Polizeistelle oder direkt an die zuständige speziali-
sierte polizeiliche Fachstelle vornehmen. Die Kontaktaufnahme mit den Fach-
stellen – entweder durch die Ansprechpersonen oder die Frontpolizei – erfolgt 
normalerweise via Telefon, via E-Mail oder persönlich.28 Die Fachstellen schät-
zen die Situation genauer ein, holen evtl. weitere Informationen ein (VOSTRA-
Auszug, Einbezug FFA, Abklärung, ob die Person einen Waffenerwerbsschein 
beantragt hat etc.) und intervenieren und beraten falls nötig (z. B. mit einer 
Gefährderansprache, siehe unten, I.2.d)). Weiter stehen der Polizei verschie-
dene Risikoeinschätzungsinstrumente zur Verfügung, um den Fall zu beurtei-
len. Dabei werden je nach Konstellation verschiedene Instrumente verwendet 
(z. B., ob es sich um einen Fall häuslicher Gewalt handelt oder um Gewalt am 
Arbeitsplatz oder an Schulen).29 

Guldimann/Habermeyer, 11. 
Guldimann/Habermeyer, 6. 
Guldimann/Habermeyer, 4, siehe auch <https://www.kbm.zh.ch/kbm-organisation/fo-
rensic-assessment-und-risk-management/fachstelle-forensic-assessment-ffa/>. 
Kantonspolizei Zürich, 8. 
Müller, 103. 
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d) Gefährderansprachen 

Die Gefährderansprache wurde mit der Etablierung des KBM ZH neu einge-
führt. Gemäss einem Bericht des Bundesrates zum Bedrohungsmanagement 
hat sich diese „als zielführende und effektive Interventionsform etabliert. Der 
persönliche Kontakt ermöglicht das Erkennen von massgeblich relevanten Ri-
siko- und Schutzfaktoren. Augenscheine vor Ort lassen auch klarer erken-
nen, ob die Ursache des bedrohlichen Verhaltens in der aktuell vorherrschen-
den Situation oder in der Persönlichkeit der gefährdenden Person liegt. Diese 
Erkenntnisse sind Voraussetzungen für fundierte Risikoeinschätzungen und 
ein zielführendes Fallmanagement“30. Die Ansprachen dienen als Ergänzung 
zu anderen Prognoseinstrumenten und „helfen massgeblich, die jeweiligen Ri-
siko- und Schutzfaktoren herauszuschälen und zu spüren, wie eine Person 
‚tickt‘“31. Dem Gefährdenden wird in der Ansprache unterbreitet, dass die Po-
lizei die Situation kennt, die bedrohende Person ernst genommen wird und 
dass alle notwendigen Massnahmen zur Verhinderung einer ggf. drohenden 
Gefahr durchgeführt werden. Die Gefährdenden werden am Anfang des Ge-
sprächs darauf hingewiesen, dass keine Mitwirkungspflicht besteht, da es sich 
um ein polizeipräventives Gespräch und keine Strafuntersuchung handelt. Die 
Kernbotschaft an die gefährdende Person ist, strafbares Verhalten zu unter-
lassen. Ziele der Gefährderansprache sind nach Schmid:32 

– Gefahrenabwehr 
– Informationsgewinnung für Folgehandlungen 
– Anonymität entziehen 
– Soziale Isolation durchbrechen 
– Neutraler Ansprechpartner sein 
– Vertrauensbildung und Beziehung aufbauen 
– Verhaltensbeeinflussung 
– Mobilisierung „risikominimierender“ Ressourcen 
– Präsenz zeigen 
– Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen 

Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Feri 13.3441 vom 13.06.2013, Bedrohungs-
management, insbesondere bei häuslicher Gewalt, 19. 
Brunner, Herausforderungen, 8. 
Schmid, 2. 
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e) Datenschutz und Informationsaustausch 

Für ein effizient funktionierendes Bedrohungsmanagement werden die Da-
tenbeschaffung und der gegenseitige Informationsaustausch vorausgesetzt. 
Wenn dies ohne die Zustimmung der betroffenen Personen geschieht, kann 
das Recht auf informelle Selbstbestimmung verletzt werden, „es sei denn es 
liegen eine gesetzliche Grundlage für den Datenaustausch und die anderen 
Voraussetzungen für eine zulässige Einschränkung von Grundrechten vor“33. 
Gemäss Bericht des Bundesrates zum Bedrohungsmanagement34 sind „die 
Rechtsgrundlagen für die Weitergabe von Informationen (…) davon abhängig, 
ob ein strafbares Verhalten vorliegt oder das bedrohliche Verhalten nicht 
strafbar ist“. Ist das bedrohliche Verhalten nicht strafbar, „kommen Bestim-
mungen des kantonalen Gesetzes über die Information und den Datenschutz 
zum Datenaustausch zum Tragen“. Speziell erwähnt werden soll hier die Weg-
leitung der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, welche speziell auf den 
Informationsaustausch zwischen Polizei, Staatsanwaltschaften und psychiatri-
schen Kliniken im Zusammenhang mit gewaltbereiten Personen ausgerichtet 
ist. 

Brunner sagt dazu: „Der Spagat besteht darin, dass auf der einen Seite sensible 
Daten einer betroffenen Person durch die Auflage der Geheimhaltung zu 
schützen sind, auf der anderen Seite aber das Erfordernis besteht, interdiszi-
plinär für Sicherheit zu sorgen, was den Austausch von geschützten Daten in 
einem gewissen Rahmen erfordert“35. Auf diese Problematik wird denn auch 
in der Wegleitung zum KBM ZH spezifisch eingegangen und ein stufenwei-
ses Vorgehen präsentiert. Wichtig ist vor allem für die Ansprechpersonen, dass 
die Angst vor einer allfälligen Datenschutzverletzung nicht dazu führt, auf eine 
Gefährdungsmeldung zu verzichten.36 

II. Evaluation des kantonalen Bedrohungsmanagements 

1. Evaluationsziele und Evaluationsgegenstand 

Es gibt verschiedene Wirkungsstufen von Programmen, auf welchen Evalua-
tionen ansetzen können. Um den eigentlichen Impact des kantonalen Bedro-
hungsmanagements zu messen, nämlich das Verhindern von Gewaltdelikten, 
wäre eine Ergebnisevaluation angezeigt. Aus methodischen Gründen ist eine 

Bericht Bundesrat, Bedrohungsmanagement, 27 f. 
Bericht Bundesrat, Bedrohungsmanagement, 18. 
Brunner, Herausforderungen, 6. 
Brunner, Herausforderungen, 7. 
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solche jedoch wenig zielführend. Stattdessen soll der Fokus der Evaluation 
auf den Prozessen liegen (sog. Prozessevaluation)37. Unter Prozessevaluatio-
nen versteht man Evaluationen, die sich auf die internen Dynamiken sowie 
die aktuelle Umsetzung eines Programms konzentriert und seine Stärken und 
Schwächen analysiert. Dieser Ansatz schaut also insbesondere auf Aktivitä-
ten/Interventionen, Verfahren, Praktiken und Organisationsformen, weniger 
auf die Resultate des Programms. 

Als allgemeine leitende Evaluationsfragen wurden die folgenden Fragen for-
muliert:38 

– Hilft das KBM ZH, den Informationsfluss zwischen den verschiedenen be-
teiligten Akteuren zu verbessern? 

– Ist der notwendige Datenaustausch für das KBM ZH hindernisfrei möglich? 
– Sind die relevanten Kommunikationswege bekannt? 
– Genügen die vorhandenen rechtlichen Grundlagen für den Informations-

austausch den Anforderungen des KBM ZH? 

Beim kantonalen Bedrohungsmanagement Zürich kann zwischen zwei Evalua-
tionsbereichen unterschieden werden (siehe Abbildung 2): 

1. Evaluationsbereich „Ansprechpersonen, örtliche Polizeistellen und/oder 
spezialisierte Fachstellen Polizei“. Hier interessieren die folgenden As-
pekte: 
– Die Strukturen und Abläufe zwischen den Ansprechpersonen und den 

örtlichen Polizeistellen und/oder den spezialisierten Fachstellen Poli-
zei. 

– Die Grundlagen, Rechte und Pflichten (und Kenntnisse derselben) für 
den Daten- und Informationsaustausch zwischen den Ansprechper-
sonen und/oder den örtlichen Polizeistellen und den spezialisierten 
Fachstellen Polizei. 

– Rolle, Ausbildung und Organisation der Ansprechpersonen. 

Die interessierenden Fragestellungen im Bereich der Ansprechpersonen und 
den örtlichen Polizeistellen und/oder den spezialisierten Fachstellen Polizei 
werden mittels einer online-Befragung beantwortet (zur Methodik siehe un-
ten, II.2.a)). 

Rüefli, 63. 
Bortz/Döring, 103. 
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2. Evaluationsbereich „Spezialisierte Fachstellen Polizei und weitere Ak-
teure“: 
– Dazu gehören neben den spezialisierten Fachstellen Polizei die fol-

genden Akteure (Leistungserbringer/-bezüger): Regionalpolizei, Inter-
disziplinäres Fachgremium, Fachstelle Forensic Assessment & Risk 
Management, Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft, Zwangsmass-
nahmengericht, Bewährungs- und Vollzugsdienste, Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde und Psychiatrische Kliniken. 

– Von Interesse sind einerseits Aspekte der Zusammenarbeit mit den 
spezialisierten Fachstellen Polizei (Wo gibt es Berührungspunkte und 
Zusammenarbeit, was wird von der Zusammenarbeit erwartet, was 
könnte verbessert werden, wo profitieren die Akteure von der Zusam-
menarbeit?) und andererseits die Zusammenarbeit der Akteure unter 
sich (Wo findet eine Vernetzung der Akteure statt, wo gibt es einen 
regelmässigen Austausch? Ist dieser nur fallbezogen oder allgemeiner 
Art?) 

Für die Beantwortung der spezifischen Fragen im Bereich spezialisierte Fach-
stellen Polizei und weitere Akteure werden qualitative Interviews durchge-
führt (siehe unten, II.2.b)). 

Abbildung 2: Evaluationsbereiche und Datenerhebungsmethoden 
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2. Vorgehen 

a) Befragung der Ansprechpersonen 

Um die Evaluationsfragen aus dem Teilbereich „Ansprechpersonen und örtli-
che Polizeistellen und/oder spezialisierte Fachstellen Polizei“ zu beantworten, 
wurde eine online-Befragung der Ansprechpersonen im Kanton Zürich durch-
geführt. Die Grundgesamtheit bestand aus sämtlichen beim KBM ZH regis-
trierten Ansprechpersonen. Durch die Präventionsabteilung der Kantonspoli-
zei wurde eine Liste sämtlicher registrierter Ansprechpersonen, inkl. Name, 
Vorname und E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt. Zudem verfasste die 
Präventionsabteilung ein Empfehlungsschreiben zur Teilnahme an der Studie 
und informierte in einem Newsletter an die Ansprechpersonen über die be-
vorstehende Befragung. Insgesamt konnten 520 Personen gültig per E-Mail 
kontaktiert und eingeladen werden (bereinigtes Gesamtsample), woraus 340 
komplette resultierten (Beendigungsquote 65.4%). Die Befragung dauerte vom 
28. Juni (Versand der 1. Einladung) bis 31. August 2019, wobei am 18. Juli eine 
erste und am 14. August eine zweite Erinnerung versandt wurde. 

b) Interviews mit Leistungserbringern und -bezügern 

Neben der Befragung der Ansprechpersonen sollte auch die Perspektive und 
Erfahrung der Stellen, die mit den spezialisierten Fachstellen der Polizei bei ei-
ner Fallbehandlung in Kontakt sind (und nicht als selbst von Gewalt oder Dro-
hung betroffene Stelle) einholt werden (die so genannten „Leistungserbringer 
und -bezüger“; siehe oben, II.3). In Tabelle 1 sind die durchgeführten qualitati-
ven Interviews ersichtlich, die Interviews wurden mündlich anhand eines Leit-
fadens durchgeführt und aufgezeichnet. Anschliessend wurden die Gespräche 
transkribiert und ausgewertet. 
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Tabelle 1: Durchgeführte Interviews Bereich „Leistungserbringer und -bezüger“ 

Institution Funktion 

Regionalpolizei Chef Regionalpolizei Winterthur/Weinland 

Fachstelle Forensic Assess-
ment 

Leiterin Fachstelle Forensic Assessment & Risk Ma-
nagement 

Staatsanwaltschaft Leitender Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft I des Kan-
tons Zürich 
Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich 

Jugendanwaltschaft Oberjugendanwalt 

Zwangsmassnahmengericht Mitglied der Gerichtsleitung BGZ 
Stv. Vorsitzender 10. Abteilung BGZ 

Bewährungs- und Vollzugs-
dienste 

Leitung Vollzug 3; BVD 

Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde 

Präsident KESB Bezirk Pfäffikon 
Präsident KESB Bezirk Meilen 

Psychiatrische Klinik Risk Manager; Clienia Schlössli Oetwil am See 
Leiter Zentrum für Integrative Psychiatrie und Zen-
trum für Akute Psychische Erkrankungen/Chefarzt; 
PUK 

3. Resultate der Evaluation 

a) Befragung der Ansprechpersonen 

Es haben insgesamt 340 Ansprechpersonen den online-Fragebogen abge-
schlossen, wovon 132 weiblich (38.8%) und 208 (61.2%) männlich sind. Im 
Vergleich zur Grundgesamtheit aller angeschriebenen Ansprechpersonen mit 
46.1% Frauen und 53.9% Männern sind somit Frauen in der Stichprobe leicht 
untervertreten. Die meisten Befragten (37.2%) sind zwischen 50 und 59 Jahre 
alt, 47.9% der teilnehmenden Ansprechpersonen geben an, im oberen Kader 
zu arbeiten. Dies macht insofern Sinn, als dass die Ansprechpersonen ihre 
Behörde und die internen Abläufe, Prozesse und Mitarbeitenden von Vorteil 
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gut kennen. Gefragt nach dem Arbeitsbereich, gaben die teilnehmenden An-
sprechpersonen am häufigsten „Soziales“, „Gemeindeverwaltung“ und „Ge-
sundheitsbereich“ an. 

Es kann unter Umständen davon ausgegangen werden, dass bei der Teilnahme 
an der Befragung ein gewisser Selbstselektionseffekt besteht, also Ansprech-
personen mit Erfahrungen mit dem KBM ZH zumindest Interesse daran eher 
teilgenommen haben. Für die Interpretation der Resultate bedeutet dies, dass 
z. B. die angegebenen Meldungen an das KBM eher überrepräsentiert sind. 

aa) Kontaktaufnahme mit dem kantonalen Bedrohungsmanagement 

Die Ansprechpersonen wurden als erstes gefragt, wie häufig sie das KBM ZH 
seit 2015 kontaktiert hatten. Dabei gaben 40.3% an, in den letzten fünf Jahren 
schon einmal eine Meldung/Anfrage an das KBM ZH gerichtet zu haben. Von 
den 137 Ansprechpersonen, die schon einmal eine Meldung/Anfrage an das 
KBM ZH gemacht haben, haben dies 24.1% einmal gemacht, 19% zwei Mal und 
16.8% drei Mal. Die Mehrheit der an der Befragung teilnehmenden Ansprech-
personen hatte also seit 2015 noch keinen direkten Kontakt mit dem KBM ZH. 

Als zweites wurden die Ansprechpersonen gefragt, über welchen Kanal sie mit 
welcher polizeilichen Stelle schon Kontakt hatten. Der örtliche Polizeiposten 
wurde in Zusammenhang mit dem KBM ZH am häufigsten telefonisch kontak-
tiert. Die persönliche Kontaktaufnahme, resp. per Mail wurde nur sehr selten 
gemeldet, was der Erwartung entspricht, da es sich bei den entsprechenden 
Vorfällen wohl häufiger um dringendere Anlässe handelt und nur per Tele-
fon schnell genug eine Antwort zu erwarten sein dürfte. Auch bei den Kon-
taktaufnahmen mit der Fachstelle Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich zeigt 
sich, dass dies am ehesten per Telefon geschieht. Auch hier werden das E-Mail 
und das „Formular Erstinformation“ seltener benutzt, was ebenfalls auf die 
Geschwindigkeit der Kontaktaufnahme und allfälligen Rückmeldung zurück-
zuführen sein dürfte. Ein weiterer Faktor dürfte zudem die Einfachheit des 
telefonischen Austausches sein. Das gleiche Muster zeigt sich bei der Fach-
stelle Bedrohungsmanagement der Stadtpolizei Zürich und der Fachstelle Ge-
waltschutz der Stadtpolizei Winterthur. Wurde im Rahmen des KBM ZH eine 
Polizeistelle direkt über die Telefonnummer 117 kontaktiert, handelte es sich in 
den meisten Fällen um eine akute Bedrohung oder einen Notfall. 
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bb) Beurteilung der polizeilichen Arbeit im kantonalen Bedrohungsmanagement 

Die Ansprechpersonen wurden weiter über ihre Wahrnehmung der polizeili-
chen Arbeit im Rahmen des KBM ZH befragt. Die Befunde beschränken sich 
somit naturgemäss auf diejenigen Personen, die bereits einmal Kontakt hatten 
mit der Polizei im Rahmen des KBM ZH. Bei der Beurteilung der polizeilichen 
Arbeit überwiegen klar die positiven Einschätzungen: Egal über welchen Kanal 
eine Kontaktaufnahme mit der Polizei erfolgte, und egal um welche Stelle es 
sich dabei handelte: Die polizeiliche Arbeit wurde in über 80% der Fälle als 
sehr gut oder eher gut eingestuft. Wurde eine Kontaktaufnahme negativ beur-
teilt, lag das am häufigsten daran, dass sich die betroffenen Ansprechpersonen 
nicht ernst genommen fühlten von den Polizeibeamtinnen und -beamten. 

cc) Gemeldete Gefährderprofile und Art der Bedrohungssituation 

Neben der Art der Kontaktaufnahme wurde auch der Grund für die Kontakt-
aufnahme mit einer polizeilichen Stelle erhoben. Dabei konnten die folgenden 
Gefährderprofile angegeben werden:39 

– Aggressive (wütende) Person 
– Psychisch auffällige Person (Psychoterror) 
– Drohung 
– Waffendrohung/Waffenbesitz 
– Suiziddrohung/Suizid 
– Stalking 
– Sexuelle Belästigung 

Die Konstellation konnte angegeben werden mit „Ich wurde durch Klientel 
persönlich gefährdet“, „Ich erfuhr, dass die Klientel eine Drittperson gefährdet 
(z. B. Partner/in) hat“ oder „Ich erfuhr durch die Klientel, dass eine Drittper-
son durch eine weitere Drittperson gefährdet wurde“. Dabei zeigte sich, dass 
„Ich erfuhr, dass die Klientel eine Drittperson gefährdet (z. B. Partner/in) hat“ 
bei allen Gefährderprofilen am häufigsten auftritt. Das heisst, eine direkte Ge-
fährdung der Ansprechpersonen war nicht der häufigste Grund für eine Mel-
dung an das KBM ZH. Unter den Gefährderprofilen wurden die Drohungen 
am häufigsten genannt, gefolgt von aggressiven (wütenden) Personen und den 
psychisch auffälligen Personen. Bei allen Bedrohungssituationen zeigt sich, 
dass diese am häufigsten ein- oder zweimal erlebt wurden, häufigere Vorfälle 
wurden nur vereinzelt genannt. 

Kategorien gebildet anhand der RISK-Checklisten unter <https://www.kbm.zh.ch/kbm-
organisation/leitfaden/checklisten-risk/>. 

39 

67

https://www.kbm.zh.ch/kbm-organisation/leitfaden/checklisten-risk/
https://www.kbm.zh.ch/kbm-organisation/leitfaden/checklisten-risk/


dd) Vernetzung der Ansprechpersonen untereinander 

Über 60% der befragten Ansprechpersonen beurteilen ihre Vernetzung mit 
anderen Ansprechpersonen als „sehr gut“ oder „eher gut“. Als Gründe für eine 
negative Beurteilung der Vernetzung mit anderen Ansprechpersonen wurde 
v. a. genannt, dass zu wenig Kontakt mit anderen Ansprechpersonen bestehe 
oder keine Vernetzung stattfinde. Die Gründe für den fehlenden Kontakt sind 
zweiseitig: Einerseits geben einige Ansprechpersonen an, sich nie darum be-
müht zu haben, andererseits kritisieren andere den Mangel an Möglichkeiten 
zum Austausch. Hier könnte also ein organisierter Austausch (durch das KBM 
ZH) den Ansprechpersonen eine entsprechende Möglichkeit bieten. 

Knapp 60% der befragten Ansprechpersonen würden sich jedoch eine verbes-
serte Vernetzung mit anderen Ansprechpersonen im KBM ZH wünschen.40 Die 
Vorschläge und Erwartungen der Ansprechpersonen nach möglichen Vernet-
zungsformen gehen zum Teil weit auseinander. Die häufigsten Vorschläge las-
sen sich folgendermassen zusammenfassen: 
– „Best practice“-Austauschgruppen 
– Regelmässiger ( jährlicher) Austausch in Fach-/Qualizirkeln 
– Erfahrungs- und Gedankenaustausch 
– (Regionale) Vernetzung mit anderen Stellen aus gleichem Tätigkeitsbereich 

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Ansprechpersonen (55.6%) pflegt ei-
nen regelmässigen Austausch mit Ansprechpersonen aus anderen Behörden. 
Diese lassen sich in die folgenden drei Gruppen zusammenfassen: 
– Fallbezogener, spezifischer Austausch mit anderen beteiligten Stellen 
– Informeller Austausch mit persönlich bekannten Personen anderer Stellen 
– Treffen an organisierten Tagungen & Workshops 

ee) Situation der Ansprechpersonen in ihren Behörden und Institutionen 

Die teilnehmenden Ansprechpersonen wurden weiter zu ihrer Funktion als 
Ansprechperson in ihrer Behörde befragt. In 31.5% der Fälle wiesen die befrag-
ten Behörden nur eine einzige Ansprechperson auf, in 29.9% zwei, in 10.6% 
drei Ansprechpersonen. Lediglich 7.4% der befragten Ansprechpersonen hat-
ten aber das Gefühl, es brauche mehr Ansprechpersonen in ihrer eigener 
Behörde. Der häufigste genannte Grund für ein Bedürfnis nach mehr An-
sprechpersonen bezieht sich auf Stellvertretungen; diese seien bei Abwesen-

Es findet sich dabei kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen einer früheren 
Meldung ans KBM ZH und dem Wunsch nach einer verstärkten Vernetzung unter den An-
sprechpersonen. 
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heit schlecht oder gar nicht geregelt. Gleichzeitig haben aber auch 57.1% der 
befragten Ansprechpersonen eine permanente Vertretung bei einer Abwesen-
heit organisiert. 

Befragt nach der Bekanntheit des KBM ZH in der eigenen Behörde, gaben 
45.3% an, das KBM sei in ihrer Behörde sehr oder eher bekannt, 32.1% sagten, 
das KBM sei teils-teils bekannt. 22.6% sind der Ansicht, das KBM sei in ihrer 
Behörde sehr oder eher unbekannt. Als Grund für die Unbekanntheit des KBM 
ZH wurde am häufigsten entweder das Fehlen von Informationen für Mitar-
beitende genannt oder das KBM war bis anhin nicht benötigt worden, da sich 
in der Behörde keine kritischen Vorfälle ereignet hatten. 

Insgesamt sind 56.8% der Befragten der Ansicht, ihre Funktion als Ansprech-
person des KBM sei innerhalb der eigenen Behörde sehr oder zumindest eher 
bekannt, 24.4% meinen, ihre Funktion sei teils-teils bekannt und 18.8%, sie 
sei sehr oder eher unbekannt. Die Gründe für die negative Einschätzung der 
Bekanntheit konzentrieren sich primär auf die fehlenden Vorfälle, die einen 
Kontakt mit dem KBM überhaupt notwendig gemacht hätten. Von den 340 
befragten Ansprechpersonen haben 59.1% schon einmal aktiv ihre Mitarbei-
tenden über ihre Rolle als Ansprechperson im KBM ZH informiert. Dies ge-
schah am häufigsten in Form von internen Schulungen, (Abteilungs‑)Rapporte 
& (Team‑)Sitzungen, direkten mündlichen Gesprächen mit Mitarbeitenden 
und Informations-Mails. 

Gefragt nach der Einschätzung ihrer eigenen Qualifikation zur Ansprechper-
son, schätzten die Ansprechpersonen diese zu 51.8% als „sehr gut“ oder „eher 
gut“ ein, 32.9% als „teils-teils“. Hier gibt es allenfalls noch Verbesserungspo-
tential; v. a. wenn man die Begründungen für die negativen Beurteilungen an-
schaut: Verschiedentlich wird moniert, dass die Ansprechpersonen keine Aus-
bildung bekommen hätten oder dass es keine Repetition der Ausbildung gäbe. 
Dies scheint für die Ansprechpersonen z. T. ein Bedürfnis zu sein. 

Bei der Beurteilung der Kriterien für die eigene Qualifikation als Ansprech-
person zeigen sich grössere Unterschiede: Während beim Kriterium „Kennt-
nisse der eigenen Behörde“ über 90% der befragten Ansprechpersonen ange-
ben, sehr oder eher gut qualifiziert zu sein, sind es beim Kriterium „Eigene 
zeitliche Ressource, um anfallende Aufgaben erledigen zu können“ nur noch 
47.4%. Auch das Kriterium „Zeitliche Präsenz und Ansprechbarkeit“ schneidet 
schlechter ab. Dies dürfte ein Hinweis darauf sein, dass sich die befragten 
Ansprechpersonen meistens zwar gut qualifiziert fühlen als Ansprechperson, 
aber ein Problem darin sehen, die nötigen zeitlichen Ressourcen für die Auf-
gaben aufzubringen. 
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Weiter üben etwas mehr als 60% freiwillig die Funktion Ansprechperson aus, 
26.8% haben die Funktion beim Stellenantritt von einem Vorgänger/einer 
Vorgängerin übernommen. Von den Ansprechpersonen, die die Funktion von 
einer Vorgängerperson übernommen haben, haben lediglich 25.8% eine In-
struktion vom Vorgänger bekommen. Von den 91 Personen, die die Funktion 
Ansprechperson beim Stellenantritt übernommen haben, geben 36.3% an, 
dass sie sich freiwillig als Ansprechperson zur Verfügung gestellt hätten, wäh-
rend es bei denjenigen Personen, die die Funktion nicht beim Stellenantritt 
übernommen haben, 71.1% sind. Dies kann darauf hindeuten, dass neu in eine 
Behörde eintretende Personen die Funktion Ansprechperson evtl. häufiger mit 
der Stelle übernehmen müssen und sich in einer anderen Situation nicht zur 
Verfügung gestellt hätten. Dies kann einerseits aus Motivationsgründen sub-
optimal sein, andererseits auch weil für die effiziente Ausüben der Funktion 
gewisse Kenntnisse der Behörde (Abläufe, zuständige Stellen etc.) unumgäng-
lich sind. Zudem beurteilen Personen, die sich freiwillig für die Funktion An-
sprechperson gemeldet haben, ihre eigene Qualifikation besser als Personen, 
die sich nicht freiwillig gemeldet haben. 

ff) Fragen zum Datenschutz und Informationsaustausch 

Da dem Informationsaustausch über verschieden Behörden und Institutionen 
hinweg (Polizei, Justiz, Gesundheits- und Sozialbereich etc.) im KBM eine 
zentrale Rolle zukommt, wurden die befragten Ansprechpersonen auch über 
ihre Kenntnisse und Wahrnehmung zum Datenschutz befragt. Die eigenen 
Kenntnisse der allgemeinen Datenschutzbestimmungen schätzten 14.1% der 
befragten Ansprechpersonen als „sehr gut“ ein, 47.1% als „eher gut“ und 26.8% 
als „teils-teils“. Insgesamt bewerten also nur 12.1% ihre Kenntnisse als „eher 
schlecht“ oder „sehr schlecht“. Dies erscheint auf den ersten Blick sehr positiv. 
Es muss allerdings bedacht werden, dass sich mehr als jede vierte der befrag-
ten Ansprechpersonen zumindest manchmal unsicher zu sein scheint bei den 
allgemeinen Datenschutzbestimmungen („teils-teils“). Dies kann gerade bei ei-
nem sensiblen Bereich wie dem Bedrohungsmanagement grössere Auswirkun-
gen haben. Hier besteht also noch Verbesserungspotential. Die Unsicherheiten 
stammen primär davon, dass sich die Ansprechpersonen mit diesen Fragen im 
Alltag zu wenig beschäftigt haben und sie in ihrer Arbeit zu wenig damit kon-
frontiert werden. Dies liegt in der Natur der Sache (das KBM wird selten be-
nötigt), könnte aber durch regelmässige Schulungen, Auseinandersetzungen 
mit dem Thema und auch offenen Diskussionsformaten verbessert werden (im 
Gegensatz zum klassischen Frontalunterricht, wo evtl. bei Unsicherheit zu we-
nig nachgefragt wird). 
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Es wurde auch erhoben, ob sich die Ansprechpersonen in der Vergangenheit 
in ihrer Kommunikation im Zusammenhang mit dem KBM ZH durch den Da-
tenschutz eingeschränkt gefühlt haben. Dies trifft nur auf eine Minderheit zu: 
2.1% geben an, dass dies „häufig“ der Fall gewesen sei, 7.9% „manchmal“ und 
12.4% „teils-teils“. Während zwar einige der Ansprechpersonen angaben, in der 
Vergangenheit durch den Datenschutz in der Kommunikation eingeschränkt 
gewesen zu sein, haben nur sehr wenige Ansprechpersonen angegeben, in der 
Vergangenheit aus Datenschutzgründen schon einmal auf eine Meldung an 
das KBM ZH verzichtet zu haben (4.1%). Allen Unsicherheiten in der Kommu-
nikation zum Trotz: Im Zweifelsfalle scheinen die notwendigen Informationen 
doch an die richtige Stelle gemeldet zu werden. 

Bei der eingeschätzten Einschränkung im Datenaustausch mit anderen Be-
hörden/Institutionen gaben 8.1% an, sich „stark eingeschränkt“, 14.3%, „etwas 
eingeschränkt“ und 29.6% „teils-teils“ eingeschränkt zu fühlen. Auch diese 
Zahlen deuten auf eine gewisse Unsicherheit hin; die Unsicherheit ist zudem 
grösser als bei den Fragen nach den eigenen Kenntnissen zum Datenschutz. 

b) Interviews mit Leistungserbringern und -bezügern 

Die Gespräche mit den Leistungserbringern und -bezügern hatten das Ziel, 
weiterführende Informationen zu gewinnen und Verbesserungspotential auf-
zudecken über die Abläufe im KBM ZH zwischen den spezialisierten Fach-
stellen der Polizei und weiteren Behörden/Institutionen nach einer Meldung 
an das KBM ZH. Im Folgenden wird auf die relevanten gefundenen Themen-
schwerpunkte eingegangen, die sich aus den Gesprächen mit den Leistungs-
erbringern und -bezügern ergeben haben. 

aa) Kurze, niederschwellige Kommunikationswege vs. Datenschutz 

Die Einführung des KBM ZH hat die Kommunikationswege und Prozesse für 
viele der involvierten Behörden und Institutionen verkürzt, geklärt und ver-
einfacht. Dies war eines der Ziele bei der Einführung des KBM. Der Zugang 
zu den Gewaltschutzstellen soll niederschwellig sein, allenfalls bestehende 
Hürden oder Hemmnisse sollten abgebaut werden. Dies wurde vielerorts er-
reicht. Allerdings kann der einfache und nahe Austausch zwischen verschiede-
nen Stellen zu einem Konflikt mit dem Datenschutz führen: Kurze informelle 
Austausche per Telefon mit einer anderen Behörde können dem Datenschutz 
zuwiderlaufen. Hier braucht es weiterhin das notwendige Bewusstsein und 
ggf. auch das Beharren auf den offiziellen Kommunikationswegen und zu un-
terscheiden zwischen anonymen Fallschilderungen (für eine kurze Empfeh-
lung) und der Teilung von umfangreicheren, ggf. personenbezogenen Infor-
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mationen, für welche andere Vorschriften bestehen. Im Rahmen des KBM ZH 
wurden zwischen verschiedenen Stellen Wegleitungen und Vereinbarungen 
ausgearbeitet (z. T. bilateral41 oder multilateral42).  Diese bieten eine grosse 
Hilfeleistung; nichtsdestotrotz darf dieses Spannungsfeld nicht vernachlässigt 
und muss an Schulungen und Informationsveranstaltungen repetiert werden. 

bb) Bilaterale Vereinbarungen zum Informationsaustausch 

Um den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen am KBM ZH be-
teiligten Behörden und Institution zu regeln und vereinfachen, wurden zwi-
schen einigen Stellen entsprechende Vereinbarungen, Wegleitungen oder 
Merkblätter ausgearbeitet. Solche Vereinbarungen haben sich für viele Stellen 
als sehr hilfreich erwiesen und helfen bei der Klärung von datenschutzrecht-
lichen Fragen im Alltag. Vereinzelt wurde von den interviewten Experten in 
Frage gestellt, ob die gesetzlichen Grundlagen für solche Vereinbarungen ge-
nügen. Analog zur Thematik unten in II.3.b)ff) (Präventivhaft) kann im Rahmen 
dieser Evaluation nicht geklärt werden, ob es hier gesetzliche Anpassungen 
braucht. Es soll jedoch erwähnt werden, dass zumindest vereinzelt die gesetz-
lichen Grundlagen in Frage gestellt wurden. 

cc) Organisatorische Unschärfen 

Das KBM ZH hat das Ziel, interdisziplinäre Stellen zu verbinden und die Zu-
sammenarbeit über die Behörden hinweg zu verbessern. Es liegt deshalb in der 
Natur der Sache, dass Mitarbeitende mit verschiedensten Hintergründen und 
Ausbildungen aus diversen Behörden (sowohl kantonal als auch kommunal) 
im KBM ZH involviert sind. Hier kann es stellenweise zu Unklarheiten kom-
men, welche Stelle wofür zuständig ist, an wen man sich mit welchem Anliegen 
wann wenden kann und wann dies überhaupt angezeigt ist. Häufig werden die 
verschiedenen Polizeikorps einfach als „Polizei“ wahrgenommen. Neben der 
Korpszugehörigkeit kann auch die Verantwortlichkeit der Abteilung/Einheit 
unklar erscheinen (gerade für Personen, welche mit der polizeilichen Organi-
sation im Kanton Zürich weniger vertraut sind): Soll man sich mit einem An-
liegen an die örtliche Polizeistelle (Regionalpolizei) oder an eine spezialisierte 

Siehe z. B. das „Merkblatt bezüglich der Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich 
und den Bewährungs- und Vollzugsdiensten (BVD) betreffend Personen mit Risikopoten-
tial“ der Bewährungs- und Vollzugsdienste des Kantons Zürich. 
Siehe z. B. die Wegleitung „Rechtliche Grundlagen für den Informationsaustausch zwischen 
Polizei, Staatsanwaltschaften und psychiatrischen Kliniken, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Unterbringung und Behandlung gewaltbereiter Personen“ der Gesundheits-
direktion des Kantons Zürich. 

41 

42 
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Fachstelle (von der Kantonspolizei oder einer Stadtpolizei?) wenden? Diese 
Unsicherheit kann verstärkt werden, wenn Vertreter verschiedener Abteilun-
gen Kontakt mit einer Behörde haben: Hat eine KESB z. B. regelmässigen Aus-
tausch mit Vertretern des kantonalen Gewaltschutzes und mit solchen einer 
örtlichen Polizeistelle, kann dies zu Unschärfen und Unsicherheiten führen. 

Für Justizvertreter ausserhalb der psychiatrischen Kliniken (z. B. Staatsanwalt-
schaft, Polizei) kann nicht immer klar sein, wann eine auffällige Person psy-
chologische/psychiatrische Hilfe benötigt und eine fürsorgerische Unterbrin-
gung angezeigt ist. Ebenso muss die FFA manchmal Anfragen ablehnen, wenn 
sie keinen Mehrwert in das laufende Verfahren einbringen kann. Die FFA hat 
zudem die Spezialstellung, dass sie von drei verschiedenen Direktionen (Di-
rektion der Justiz und des Innern, Gesundheits- und Sicherheitsdirektion) ge-
tragen wird. Dies kann für Aussenstehende unklar sein und die FFA vor da-
tenschutzrechtliche Herausforderungen stellen, da sie für ihre Arbeit nur die 
Informationen benutzen darf, die sie vom jeweiligen Auftraggeber (Staatsan-
waltschaft, Kliniken oder Polizei) bekommen hat. 

dd) Heterogenität der Behörden 

Analog zu den oben beschriebenen organisatorischen Unschärfen kann die 
Mitarbeit verschiedener Behörden und Institutionen am KBM ZH dazu führen, 
dass Prozesse und Abläufe nicht überall gleich angewandt werden. Dies be-
trifft einerseits die drei grossen Polizeikorps, welche unterschiedliche politi-
sche Grundlagen haben, andererseits spezifisch die KESB, welche innerhalb 
ihrer Bezirke über eine gewisse Autonomie verfügen, und die psychiatrischen 
Kliniken, welche sich am stärksten unterscheiden: Hier finden sich öffentliche 
und private Kliniken (ggf. mit einem politischen Leistungsauftrag des Kan-
tons), die sich zudem auch nach Grösse und zur Verfügung stehenden Res-
sourcen unterscheiden. Dies kann für einige Schnittstellenpartner zu Schwie-
rigkeiten führen, wenn im Austausch mit verschiedenen Vertretern der 
eigentlich gleichen Behörde (bspw. KESB) verschiedene Abläufe bestehen. 

ee) Unterschiedliche Selbstverständnisse 

Eine weitere Auswirkung der interdisziplinären Zusammensetzung aller be-
teiligten Stellen ist, dass unterschiedliche Selbstverständnisse und Kulturen 
zusammentreffen. Speziell scheint sich dies bei der Unterbringung von psy-
chisch auffälligen Personen in Kliniken auf Anweisung der Staatsanwaltschaft 
zu manifestieren (siehe unten, II.3.b)ff) und II.3.b)gg)): Für eine*n Psycholog*in 
in einer Klinik dürften die Heilung und der Schutz des/der Patient*in an 
oberster Stelle stehen, während es für Polizei und Justiz die Strafverfolgung 
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und Schutz der Bevölkerung ist. Dies braucht Verständnis für das gegenseitige 
Vorgehen und kann zu Konflikten führen. Ob diese niederschwellig gelöst wer-
den können oder eskalieren, hängt primär vom bestehenden Kontakt und Aus-
tausch ab. Das übergeordnete Ziel der Prävention von Gewaltvorfällen muss es 
aber ermöglichen, auch unterschiedlichste Hintergründe zusammenzubrin-
gen und konstruktive Lösungen zu finden. Die verschiedenen Hintergründe 
müssen jedoch respektiert werden. 

ff) Untersuchungshaft bei Ausführungsgefahr (Präventivhaft) 

Untersuchungshaft wegen Ausführungshaft ist nach der Strafprozessordnung 
möglich und auch politisch so gewollt.43 Es hat sich aber gezeigt, dass dies 
von einigen befragten Stellen eher kritisch beurteilt wird. Dies betrifft sowohl 
die eigentliche rechtliche Grundlage als auch die dogmatische Frage, ob das 
Strafrecht überhaupt eine präventive Funktion einnehmen sollte. Beide Fragen 
können im Rahmen dieser Evaluation nicht geklärt werden. Es soll aber darauf 
hingewiesen werden, dass von Seite der Praxis Befürchtungen geäussert wur-
den, Präventivhaft könnte einer vertieften Analyse und ggf. richterlichen 
Rechtsprechung nicht standhalten. 

gg) Psychisch auffällige Personen 

Dass psychisch auffällige Personen verstärkt zu einer Herausforderung für Po-
lizei und Justiz werden, wurde auch auf politischer Ebene festgestellt: „Oft-
mals werden bei den [Gefährderinnen und Gefährdern] psychische Auffällig-
keiten diagnostiziert“44. Diesem Umstand muss in der Weiterentwicklung des 
KBM ZH Rechnung getragen werden. Wie mit psychisch auffälligen Perso-
nen umgegangen wird, muss noch genauer ausgearbeitet werden; v. a. auch 
in Anbetracht der oben in II.3.b)ee) (unterschiedliche Selbstverständnisse) und 
II.3.b)ff) (Präventivhaft) aufgeführten Themenfeldern, welche sich in dieser 
Problemstellung manifestieren können: Gefährder*innen mit psychischen 
Störungen können bei Ausführungsgefahr nicht immer in Gefängnissen un-
tergebracht werden, da dort das fachliche Wissen zum Umgang mit solchen 
Störungen und die nötigen Rahmenbedingungen nicht immer vorhanden sind. 
Psychiatrische Kliniken sehen hingegen aus psychiatrischer Perspektive keine 
Notwendigkeit einer stationären Unterbringung. Zwar wird das Gefährdungs-
profil „psychisch auffällige Person“ von den Ansprechpersonen nur an dritter 
Stelle erwähnt bei der Erhebung der gemeldeten Gefährdungssituationen 
(siehe oben, II.3.a)cc)), auf Grund der psychischen Komponente dürfte diese 

Weder, 52; Regierungsrat Zürich RRB 184/2019, 16. 
Regierungsrat Zürich RRB 184/2019, 16. 

43 
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Situation jedoch für viele Ansprechpersonen schwieriger einzuschätzen sein 
als „normale“ Bedrohungen oder aggressive Personen und erfordert wegen 
dieser Komplexität ein verstärktes Augenmass. 

III. Fazit und Empfehlungen 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass das KBM ZH von allen betei-
ligten Stellen als Erfolgsmodell gesehen wird, welches den Austausch zwi-
schen den verschiedenen Behörden und Institutionen massiv vereinfacht und 
Prozesse geklärt hat. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit konnte stark ver-
bessert werden, namentlich durch die Institutionalisierung der Kontakte und 
Ausarbeitung von Dokumentationen, Wegleitungen und entsprechenden 
Schulungen. 

Nachfolgend werden die wichtigsten Befunde aus der Befragung der An-
sprechpersonen und den Interviews mit den Leistungserbringern und -be-
zügern nochmals auf- und zusammengefasst und entsprechende Empfeh-
lungen abgeleitet. Die Empfehlungen orientieren sich dabei primär an den 
forschungsleitenden Evaluationsfragen (siehe oben, II.3), es werden aber auch 
neu im Rahmen der Datenerhebung aufgedeckte Themengebiete aufgegriffen. 

Diejenigen Ansprechpersonen, die angaben, schon einmal eine Meldung/An-
frage ans KBM ZH vorgenommen zu haben, hatten dies seit 2015 selten häu-
figer als ein bis zwei Mal getan, seltene Kontaktaufnahmen überwiegen. Der 
Kontakt mit den polizeilichen Stellen erfolgt am häufigsten telefonisch, was in 
der Natur der Sache (schnelle Hilfe wird benötigt) liegt. Der Kontakt mit den 
örtlichen Polizeistellen und den spezialisierten Fachstellen der Polizei wird 
sehr positiv wahrgenommen. Für die Ansprechpersonen bietet das Wissen, 
ihr Problem bei einer spezialisierten zuständigen Stelle deponieren zu kön-
nen, eine grosse Erleichterung. Hierbei ist es immer wichtig, dass sich die 
Ansprechpersonen bei einer Meldung ernst genommen fühlen: Ansprechper-
sonen müssen sich auf den niederschwelligen Kontakt zur Polizei verlassen 
können. Auch vereinzelte negative Erlebnisse mit der Polizei bei Anfragen kön-
nen starke Verunsicherungen auslösen! Bei örtlichen Polizeistellen, welche 
vom „Spezialgeschäft Bedrohungsmanagement“ etwas weiter entfernt sind, 
muss dies eventuell stellenweise in Erinnerung gebracht werden. Bei den von 
den Ansprechpersonen genannten problematischen Kontakte handelt es sich 
aber ganz klar um Einzelfälle; im Allgemeinen empfinden diese den Kontakt 
mit der Polizei als sehr gut. Die vereinfachten niederschwelligen Kommunika-
tionswege können aber mit dem Datenschutz kollidieren. Wichtig ist, dass die 
Kommunikation weiterhin niederschwellig möglich ist und anonyme Fallschil-
derungen auch von Seite der Polizei empfangen werden. 
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Empfehlung 1: Alle Anlaufstellen (spezialisierte Fachstellen Polizei und ört-
liche Polizeistellen) regelmässig über Umgang mit Ansprechpersonen bei 
Entgegennahme von Meldungen schulen. 

Der Austausch zwischen den verschiedenen Stellen kann evtl. durch die mög-
lichen Kanäle erschwert werden, wenn er als nicht sicher empfunden wird. 
Hier empfehlen sich gesicherte E-Mail-Kanäle innerhalb der Verwaltung. 

Empfehlung 2: Gesicherte E-Mail-Kanäle in der Kommunikation verwenden. 

Von Seite der Ansprechpersonen kann eine Zurückhaltung bestehen, eine 
Meldung ans KBM ZH vorzunehmen (oder in einem weiteren Schritt eine An-
zeige), wenn sie durch die Meldung negative Konsequenzen durch die bedro-
hende Person für sich, ihre Familie, ihre Behörde etc. befürchten. Das KBM ZH 
muss den Ansprechpersonen dazu einen sicheren Rahmen bieten können. Hier 
sind auch die vorgesetzten Stellen gefordert, ihren Ansprechpersonen ent-
sprechenden Rückhalt zu geben. 

Empfehlung 3: Ansprechpersonen Sicherheit bieten, keine negativen Konse-
quenzen bei einer Meldung (oder einer Anzeige) befürchten zu müssen. Vor-
gesetzte Stellen sensibilisieren. 

Zum guten Austausch mit den polizeilichen Stellen gehört auch, dass viele An-
sprechpersonen froh sind um eine kurze (evtl. periodische) Rückmeldung, dass 
die Sachbearbeiter der spezialisierten Fachstellen weiterhin am Fall arbeiten. 
Entsprechende Rückmeldungen müssen nicht allzu detailliert ausfallen (kön-
nen evtl. aus Datenschutzgründen auch gar nicht). Das Wissen, dass sich die 
Polizei der Sache angenommen hat, kann aber für die Ansprechpersonen be-
ruhigend wirken. 

Empfehlung 4: Kurze regelmässige Rückmeldungen an Ansprechpersonen 
geben, dabei aber auch Einschränkungen des Datenschutzes beachten. 

Im Gegensatz zum Kontakt mit den polizeilichen Stellen beurteilen die An-
sprechpersonen die Vernetzung mit anderen Ansprechpersonen weniger po-
sitiv – allerdings immer noch auf gutem Niveau. Hier besteht aber mehr Ver-
besserungspotential. Als Grund für die mangelnde Vernetzung wird unter 
anderem die fehlende Möglichkeit dazu genannt. So würden denn 58.2% der 
Ansprechpersonen eine verbesserte Vernetzung begrüssen. Als mögliche Form 
wird ein eher interaktiver Austausch im Sinne von „best practices“ genannt. 
Dies würde wohl den Austausch eher einfacher gestalten als in strukturierten 
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Schulungen, welche durch den rigiden Rahmen weniger Austausch zwischen 
den Ansprechpersonen zulassen. Hier könnte das KBM ZH ansetzen und einen 
entsprechenden Rahmen planen. 

Empfehlung 5: Vernetzungsmöglichkeiten zwischen Ansprechpersonen er-
leichtern durch entsprechende Anlässe (kein Frontalunterricht). 

Ihre eigene Ausbildung/Schulung zur Ansprechperson schätzen nur 51.8% 
als „sehr gut“ oder „eher gut“ ein. Einige der Ansprechpersonen geben an, 
gar keine Ausbildung bekommen zu haben, resp. keine Repetitionen. Da aber 
die Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich regelmässige Schulungen 
durchführt, scheint das Problem weniger die Verfügbarkeit, sondern die Nut-
zung durch die Ansprechpersonen zu sein. 

Empfehlung 6: Regelmässige Repetitionen und Schulungen beibehalten, In-
formationen dazu weiterhin klar unter Ansprechpersonen streuen und 
kommunizieren. 

Von den befragten Ansprechpersonen geben 61.8% an, freiwillig Ansprechper-
son zu sein. Wurde die Funktion von einem Vorgänger / einer Vorgängerin 
übernommen, haben nur 25.8% beim Stellenantritt eine Instruktion dazu be-
kommen, zudem ist dies auch seltener freiwillig geschehen. Es stellt sich zu-
dem die Frage, ob eine neu in die Behörde eingetretene Person bereits über 
alle notwendigen Kenntnisse der Behörde verfügt, um die Funktion als An-
sprechperson effizient erfüllen zu können. 

Empfehlung 7: Ansprechpersonen und Behörden/Institutionen an Wichtig-
keit der Informationsweitergabe bei Stellenwechseln erinnern. Bei Austrit-
ten von Ansprechpersonen Funktion besser an bereits eingearbeitete Mit-
arbeitende übergeben. 

Nur 7.4% der befragten Ansprechpersonen geben an, dass es in ihrer Behörde 
mehr Ansprechpersonen braucht. Hingegen geben 42.9% an, dass sie keine 
permanente Vertretung für ihre Funktion als Ansprechperson haben. Dies 
kann einerseits bei Abwesenheiten (Ferien) problematisch sein, andererseits 
sehen die Ansprechpersonen ihre eigene zeitliche Ressource, um die Aufgaben 
als Ansprechperson zu übernehmen, als grösstes Problem in der Ausübung 
dieser Funktion. Eine Stellvertreterregelung könnte hier Abhilfe schaffen. 

Empfehlung 8: Behörden/Institutionen animieren, Stellvertretungen einzu-
führen für die Funktion Ansprechperson und Abwesenheiten klar zu regeln. 
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Es geben nur 56.8% der Ansprechpersonen an, dass ihre Funktion als An-
sprechperson in ihrer Behörde/Institution bekannt sei, 59.1% sagen, dass sie 
ihre Mitarbeitenden schon einmal aktiv über ihre Funktion als Ansprechperson 
informiert haben. 

Empfehlung 9: Ansprechpersonen animieren, ihre Funktion und das KBM ZH 
als Ganzes regelmässig unter Mitarbeitenden bekannt zu machen. Den An-
sprechpersonen dazu auch Hilfeleistung stellen, z. B. in Form von kurzen 
Unterlagen, Dokumentationen oder Angeboten für Referate. 

Grössere Unsicherheiten zeigen sich bei den Ansprechpersonen bei der Ein-
schätzung der eigenen Kenntnisse des Datenschutzes im Zusammenhang mit 
dem KBM ZH. Es geben zwar ca. 50-55% an, ihre eigenen Kenntnisse seien 
gut, gleichzeitig schätzen aber auch 26.8% ihre Kenntnisse als „teils-teils“ ein. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass nur sehr selten berichtet wird, 
dass die Ansprechpersonen in der Vergangenheit aus Datenschutzgründen 
schon einmal auf eine Gefährdungsmeldung verzichtet haben. Einschränkun-
gen durch den Datenschutz scheinen vor allem Partner ausserhalb des Justiz-
systems (Gemeinden, Spitäler, Schulen etc.) zu betreffen. Dies dürfte daran lie-
gen, dass sich Polizei und Justiz naturgemäss näherstehen und sowieso schon 
länger über einen regelmässigen Alltagsaustausch verfügen. Zum Beispiel für 
psychiatrische Kliniken und KESB (welche sowieso als Behörden noch jünger 
sind) dürfte die Einführung des KBM mehr Neuerungen mit sich gebracht ha-
ben und entsprechende Unklarheiten, welche es zuerst zu klären galt. Allfäl-
lige Verbesserungsbestrebungen sollten deshalb spezifisch auf die betroffenen 
Stellen ausgerichtet sein. 

Empfehlung 10: Datenschutz weiterhin stark thematisieren an Schulungen 
und Repetitionen. Balance finden zwischen komplexem Sachverhalt und 
Notwendigkeit, dies einfach und verständlich zu erläutern (Fallbeispiele). 

Bezüglich bi- oder trilateralen Wegleitungen, Merkblätter etc. zum Daten- 
und Informationsaustausch zwischen verschiedenen Behörden wurden ver-
einzelt Stimmen geäussert, die die gesetzliche Grundlage solcher Lösungen in 
Frage stellten. Dies gilt auch, wenn sich bis anhin keine Probleme aus der Be-
nutzung solcher Unterlagen ergeben haben und diese im Alltag sicherlich eine 
grosse Hilfe sind. 

Empfehlung 11: Juristische Grundlagen für Wegleitungen und Merkblätter 
zwischen verschiedenen Behörden vertieft abklären lassen. 
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Verbesserungspotential bei den Abläufen und Prozessen besteht in den or-
ganisatorischen Unschärfen (siehe oben, II.3.b)cc)) und der Heterogenität der 
Behörden (II.3.b)dd)): Während das KBM viel dazu beigetragen hat, die Abläufe 
zu vereinfachen, bestehen vereinzelt noch Schärfungsmöglichkeiten, so z. B. 
bei den verschiedenen Stellen der Kantonspolizei: Soll die Regionalpolizei oder 
die Fachstelle Gewaltschutz an ein Treffen mit einer KESB? Läuft der Prozess 
und Kontakt identisch ab, egal mit welcher KESB oder psychiatrischen Klinik 
man in Kontakt steht? 

Empfehlung 12: Bei heterogenen Behörden (namentlich KESB und psychia-
trischen Kliniken) und innerhalb der Behörden (namentlich Kantonspolizei 
Zürich) die Abläufe und Zuständigkeiten noch weiter verfeinern. 

Zur gleichen Thematik gehören die unterschiedlichen Selbstverständnisse der 
beteiligten interdisziplinären Partner: Psychiatrische Kliniken und Staatsan-
waltschaften haben andere Vorstellungen, wie mit psychisch auffälligen Ge-
fährder*innen vorgegangen werden soll und was die entsprechenden legiti-
men Mittel zur Gewaltprävention sind. 

Empfehlung 13: Bewusstsein schärfen für unterschiedliche Sensibilitäten 
und (berufliche) Selbstverständnisse in der interdisziplinären Zusammenar-
beit. 

Die Untersuchungshaft bei Ausführungsgefahr (Präventivhaft) hat sich nach 
Aussagen der befragten Stellen als Zwangsmittel im KBM ZH etabliert. Es be-
steht aber zumindest eine gewisse juristische Unsicherheit, ob sie einer ver-
tieften Prüfung vollumfänglich standhalten würde. 

Empfehlung 14: Juristische Grundlagen der Präventivhaft ggf. vertieft abklä-
ren lassen. 

Diese Evaluation hat sich auf die Abläufe und Prozesse innerhalb des kantona-
len Bedrohungsmanagements konzentriert. Wie oben in II.3 erläutert, ist eine 
Ergebnisevaluation aus verschiedensten (u. a. methodischen) Gründen schwer 
zu bewerkstelligen. Es soll aber trotzdem angeregt werden zu versuchen, mehr 
Informationen über die empirische Evidenz des KBM ZH allgemein und der 
Gefährderansprachen speziell zu erheben. Zwar zeigten sich zum Beispiel alle 
befragten Expert*innen überzeugt vom Nutzen der Gefährderansprache, eine 
solche Einschätzung birgt aber ein gewisses Risiko eines anekdotischen Fehl-
schlusses. Gerade im Hinblick auf die stellenweise grösseren Eingriffe in die 
persönlichen Freiheiten durch das KBM ZH ist der Vorteil einer externen evi-
denzbasierten Untersuchung nicht von der Hand zu weisen. 
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Es wäre in diesem Zusammenhang zu prüfen, inwiefern bereits bestehende, 
polizeiinterne Datenquellen für eine Ergebnisevaluation oder zumindest für 
eine erweiterte Datenbasis genutzt werden können. Gem. Schwarz45, zit. in 
Schmid46, bildet die interne Früherkennung die häufigste Quelle von Mel-
deerstattungen an das Bedrohungsmanagement, nicht Meldungen durch An-
sprechpersonen. Für eine erweiterte Sicht auf die Funktionsweise des KBM 
wäre eine Untersuchung dieser Abläufe (nach welchen Kriterien werden diese 
Fälle im POLIS gesucht, lässt sich hier evtl. etwas optimieren?) interessant. 

Empfehlung 15: Soweit möglich vorhandene empirische Evidenzen zum KBM 
ZH sammeln und auswerten. 
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I. Einleitung 

Im Kanton Zürich sind unter Fachleuten, die mit psychisch auffälligen Perso-
nen arbeiten, die spezialisierten Dienste der Polizeien, beispielsweise der Ge-
waltschutz der Kantonspolizei oder die Fachstellen der Stadtpolizeien Zürich 
und Winterthur, gut bekannt. 

Neben diesen einigen Dutzend polizeilichen Spezialistinnen und Spezialisten 
sind im Kanton zudem täglich hunderte von Einsatzkräften im Dienst, welche 
im Rahmen ihrer Tätigkeit in der polizeilichen Grundversorgung mit psychisch 
auffälligen Personen konfrontiert werden können. 

Diese Fronteinsatzkräfte sind Generalisten. Sie sind sowohl repressiv wie auch 
präventiv im sicherheits‑, kriminal- sowie verkehrspolizeilichen Bereich tätig. 
Sie haben in der Regel den ersten Kontakt mit Opfern, Geschädigten, Beschul-
digten sowie Auskunftspersonen. Es sind diejenigen Polizistinnen und Polizis-
ten, die von der Bevölkerung als „die Polizei“ wahrgenommen werden. Damit 
sie ihre Aufgaben in der geforderten Qualität erledigen können, benötigen sie 
ein sehr breitgefächertes polizeiliches Grundwissen. 
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Der Umgang mit psychisch auffälligen Personen ist für die am Einsatz beteilig-
ten Polizistinnen und Polizisten anspruchsvoll. Die Herausforderungen für die 
Einsatzkräfte können je nach Ereignis überschaubar bis äusserst hoch sein. 

Im Jahr 2021 rückte die Polizei im Kanton Zürich im Kontext mit psychisch 
auffälligen Personen täglich rund 14-mal aus. Je nach Einschätzung der Lage 
durch die Fronteinsatzkräfte und der Art und Weise der Bewältigung des Ein-
satzes, gelangen die betroffenen Personen anschliessend in die bestehenden 
und eingeübten Prozesse der Spezialistinnen und Spezialisten, beispielsweise 
des Gewaltschutzes. 

In der polizeilichen Notfalleinsatzbewältigung, dem sogenannten „ersten An-
griff“, arbeiten die Einsatzkräfte oft mit wenigen Fakten sowie ungesicherten 
Informationen. Und trotzdem müssen Entscheidungen getroffen werden. Das 
bedeutet, dass die in dieser frühen Phase gefällten Entscheidungen von be-
achtlicher Unsicherheit geprägt und ihre Auswirkungen nicht von Beginn weg 
vorhersehbar sind. 

Weil jeder Einsatz sich vom letzten unterscheidet, ist es im „ersten Angriff“ 
nicht möglich, auf starre bestehende Prozesse zurückzugreifen. Aufgrund der 
Ausgangslage, dem zu erreichenden Endzustand und diversen Faktoren, wel-
che die polizeiliche Arbeit beeinflussen, wird entschieden, wie vorzugehen ist. 

Das polizeiliche Handeln im „ersten Angriff“ kann für die Beteiligten ein-
schneidend und spürbar sowie für die Fallentwicklung wegweisend sein. Ent-
scheidungen zum Vorgehen aufgrund weniger Fakten sowie unter Zeitdruck 
zu treffen, gehört zum Alltag der Fronteinsatzkräfte. 

II. Polizeiorganisation im Kanton Zürich 

Neben der Kantonspolizei sind im Kanton Zürich die Stadtpolizeien Zürich 
und Winterthur sowie 37 Kommunalpolizeien tätig. Die Kantonspolizei ist im 
ganzen Kanton handlungsbevollmächtigt, die Kommunalpolizeien jeweils in ih-
rer geographischen (Abbildung 1, schraffierte Flächen) sowie fachlichen Zu-
ständigkeit. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der verschiedenen Korps sind 
im Polizeiorganisationsgesetz (POG)1 geregelt. Bei Meldungen betreffend psy-
chisch auffällige Personen sind die Kommunalpolizeien handlungsbefugt. Falls 
Hinweise auf Straftatbestände bestehen, welche ausschliesslich in die Kompe-
tenz der Kantonspolizei gehören, erfolgt eine Fallübergabe und das Ereignis 
wird durch die Kantonspolizei bewältigt. Die Zusammenarbeit der Polizeien im 
Kanton Zürich funktioniert sehr gut. 

POG <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=551.1,29.11.2004,01.01.2006,115> 1 
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Die Kantonspolizei unterhält 52 Polizeiposten (Abbildung 1, dunkle Punkte) 
und sechs Verkehrspolizeistützpunkte (Abbildung 1, hellgraue Rädchen) in der 
Nähe von Autobahnen. Dank dieser dezentralen Organisation der polizeilichen 
Grundversorgung sind die Einsatzkräfte bei Aufgeboten innert kurzer Zeit am 
Ereignisort. Das bedeutet aber auch, dass die ausrückenden Funktionäre oft 
nur wenig Zeit haben, um sich – auch mental – auf einen Einsatz vorzube-
reiten. In der ersten Phase der Notfalleinsatzbewältigung, der anspruchsvol-
len Chaosphase, wenn noch kein Überblick über die Situation besteht, sind sie 
entsprechend stark gefordert. 
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Abbildung 1: Polizeiorganisation im Kanton Zürich 
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III. Entwicklung der Ausrückfälle „Psyche / Fürsorgerische 
Unterbringung“ 

Neben den eigenen Wahrnehmungen erhalten die Polizeien über verschiedene 
Kanäle Hinweise über auffälliges Verhalten von Personen, welche eine Kon-
trolle nach sich ziehen. Sei dies von Privatpersonen, von Strafverfolgungsbe-
hörden, von Gemeinden, von Schulen, vom Bewährungs- und Vollzugsdienst 
aber auch von internen Stellen, beispielsweise der Früherkennung des Gewalt-
schutzes. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. 

Die Anzahl der Ausrückfälle im Zusammenhang mit psychisch auffälligen Per-
sonen und fürsorgerischen Unterbringungen steigt seit 10 Jahren an. Im Jahr 
2020 wurden im Kanton Zürich über 5000 registriert, das entspricht durch-
schnittlich etwa 14 Ereignissen pro Tag.2 

Abbildung 2: Ausrückfälle der Polizeien im Kanton Zürich im Kontext von psych. Auffälligkeiten2 

Diese Ereignisse haben nicht immer eine strafrechtliche Relevanz. Oft handelt 
es sich bloss um eine Hilfeleistung oder um die Abklärung, ob von den betei-
ligten Personen eine Fremd- oder Selbstgefährdung ausgeht. 

Einige Beispiel dazu: 
– Eine ältere Dame wird im Lebensmittelgeschäft angetroffen, sie weiss nicht 

wie sie heisst und wo sie wohnt. 
– Ein Psychiater ruft an und teilt mit, dass sein Patient einen Notfalltermin 

verlangt habe, weil es ihm nicht gut gehe. Nun sei der Patient nicht erschie-
nen und er könne ihn telefonisch nicht erreichen. 

Auszug Polizeiinformationssystem (POLIS) 2 
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– Kürzlich ging ein Anruf bei der Einsatzzentrale ein: „Ich habe Probleme mit 
der heutigen Welt. Es geschehen überall so schlimme Sachen. Ich mag nicht 
mehr. Ich würde gerne mit einer Polizeipatrouille sprechen. Ich bin aber 
nicht einverstanden, in eine Klinik zu gehen.“ 

– Ein Vater ruft an und meldet, dass er Probleme mit seiner Tochter habe. Sie 
nehme ihre Medikamente nicht ein, sei aggressiv und trinke soeben Reini-
gungsmittel. 

– Die SBB meldet, dass eine männliche Person im Gleisbereich stehe und 
nicht mit sich reden lasse. Sie sei betrunken und äussere Suizidabsichten. 

Aufgrund dieser Beispiele ist zu erkennen, wie verschieden die Einsätze in Be-
zug auf ihre Komplexität sind. Sie können rasch und einfach zu erledigen, aber 
auch langandauernd und herausfordernd sein. 

IV. Vorgehen bei Intervention / Fallbeispiel 

Anhand eines Fallbeispiels, dass sich in ähnlicher Art und Weise tatsächlich er-
eignet hat, werde ich das polizeiliche Vorgehen erläutern. 

An einem Samstagmorgen um 04:12 Uhr geht bei der Einsatzzentrale die Mel-
dung ein, dass ein Mann (nachfolgend „Herr Z“ genannt) im Quartier umher-
schreit, sehr aufgebracht und aggressiv scheint und Glasflaschen zerschlägt. 

Die erste Polizeipatrouille trifft wenige Minuten später am Ereignisort ein und 
stellt fest, dass Herr Z sich in einem Einfamilienhaus aufhält und einen Dolch 
aus einem Fenster wirft. Er droht der Polizei mit einem Schusswaffeneinsatz, 
falls diese sich nähern sollten. Dann schliesst er die Fensterläden und verbarri-
kadiert sich. Abklärungen der Polizeifunktionäre ergeben, dass der Bewohner 
des Einfamilienhauses erst kürzlich wegen Eigengefährdung mittels FU in eine 
Klinik eingewiesen wurde und dazu die Polizei beigezogen werden musste. 

Aufgrund dieser Ausgangslage muss die Polizei gemäss Polizeigesetz (PolG)3 

handeln und abklären, ob Herr Z eine Gefahr für sich selber oder für Dritte 
darstellt und je nach Erkenntnis müssen entsprechende Massnahmen ergrif-
fen werden. Mit dem richtigen Vorgehen gilt es zu verhindern, dass sich Herr Z 
suizidiert oder Dritte verletzt. 

Dazu wird ein/e Kaderfunktionär/in aufgeboten, um die Einsatzleitung zu 
übernehmen. Diese/r führt in der spontanen Ereignisbewältigung mit Hilfe 
eines zyklischen Prozesses (Abbildung 3). Während des gesamten Führungs-
prozesses muss darauf geachtet werden, keine wertvolle Zeit zu verlieren. 

PolG <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=550.1,23.04.2007,01.07.2009,115> 3 
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Der ganze Vorgang stellt einen schematischen Denkprozess dar, gegliedert 
in einzelne Prozessabschnitte, die jeweils zu einem Zwischenergebnis führen. 
Selbstverständlich aber ist es je nach Situation angebracht, Teilschritte nur 
kurz abzuhandeln.4 

Abbildung 3: Führung im Einsatz4 

In einem ersten Schritt muss sich der/die Einsatzleiter/in einen Überblick 
über die Lage – ein möglichst vollständiges Lagebild – verschaffen. Die zu be-
wältigenden Aufgaben werden gegliedert, gewichtet und Zuständigkeiten de-
finiert. Parallel dazu werden Aufgebote erlassen, Informationen beschafft und 
weitergeleitet sowie die Organisation am Ereignisort sichergestellt. 

Auszug Führungsbehelf Kantonspolizei Zürich 4 
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Bei einem Spontanereignis muss der/die Einsatzleiter/in aufgrund den er-
kannten Aufgaben selber definieren, was er/sie bei diesem Einsatz für einen 
Endzustand erreichen muss. Der Eigene Auftrag in diesem Fall könnte lauten: 
– Personenschäden verhindert 
– Herr Z in Gewahrsam genommen und Gesundheitszustand überprüft 
– strafbares Verhalten abgeklärt 
– Orientierung und Information nach innen und aussen gewährleistet 

Das Wichtigste ist, dass beim Einsatz keine Personen zu Schaden kommen, 
also weder Herr Z, noch unbeteiligte Drittpersonen oder Polizistinnen/Poli-
zisten. Zur Prüfung des Gesundheitszustandes von Herrn Z ist ein Arzt oder 
eine Ärztin beizuziehen. Falls strafbares Verhalten vorliegt, wird die zustän-
dige Untersuchungsbehörde davon in Kenntnis gesetzt. Zudem ist bei solchen 
Ereignissen das mediale Interesse nicht zu unterschätzen und die Kommuni-
kation gegen aussen ist frühzeitig zu organisieren. Ebenso sind die örtlich zu-
ständigen kommunalen Vertreter/innen über den Einsatz zu informieren. 

Im nächsten Schritt ist festzulegen, wie das gesetzte Ziel, also der Eigene Auf-
trag, erreicht werden kann. Es sind verschiedene Möglichkeiten denkbar und 
dementsprechend zu prüfen. Beispielsweise: 

1. Die Polizei zieht wieder ab. Da gemäss aktuellem Wissensstand nichts 
Strafrechtliches vorgefallen ist, wird der Fall geschlossen. 

2. Die Polizei zieht wieder ab. Sie kontaktiert Herrn Z am nächsten Tag um 
nachzufragen, was ursächlich für sein Verhalten war und ob bei ihm alles 
in Ordnung sei. 

3. Herr Z wird sofort kontaktiert. Aufgrund der Ausgangslage scheint dies 
nötig. Es gilt nun einzuschätzen, ob durch die Kontaktaufnahme eine zu-
sätzliche Gefährdung ausgelöst werden könnte und wie der Kontakt am 
besten hergestellt werden kann. 

Gemäss des erkannten Eigenen Auftrags, welcher die Gefahrenabwehr ein-
schliesst,  kommen die Varianten 1. und 2. nicht zum Tragen. 

Damit der/die Einsatzleiter/in nun entscheiden kann, wie er/sie seinen/ih-
ren Auftrag tatsächlich erfüllt, muss er/sie eine Lagebeurteilung machen. Er/
sie muss sich überlegen, durch welche Faktoren die Auftragserfüllung behin-
dert oder begünstigt wird. So erkennt er/sie die spezifische Herausforderung 
der konkreten Problemstellung. Insbesondere, was vordringlich anzugehen ist, 
damit der Auftrag auch wirklich erfüllt werden kann. 
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Abbildung 4: Beurteilung der Lage 

Während der/die Einsatzleiter/in seine/ihre Einschätzung macht, erhält er/
sie zu den bereits bekannten Informationen aus der Ausgangslage laufend 
neue Erkenntnisse. 

Zeit: Es bestehen Hinweise sowohl auf Selbstgefährdung wie auch auf Fremd-
gefährdung. Die Polizei muss rasch handeln, benötigt dazu aber die aufgebo-
tenen Spezialistinnen und Spezialisten. Der Morgenverkehr beginnt bald und 
es gibt Personen- und Individualverkehr um das Haus (absperren). Generell 
herrscht hoher Zeitdruck. 

Umwelt: Herr Z hält sich in seiner eigenen Wohnung auf, also in einer Umge-
bung, die er gut kennt. Er hat die Möglichkeit, sich auf eine polizeiliche Kon-
trolle vorzubereiten. Für die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten erhöht 
sich das Risiko und dem Schutz der eigenen Mitarbeitenden muss speziell Be-
achtung geschenkt werden. 

Gegenseite: Herr Z ist polizeilich als Drogenkonsument bekannt. Erst vor kur-
zem hat er seine Arbeitsstelle verloren. Er fiel bereits früher durch sehr ag-
gressives Verhalten auf, verschiedentlich musste die Polizei deswegen aus-
rücken, erst wenige Wochen zuvor unterstützend bei einer fürsorgerischen 
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Unterbringung wegen Selbstgefährdung.  Das Einfamilienhaus bewohnt er al-
leine, seine früheren Mitbewohner sind wegen seines aggressiven Verhaltens 
ausgezogen. 

Eigene Mittel: Für den Kontakt mit Herrn Z sind ausgebildete Verhandler/in-
nen aufzubieten. Zudem werden für die Kontrolle Polizistinnen und Polizisten 
mit spezieller Schutzausrüstung und Ausbildung benötigt. Die aktuell ruhige 
Lage kann sich in verschiedene Richtungen entwickeln, deshalb sind Eventual-
planungen durchzuführen. 

Rechtslage: Gefahrenabwehr. Gemäss PolG müssen Massnahmen zur Abwehr 
von Gefahren für Menschen ergriffen werden. 

In diesem Spannungsfeld bewegt sich der/die Einsatzleiter/in, auch bei Ein-
sätzen mit psychisch auffälligen Personen. Mit der gezielten Prüfung der fünf 
Faktoren (Zeit, Umwelt, Gegenseite, eigene Mittel, Rechtslage) entwickelt der/
die Einsatzleiter/in die Idee zur bestmöglichen Auftragserfüllung. Denn das ist 
die zentrale Frage! Wie erfülle ich den Auftrag, wie erreiche ich das gesetzte 
Ziel? 

Eine Variante betreffend Vorgehen und Zusammenwirken der Kräfte könnte in 
vorliegendem Fall so lauten: 

Ich will 
– mit den Patrouillen vor Ort einen Sicherungsring um das Einfamilienhaus 

bilden 
– mit Rückwärtigen Informationsbeschaffung betreiben 
– mit der Verhandlungsgruppe Kontakt zu Herrn Z herstellen und zur Kon-

trolle bewegen 
– Intervention bereit halten, um bei einer Lageveränderung einzuschreiten 
– Herrn Z rasch ärztlich überprüfen. 

Die Idee, wie das Ereignis bewältigt wird (Absicht), kommuniziert der/die Ein-
satzleiter/in anschliessend allen Beteiligten (Befehl mit Aufträgen). Es muss 
klar sein, wer was bis wann zu erledigen hat. 

V. Ablauf des Einsatzes / Fallbeispiel 

In der Realität war eine Kontaktaufnahme durch die Verhandler mit Herrn Z 
nicht möglich. Im Haus war alles dunkel. Aufgrund der bestehenden Hinweise 
zu einer Selbst- aber auch Fremdgefährdung erfolgte eine Intervention ins 
Haus. Herr Z konnte schlafend angetroffen werden. Bei der Kontrolle leistete 
er starken körperlichen Widerstand. 
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Zwecks Prüfung einer fürsorgerischen Unterbringung musste er in Gewahr-
sam genommen und auf den nächstgelegenen Polizeiposten transportiert 
werden. Während des Transportes gelang es ihm, das Transportfahrzeug mas-
siv zu beschädigen. 

Bei der Intervention wurden im Haus diverse Drogenhandelsutensilien fest-
gestellt. Deshalb wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung 
angeordnet. Dabei konnten Drogen, welche für den Handel bestimmt waren, 
sichergestellt werden. 

Um ca. 10:00 Uhr verfügte der beigezogene Arzt eine fürsorgerische Unter-
bringung wegen Selbstgefährdung. Danach dauerte es aber noch mehr als vier 
Stunden, bis ein entsprechender Platz in einer Klinik gefunden werden konnte. 
Erst um ca. 15:00 Uhr konnte die Polizei Herrn Z schliesslich in eine Klinik 
überführen. 

Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wie auch der Gewalt-
schutz der Kantonspolizei wurden über den Einsatz informiert. Der Gewalt-
schutz prüfte anhand des Stufenprozesses, ob bei Herrn Z ein begründeter 
Anlass zur ernsthaften Sorge bestand. 

Mit der schriftlichen Dokumentation des Ereignisses und allenfalls einer Straf-
anzeige war dieser Fall für die Frontpolizei abgeschlossen. 

Fazit: Dank dem durchdachten und taktisch klugen Vorgehen konnte verhin-
dert werden, dass Personen zu Schaden kamen. Der Eigene Auftrag wurde in 
allen Punkten erfüllt. Unbefriedigend war die lange Wartezeit ab Verfügung 
der fürsorgerischen Umterbringung bis zum Transport in die Klinik. Herr Z be-
nötigte rasch professionelle Hilfe und es bestand immer die Gefahr, dass er 
sich noch etwas antun könnte. Zudem wurden in diesen über vier Stunden 
Wartezeit seitens Polizei massiv Personalressourcen gebunden, welche für 
weitere Notfalleinsatzbewältigungen nicht zur Verfügung standen. Die nötigen 
Absprachen mit den beteiligten Organisationen wurden nach dem Einsatz 
durchgeführt und Verbesserungsmöglichkeiten besprochen. 

VI. Einsatzmittel „Kommunikation“ 

Einsätze mit psychisch auffälligen Personen sind für Polizistinnen und Poli-
zisten zum Teil hochgefährlich. Die Einsatzmittel – Dienstwaffe, Destabilisie-
rungsgerät (als Taser bekannt), Reizstoffspray, polizeilicher Mehrzweckstock – 
werden falls nötig unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit einge-
setzt. 
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Das erfolgreichste polizeiliche Einsatzmittel ist aber ganz klar die Kommuni-
kation! Das belegen Tausende von polizeilichen Interventionen schweizweit 
im Vergleich zur Anzahl Anwendungen vorerwähnter Einsatzmittel. Beispiels-
weise wurden im Jahr 2020 im ganzen Land zwölf polizeiliche Schusswaffen-
einsätze registriert. Diese Zahl ist auch im internationalen Vergleich ausge-
sprochen tief. 

Um den Herausforderungen im Arbeitsalltag gewachsen zu sein, müssen die 
Fronteinsatzkräfte in der Lage sein, ihr eigenes Erleben und Verhalten sowie 
dasjenige ihres Gegenübers erklären, reflektieren und verändern zu können. 
Sie müssen kommunikative Grundlagen im Alltag anwenden können und fähig 
sein, diese situationsangepasst bei Konflikten, Gewaltsituationen und auch bei 
Menschen in psychischen Krisen einzusetzen. In der Ausbildung der Zürcher 
Polizeischulen ZHPS erhalten sie das nötige Grundwissen. In 74 Lektionen Po-
lizeipsychologie werden folgend Themen geschult: 
– Sozialpsychologie und Kommunikation 
– Stress und psych. Notsituationen 
– Aggressionen, Konflikt und Häusliche Gewalt 
– Psychisch auffälliges Verhalten, Sterben und Tod 

Nach der Grundausbildung erfolgen in der Laufbahn der Polizistinnen und Po-
lizisten institutionalisierte Aus-/Weiterbildungen betreffend Einsatzmittel. 

VII. Optimierungsansätze 

Die Anzahl der Ausrückfälle betreffend psychisch auffällige Personen steigt. 
Im Sommer 2021 wurden die Einsatzstunden pro Fall während einem Monat 
ausgewertet. Durchschnittlich betrug diese 5 Stunden 27 Minuten. Dabei va-
riierten die Einsatzstunden zwischen wenigen Minuten – z.B. bei der Hilfe-
leistung in einem Verkaufsgeschäft der Migros, als eine verwirrte Dame nicht 
mehr wusste, wo sie zu Hause ist – bis über das mehrfache von Stunden im 
aufgezeigten Fallbeispiel. Hauptsächlich die Wartezeiten treiben die Einsatz-
stunden in die Höhe. Sei dies das Warten auf den aufgebotenen Arzt/die auf-
gebotene Ärztin oder wie im Fallbeispiel, weil nach verfügter fürsorgerischer 
Unterbringung die Platzierung in eine Klinik Probleme bereitete. Da besteht 
Verbesserungspotenzial! 

Damit die Polizei die Einsatzbereitschaft künftig auch bei steigenden Fallzah-
len sicherstellen kann, müssen die Prozesse – auch in den Schnittstellen von 
Partnerorganisationen – geschärft werden. So kann eine schnellere Erledigung 
erreicht werden. 
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Wenn Einsätze nicht zufriedenstellend abgelaufen sind, wird seitens Polizei 
eine Nachbesprechung mit Vertretern der Partnerorganisationen angestrebt. 
Damit dies offen und zielführend möglich ist, braucht es eine gewisse Vertrau-
ensbasis. Diese haben wir zusammen mit den Partnern in den letzten Jahren 
geschaffen. Generell ist festzustellen, dass in der Zusammenarbeit zwischen 
der polizeilichen Grundversorgung und Institutionen aus dem Gesundheits-
wesen in den letzten zehn Jahren grosse Fortschritte erzielt wurden. Das 
hängt kausal mit den aufgebauten Netzwerken zusammen. Es ist wichtig, dass 
diese Kontakte – auch wegen den laufenden Personalwechseln – institutio-
nalisiert werden und nicht, weil aktuell nur wenige Einsätze mit Problemen 
bekannt sind, nicht mehr gepflegt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass bei 
auftretenden Problemen in der Zusammenarbeit Netzwerke zuerst mühsam 
wieder aufgebaut werden müssen. 

Ein weiterer Optimierungsansatz liegt bei der rechtlichen Auslegung der Vor-
schriften. In Ereignisfällen müssen primär die effektivsten und effizientesten 
Prozesse angewendet werden können. Um dies zu gewährleisten, müssen die 
bestehenden rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. 

VIII. Schlusswort 

Ich bin der Überzeugung, dass die Zusammenarbeit zwischen den involvierten 
Organisationen zurzeit auch deshalb gut funktioniert, weil bei vielen Personen 
in Schüsselfunktionen spürbar guter Wille für eine Zusammenarbeit und Ver-
ständnis für die Aufgabe aller Beteiligten vorhanden ist. 

Für die Kantonspolizei Zürich ist die Ereignisbewältigung mit psychisch auffäl-
ligen Personen wirklich herausfordernd. Trotz aller präventiven und repressi-
ven Bestrebungen werden wir immer wieder mit Ereignissen – leider auch tra-
gisch endenden Ereignissen – konfrontiert werden. Solche Ereignisse können 
nicht gänzlich verhindert werden. Es wäre falsch, eine andere Aussage zu ma-
chen. Wir werden aber auch in Zukunft alles Mögliche unternehmen und täg-
lich unser Bestes geben, damit der Kanton Zürich ein sicherer Kanton bleibt. 
Alleine schaffen wir das aber nicht. Auch im Umgang mit psychisch auffälli-
gen Personen sind wir auf starke Kooperationen und eine zielführende Zusam-
menarbeit mit den Partnerorganisationen angewiesen. 
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I. Einleitung 

Risikoeinschätzungen zur Vorhersage gewalttätigen Handelns von Menschen 
mit psychiatrischen Störungen zählen zu den Kernaufgaben des forensisch-
psychiatrischen Fachgebiets. Vor allem in Zusammenhang mit der Erstellung 
von Gutachten, aber auch in Bezug auf Lockerungsprognosen im stationär-fo-
rensischen Setting sind solche prognostischen Überlegungen relevant. Mitt-
lerweile gilt es als gesichert, dass ein kleiner Teil psychiatrisch erkrankter Per-
sonen vor dem Hintergrund ihrer psychiatrischen Erkrankung ein im Vergleich 
zur Normalbevölkerung erhöhtes Risiko für die Begehung von Gewalttaten 
aufweist1. Insbesondere Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, 
aber auch Persönlichkeitsstörungen, Substanzgebrauchsstörungen und affek-
tive Störungen (u.a. depressive Erkrankungen) können zu einer Risikokonstel-
lation beitragen und werden durch zusätzliche sozialdemografische Merk-
male, wie zum Beispiel die Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht, eine 
Vorgeschichte von Gewalthandlungen oder Obdachlosigkeit verstärkt2. Auch 
PatientInnen mit einer Risikokonstellation werden, und zwar bereits Jahre 
vor einem Unterbringungsdelikt, im allgemeinpsychiatrischen System behan-
delt3. Allerdings werden Risikoeinschätzungen, gegebenenfalls basierend auf 
Risk Assessment Tools, so wie sie im forensischen Kontext für eine mittel- 

Chang et al., 895 
Whiting/Lichtenstein/Fazel, 156 
Piontek et al., 58 

1 
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bis längerfristige Risikoeinschätzung angewendet werden, in einem allgemein-
psychiatrischen Setting zumeist nicht durchgeführt. Im Zentrum allgemein-
psychiatrischer Einschätzungen steht nachvollziehbar zunächst die Einschät-
zung des kurzfristigen Gewaltrisikos während des stationären Aufenthaltes 
mit entsprechenden Skalen (z.B. Brøset-Violence-Checklist4). Ein potentielles 
Fremdschädigungsrisiko, etwa bei ausgesprochenen Drohungen oder Ankün-
digungen von Straftaten kann die allgemeinpsychiatrischen KollegInnen vor 
komplexe Entscheidungen mit grosser Tragweite für das Individuum und die 
Gesellschaft stellen5. Zur Unterstützung bei diesen Fragestellungen steht den 
akutpsychiatrischen Kliniken des Kantons Zürich ein forensischer Konsildienst 
zur Verfügung, der in ihrem Auftrag Risikoeinschätzungen und Abklärungen 
vornimmt. 

II. Forensisch-psychiatrischer Konsildienst der Fachstelle Forensic 
Assessment & Risk Management (FFA) 

Der forensisch-psychiatrische Konsildienst ist Teil der Fachstelle Forensic As-
sessment & Risk Management (FFA) der Psychiatrischen Universitätsklinik Zü-
rich (PUK)6. Während ein Teil der FFA mit der Beratung von Staatsanwaltschaf-
ten und Polizei fachfremde Stellen mit Risikoeinschätzungen von psychisch 
auffälligen Personen versorgt7, werden in den allgemeinpsychiatrischen Kli-
niken psychiatrische Fachpersonen im Rahmen konsiliarischer Anfragen zum 
Gewaltpotential von Risikopatienten fachärztlich beraten. Das aktuelle Ange-
bot der FFA für Kliniken fokussiert auf die Unterstützung des akutpsychiatri-
schen Versorgungssystems des Kantons Zürich8. Seit dem Jahr 2013 werden 
die allgemeinpsychiatrischen KollegInnen mittels telefonischen Beratungen 
nach anonymisierten Fallschilderungen unterstützt. Wenn zur weiteren Risi-
koabklärung notwendig, untersucht die FFA die PatientInnen nach deren Auf-
klärung und schriftlicher Einwilligung auf den Klinikstationen und teilt das Er-
gebnis in Form eines schriftlichen forensisch-psychiatrischen Konsilberichts 
den Auftraggebern und den PatientInnen mit. Seit dem Jahr 2017 werden eben-
falls turnusmässig forensische Fallbesprechungen in den Kliniken angeboten. 
Der Konsildienst wird durch eine interdisziplinäre Fachkommission begleitet, 
dort sind VertreterInnen der FFA, der beratenen Kliniken, der Gesundheitsdi-
rektion, des Gewaltschutzes bzw. des Bedrohungsmanagements der Zürcher 

Almvik/Woods, 862 ff. 
Pinals, 92 
Beyli-Helmy/Habermeyer/Guldimann, 359 
Guldimann/Brunner/Habermeyer, 231 
Schmidt/Nitschke/Habermeyer, 218f. 
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Kantonspolizei, der Staatsanwaltschaft und der KESB zugegen. Die Fachkom-
mission dient dazu, Fallstricke und problematische Fallkonstellationen aufzu-
decken und rasche Lösungsstrategien zu entwickeln. 

1. Bedingungen für Risikoeinschätzungen in der Allgemeinpsychiatrie 

Bei Risikoeinschätzungen von allgemeinpsychiatrischen PatientInnen trifft 
man auf ein Setting, welches massgeblich von der Akuität der Symptomatik 
ihrer PatientInnen mitbeeinflusst wird: Schwerkranke PatientInnen werden in 
der Akutphase ihrer Erkrankungen untersucht. Nicht selten kommt es dabei 
zum Gesprächsabbruch seitens der PatientInnen. Gelegentlich sind die bei der 
FFA angemeldeten Betroffenen nicht urteilsfähig, können also zum Teil nicht 
rechtswirksam in die Untersuchung einwilligen und nicht untersucht werden, 
wenngleich das Bedürfnis seitens der BehandlerInnen besteht, auch solche 
PatientInnen forensisch einschätzen zu lassen. 

Zudem sind die psychiatrischen Kliniken bei der Behandlung Ihrer PatientIn-
nen auch an die Vorgaben der Krankenkassen gebunden, bei einem Trend zur 
Reduktion stationärer Gesamtbehandlungsdauertage. Der Grundsatz „ambu-
lant vor stationär“ findet, wie in der somatischen Medizin, auch in der Psych-
iatrie Berücksichtigung9. 

Risikoeinschätzungen im allgemeinpsychiatrischen Setting sind darüber hin-
aus heraufordernd, weil die Informationsgrundlage zumeist gering ist. Straf-
rechtliche Informationen stehen in der Regel nicht zur Verfügung. Auf Grund-
lage der Wegleitung Rechtliche Grundlagen für den Informationsaustausch 
zwischen Polizei, Staatsanwaltschaften und psychiatrischen Kliniken, insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Unterbringung und Behandlung gewaltbe-
reiter Personen10 ist es möglich, bei PatientInnen, die per fürsorgerischer Un-
terbringung (FU) nach Art. 426 ff. ZGB hospitalisiert sind, z.B. Informationen 
der Polizei zu erhalten, wenn dies zur Beurteilung des Vorliegens der Voraus-
setzungen der FU erforderlich ist. Nicht selten geht diese Vorgehensweise im 
hektischen Alltag der Akutstationen unter. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die positive Einschätzung einer Fremdag-
gressivität bzw. potentiellen Drittgefährdung allein für eine fürsorgerische 
Unterbringung nicht ausreichend ist. Zwar ist gem. Abs. II des Art. 426 ZGB 
die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten bei der fürsorge-
rischen Unterbringung als zusätzliches Element zu berücksichtigen. Der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte jedoch unmissverständlich 

Neumann et al., 128 
Gesundheitsdirektion Kanton Zürich, Wegleitung 
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klar, dass Art. 426 ZGB keine ausreichende Grundlage für die fürsorgerische 
Unterbringung wegen alleiniger Fremdgefährdung bzw. potentieller Fremdge-
fährdungsaspekte darstellt11. 

2. Auswertung der Konsilberichte 

Eine erste Auswertung der seit dem Jahr 2013 durchgeführten Konsilunter-
suchungen (n=188) ergab, dass der „typische“ forensisch-konsiliarisch unter-
suchte Patient männlichen Geschlechts war, 36 Jahre alt, und per Fürsorge-
rischer Unterbringung in der akutpsychiatrischen Klinik untergebracht. Ein 
grosser Teil der untersuchten PatientInnen war zum Untersuchungszeitpunkt 
ohne Arbeit und ca. 10% der untersuchten PatientInnen waren faktisch ob-
dachlos, was den sozialpsychiatrischen Unterstützungsbedarf für diese Pa-
tientengruppe verdeutlicht. Der überwiegende Anteil der untersuchten Pa-
tientInnen war bereits psychiatrisch hospitalisiert, und fast die Hälfte der 
untersuchten PatientInnen litt an einer Erkrankung aus dem schizophrenen 
Formenkreis. Die Mehrheit dieser PatientInnen drohte oder wendete bereits 
in der Vergangenheit Gewalt an und hatte auch Probleme in Bezug auf einen 
Substanzkonsum. Der häufigste Konsilanlass war ebenfalls eine Gewaltanwen-
dung bzw. Drohung, die am häufigsten betroffenen Opfer zumeist professio-
nelle Betreuungspersonen oder Klinikpersonal bzw. Angehörige. 

III. Exkurs: PatientInnen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis 

PatientInnen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis können 
in ihrer Funktionsfähigkeit in unterschiedlichen Lebensbereichen schwer be-
einträchtigt sein. Insbesondere bei der Schizophrenie handelt es sich um eine 
in der Regel chronisch verlaufende, psychische Erkrankung, die mit einer re-
duzierten Lebensdauer einhergeht und für die Betroffenen mit einer Vermin-
derung der Lebensqualität verbunden ist. Aus Sicht der Versorgungsforschung 
ist die Schizophrenie mit sehr hohen gesellschaftlichen Kosten verbunden, 
denn kennzeichnend ist auch eine hohe Rückfallquote nach Ersterkrankung12. 

Für die Diagnosestellung ist erforderlich13: Entweder ein Symptom der Merk-
male: Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung, Gedankenentzug oder Ge-
dankenausbreitung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemach-

Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Rechtssache 1760/15 vom 
30. April 2019 
Rössler, 886 
WHO 
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ten, Kommentierende oder dialogische Stimmen, anhaltender, kulturell 
unangemessener bizarrer Wahn oder zwei Merkmale der nachfolgend genann-
ten Symptome: Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität, Gedanken-
abreissen, Einschiebungen in den Gedankenfluss, katatone Symptome, nega-
tive Symptome. Diese Kriterien müssen über die Zeitdauer von einem Monat 
vorhanden sein. 

Die Symptome der Schizophrenie können also unterschiedlich ausfallen und 
ebenso eine in diesem Zusammenhang auftretende Delinquenzform14: Wahn-
symptome wie Verfolgungswahn, Stimmenhören oder Ich-Störungen können 
dazu führen, dass sich die Betroffenen in einer Verteidigungssituation wähnen 
und dann Gewalt anwenden. PatientInnen, die einen inadäquaten Affekt zei-
gen, sind meist schon früh erkrankt und auch nicht selten Opfer eines sozialen 
Abstiegs, sie zeigen häufig zielloses Verhalten, Eigentumsdelikte sind in die-
sem Zusammenhang denkbar. Wenn PatientInnen an schweren psychomo-
torischen Symptomen leiden, sind gelegentlich plötzliche Entladungen mit 
Gewaltanwendung zu beobachten. Nicht zuletzt gibt es auch Delikte schizo-
phrener PatientInnen, die gezielt zum Nachteil einer bestimmen Person verübt 
werden. Auch bei diesen, gelegentlich geplant wirkenden Delikten kann ein di-
rekter Zusammenhang mit der Erkrankung aus dem schizophrenen Formen-
kreis bestehen. 

Das am besten untersuchte Risk Assessment Tool zur Vorhersage von Ge-
walthandlungen psychisch kranker Menschen stellt der HCR20 dar15. Neben 
historischen Variablen, die sich auf die Vorgeschichte der PatientInnen be-
ziehen, werden beim HCR20 auch die aktuelle klinische Verfassung und für 
die Zukunft relevante Risikovariablen erfasst, wie etwa voraussagbare Stres-
soren. Insbesondere der sozialpsychiatrischen Versorgung kommt bei diesen 
PatientInnen eine grosse Bedeutung zu, denn nicht nur Beeinträchtigungen 
der sozialen Leistungsfähigkeit, auch akute Krankheitssymptome bzw. eine 
oft krankheitsimmanente fehlende Krankheits- und Behandlungseinsicht er-
schweren die Teilhabe am sozialen Leben und an der psychiatrischen Versor-
gung. 

Besteht ein Zusammenhang zwischen der Schizophrenie und einer Gewaltbe-
reitschaft, so gelingt es in einem idealen Szenarium, schwer belastete Pati-
entInnen für die Behandlung zu gewinnen: Die Betroffenen unterziehen sich 
regelmässigen psychiatrischen Kontrollen, sie nehmen ihre Medikamente wie 
verordnet ein, sie verzichten auf einen zusätzlichen Substanzgebrauch von z.B. 

Boudriot/Guldimann/Habermeyer, 29 
Douglas et al. 
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Alkohol und / oder Cannabis und erfahren Unterstützung durch ihr soziales 
Umfeld. Im Falle eines Rückfalls liegt ein Notfallplan vor, der im Krisenfall auch 
die Zuweisung auf eine bereits bekannte akutpsychiatrische Station vorsieht. 

Häufig kommt es jedoch zu Verläufen, in dem sich Behandlungserfolge nicht in 
diesem Umfang einstellen. Es kommt zu Rückfällen mit erneuten akuten Sym-
ptomen, denn die reduzierte Krankheitsakzeptanz und Behandlungsbereit-
schaft sind krankheitsimmanent. In diesem Zusammenhang kommt es auch 
zu Behandlungsabbrüchen: Nach richterlichem Entscheid im Rahmen von Re-
kursverhandlungen der Fürsorgerischen Unterbringungen, auf Bestreben der 
PatientInnen und bei fehlenden „akuten“ Gefährdungsaspekten oder aber 
nach schweren Regelverstössen auf Station wie z.B. nach Konsumereignissen 
auf Bestreben der Klinikleitung. 

Sofern es nicht gelingt, Kontakt zu diesen PatientInnen zu halten, zumeist 
durch engagierte Angehörige oder ambulante Behandler, so bleibt bei an-
haltenden aggressiven Verhaltensauffälligkeiten und entsprechender Gefähr-
dungslage oft nur der Kontakt zu den Gewaltschutzdiensten der Polizei um auf 
eine Gefährdungslage aufmerksam zu machen – obwohl in vielen Fällen vor al-
lem durch eine fachkundige Behandlung des psychiatrischen Störungsbildes 
ein von diesen Personen ausgehendes Gewaltrisiko gesenkt werden kann. 

IV. Fazit und Ausblick 

Festzuhalten bleibt: Eine bestimmte Klientel von PatientInnen mit Risikopo-
tential für Gewalthandlungen lässt sich nicht ohne weiteres in ein ambulantes 
Behandlungssetting einbinden. Gewaltprävention in der Allgemeinpsychiatrie 
bedeutet, das Bewusstsein zu schärfen für eine problematische, im Kontakt 
nicht selten herausforderndes PatientInnenklientel und sich mit intensiveren 
Behandlungsbemühungen um diese PatientInnengruppe kümmern. Zur Um-
setzung dieser Ziele ist der Aufbau gemeinschaftlicher Behandlungswege und 
eine engere Zusammenarbeit zwischen Forensik und Allgemeinpsychiatrie er-
forderlich (RRB 328/202116). Dies schliesst auch ein, dass das bestehende An-
gebot von forensischen Risikoeinschätzungen nicht nur den akutpsychiatri-
schen Einrichtungen zur Verfügung steht, sondern dass auch ermöglicht wird, 
etwa bei schwierigen Fallkonstellationen nach Austritt aus einem stationären 
Setting, den ambulanten Behandlern eine Hilfestellung bei der Risikoeinschät-
zung und im Fallmanagement anzubieten. Geplant ist seitens der FFA aktuell, 

Gesundheitsdirektion Kanton Zürich, Regierungsratsbeschluss 16 
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Sprechzeiten in den Kliniken vor Ort anzubieten und das Angebot konsiliari-
scher Risikoeinschätzungen für den ambulanten Bereich der Versorgungskli-
niken zu öffnen17. 
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I. Einleitung 

Die grundsätzliche Aufgabe des Bedrohungsmanagements besteht darin, Per-
sonen und Situationen, die das Potential einer gewalttätigen Eskalation in sich 
bergen, zu erkennen, einzuschätzen und zu entschärfen. Auch geht es darum, 
Personen, die zum Ziel von Drohungen, Stalking und anderen bedrohlichen 
Verhaltensweisen werden, in ihrer psychischen und gesundheitlichen Integri-
tät zu schützen. Der folgende Artikel ist unter diesem Aspekt insbesondere am 
regierungsrätlichen Schwerpunktthema „Gefährdung durch psychisch auffäl-
lige Personen“ ausgerichtet. 

Der Umgang mit psychisch auffälligen Personen ist oftmals eine grosse Her-
ausforderung. Sei dies im privaten, beruflichen, behördlichen oder institu-
tionelle Umfeld. Zur Belastung werden diese Personen vor allem dann, wenn 
die Häufigkeit bedrohlichen Verhaltens zunimmt und eine Kooperation immer 
mehr in den Hintergrund rückt. Belastungsgrenzen werden dann erreicht, 
wenn diese Personen konkrete Drohungen aussprechen. Das kann bei den Be-
troffenen Ängste in unterschiedlichen Ausprägungen auslösen. Was ist zu be-
fürchten? Wie soll ich einschätzen, ob die drohende Person gewaltbereit ist? 
Wie nah ist die Person an einer Handlungsschwelle? Wie soll ich mich ver-
halten, um eine Eskalation abzuwenden? Die Erfahrung zeigt, dass eine Be-
wertung unter dem unmittelbaren Eindruck einer solchen Situation schwierig 
ist. Die Entwicklung von Szenarien und eine Einschätzung über mögliche Ge-
fahren sind oftmals durch maximale Befürchtungen beeinflusst. Ein faktenba-
sierter Blick ist allein kaum mehr möglich. Es gilt daher, sich mit solchen Fra-
gen nicht zu lange alleine zu beschäftigen. Der Miteinbezug von Drittpersonen 
kann vielleicht etwas beruhigen, doch mit dem Gedanken, dass der Schutz be-
troffener Personen an oberster Stelle steht, sollte man sich zeitnah an die Po-
lizei wenden. 

Im Kanton Zürich stehen in der übergeordneten Organisation des Kantonalen 
Bedrohungsmanagements (KBM) drei spezialisierte polizeiliche Fachstellen 
zur Verfügung. Neben der Kantonspolizei Zürich, verfügen auch die Stadtpoli-
zeien Zürich und Winterthur über Bedrohungsmanagement-Strukturen, wel-
che Betroffenen, Firmen, Behörden und Institutionen zur Verfügung stehen. 
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Im nachfolgenden Bericht gebe ich einen praxisbezogenen Einblick in die 
Handlungsweisen, die Überlegungen und die Instrumente der präventiven Ge-
fahrenabwehr der Kantonspolizei Zürich. 

II. Fallmeldung / Grundsätzliche Überlegungen 

Um im weiteren Verlauf anhand von Szenarien praxisbezogene Erläuterungen 
machen zu können, nehme ich Bezug auf die folgenden zwei Fallbeispiele. 

1. Fallbeispiel I (fiktiv) 

Der 30-jährige AB lebt getrennt von seiner Ehefrau und den zwei Kindern. Das 
Besuchsrecht wurde von der KESB aufgrund bedrohlichen und psychisch auf-
fälligen Verhaltens ausgesetzt. Der Mann meldet sich telefonisch bei der fall-
führenden Mitarbeitenden der KESB und beklagt sich darüber, seine Kinder 
nicht mehr sehen zu können. Gleichzeitig erwähnt er, bemerkt zu haben, dass 
er durch die KESB ständig an seinem Wohnort überwacht werde. Im weiteren 
Verlauf des Gesprächs droht er damit, der Mitarbeiterin mit einer Waffe ei-
nen Besuch abzustatten, sollte die Überwachung nicht sofort aufhören. Weiter 
fordert er, sein Besuchsrecht wieder ausüben zu können. 

Die KESB meldet sich telefonisch beim Gewaltschutz der Kantonspolizei Zü-
rich. Die Fallschilderung enthält auch den Namen des Klienten. 

2. Fallbeispiel II (fiktiv) 

XY ist ein 50-jähriger Mann, welcher bereits wiederholt in seiner Wohnge-
meinde durch sein psychisch auffälliges Verhalten aufgefallen ist. Insbeson-
dere indem er an seinem Haus vorbei gehende Passanten beschimpft, an-
schreit und dadurch einschüchtert. Die Anwohner beklagen sich und sehen 
sich veranlasst, den besagten Weg zu meiden. XY soll gem. unbestätigter An-
gaben an einer psychischen Erkrankung (Schizophrenie) leiden. In der Ge-
samtschau ergeben sich bislang keinerlei Hinweise auf eine Gewaltvorbelas-
tung bzw. auf eine allgemeine oder zielgerichtete Gewaltbereitschaft. 
Dennoch ist sein einschüchterndes Verhalten für das Umfeld bzw. für Passan-
ten sehr belastend. 

Der Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich wurde durch die Regionalpolizei 
auf XY aufmerksam gemacht. 
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3. Fallmeldung / Überlegungen 

Vor und nach einer Fallmeldung an unseren Dienst sind verschiedene Überle-
gungen anzustellen: 

a) Polizei 

aa) Opferschutz 

Was kann ich tun, um eine Person von einer Gewalttat abzubringen bzw. eine 
Gewalttat zu verhindern? Auf den ersten Blick könnte man davon ausgehen, 
dass diese Frage im Zentrum unseres Handelns steht. Ich mache dabei je-
doch beliebt, die Frage anders zu formulieren. Nämlich: Wie kann ich poten-
zielle Opfer bestmöglich schützen? Diese Frage soll einerseits dahingehend 
sensibilisieren, in unserem Handeln den Blick auf gefährdete Personen nicht 
zu verlieren, andererseits aber auch, den Blick auf ein gesamtheitliches Be-
drohungsmanagement sicher zu stellen. Gefährdende und Gefährdete müssen 
gleichermassen im Fokus unserer Bemühungen stehen. 

bb) Wirkung polizeipräventiver Arbeit 

Eine weitere Überlegung muss sein, inwiefern wir als polizeiliches Bedro-
hungsmanagement mit unserer Arbeit tatsächlich einen Mehrwert erzielen 
können. Möglicherweise sind mildere Mittel nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit eher angezeigt als polizeiliches Einschreiten. Z.B., wenn der 
Verfasser eines Schreibens niederschwellig bedrohliche Formulierungen ver-
wendet, jedoch noch keine Hinweise auf eine Gewaltbereitschaft ausgemacht 
werden können. Hier kann die Rückfrage durch die Empfängerin allenfalls Klä-
rung bringen. „Wie haben sie das gemeint? Die Textpassage ist für uns beun-
ruhigend. Haben wir etwas zu befürchten?“ Kann der Verfasser von proble-
matischen Formulierungen diese plausibel entkräften und von Gewalt Abstand 
nehmen, kann zusammen mit der fallmeldenden Person die Situation erneut 
eingeschätzt und vorerst von weiteren Massnahmen abgesehen werden. Ver-
hält sich eine Person weiterhin niederschwellig bedrohlich und beleidigend, 
kann durch die betroffene Behörde oder Institution ein sog. Grenzziehungs-
schreiben versendet werden. Zeigt dieses Wirkung, ist ein polizeiliches Ein-
schreiten u.U. ebenfalls vorerst nicht nötig. 

Gerade in diffusen Gefährdungslagen ist eine umfassende Informationsbe-
schaffung wichtig. Auf deren Grundlage und mit einer differenzierten Erstbe-
urteilung können im direkten Austausch mit den Ansprechpersonen die wei-
teren Schritte festgelegt werden. 
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cc) Strafrechtlich relevantes Verhalten – Anzeigeerstattung? 

Eine Erstbeurteilung erfordert in jedem Fall die Feststellung, ob strafrechtlich 
relevantes Verhalten im Raum steht. Wollen wir potenzielle Opfer bestmöglich 
schützen, müssen wir sicherstellen, dass wir auf die jeweils stärksten Mittel 
zurückgreifen können. Je höher das zu schützende Rechtsgut zu werten ist, 
desto stärker und nachhaltiger sollten die Massnahmen sein. Werfen wir einen 
Blick auf mögliche Interventionsvarianten zur Verhinderung von Gewalt, stel-
len wir fest, dass wir aus polizeilicher Sicht starke Mittel aus der Strafprozess-
ordnung (StPO) erhalten. Ich möchte diesen Aspekt unter dem Titel „Erwar-
tungen an die Polizei“ noch weiter ausführen. 

b) Fallmeldende 

Selbstverständlich soll vor einer Meldung an die Polizei immer eine Interes-
sens- und Güterabwägung vorgenommen werden. Höchste Priorität sollten 
bei diesen Überlegungen auf jeden Fall der Schutz der betroffenen Personen 
und die Verhinderung von Gewalt haben. Vorgesetzte müssen sich auch ihrer 
Fürsorgepflichten bewusst sein. Aus der Praxis wissen wir, dass mitunter Be-
denken zum Fortgang des Klienten-Verhältnisses und/oder die Befürchtung, 
die Situation könnte eskalieren sowie Angst vor Vergeltung dazu führen, dass 
möglicherweise eine Fallmeldung an die Polizei erfolgt, jedoch keine Anzeige 
erstattet wird. Zur Diskussion gebe ich, dass die Anzeigeerstattung bei Über-
schreitung gewisser roter Linien als Nulltoleranz-Thema innerhalb der Orga-
nisationseinheiten bereits festgeschrieben werden könnte. Einem Klienten mit 
problematischem Verhalten könnte dies einerseits bereits frühzeitig kommu-
niziert werden und andererseits würden sich Mitarbeitende von der vorge-
setzten Stelle noch besser vertreten fühlen. Selbstverständlich soll der Ent-
scheid, ob letztlich eine Anzeige erstattet werden soll, immer noch im 
Einzelfall beurteilt werden. 

4. Erwartungen an die Polizei 

Zum Praxisbeispiel I – Handlungsvariante: Die KESB-Leitung teilt bei der Fall-
meldung mit, dass man nach eingehender interner Absprache von einer Anzei-
geerstattung absehe. Eine Aussageermächtigung für die betroffene Mitarbeiterin 
werde nicht erteilt. Es erfolge lediglich eine Fallmeldung an den Gewaltschutz 
der Kantonspolizei Zürich, mit der Aufforderung, eine Gefährderansprache 
durchzuführen. 
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Die Erwartungen an die Polizei sind hoch. Sie muss in einer solchen Ausgangs-
lage dafür sorgen, dass keine der beteiligten Personen zu Schaden kommt 
und dazu potenzielle Gefahren abwehren. Zudem soll die gefährdende Person 
keine drohenden Schreiben mehr verfassen und es muss grundsätzlich be-
urteilt werden, inwiefern von einer Gewaltbereitschaft ausgegangen werden 
muss. 

Aus verschiedenen Gründen raten wir in einem solchen Fall, Anzeige zu erstat-
ten. Es darf davon ausgegangen werden, dass eine Mitarbeitende der KESB, 
u.U. auch weitere Personen, an Leib und Leben bedroht sein könnten. Es ist 
wichtig, diese Personen bestmöglich zu schützen. Dafür sind starke Mittel er-
forderlich, welche geeignet sind, eine unmittelbare Gefahr abzuwenden. Kon-
kret würde dies bedeuten, dass die betroffene Mitarbeiterin zur Aussage er-
mächtigt und von der Regionalpolizei schriftlich zur Sache befragt wird. Mit 
einer Anzeigeerstattung zuhanden der zuständigen Staatsanwaltschaft könnte 
allenfalls ein Vorführungs- und Hausdurchsuchungsbefehl erwirkt werden. 
Mit der Verhaftung und Zuführung des Gefährders an die Staatsanwaltschaft 
wäre sichergestellt, dass keine unkontrollierten Handlungen mehr möglich 
sind. Mit den Hinweisen auf eine mögliche psychische Erkrankung würde zu-
gleich die Prüfung einer fürsorgerischen Unterbringung i.S.v. Art. 426 ZGB er-
folgen. Sollte diese erforderlich sein, würde der Gefährder nach Abschluss der 
Behandlung wieder verhaftet und in eine Gefängniseinrichtung überführt. Die 
Staatsanwaltschaft würde die Strafuntersuchung führen und allenfalls prüfen, 
ob die gefährdende Person noch begutachtet werden oder zumindest eine fo-
rensische-psychologische Risikobeurteilung durch die FFA (Forensic Assess-
ment & Risk Management der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich) er-
stellt werden muss. Mit der Hausdurchsuchung könnte zudem sichergestellt 
werden, dass allenfalls vorhandene Waffen sichergestellt werden. Wir verfol-
gen auch den Ansatz der Nachhaltigkeit. 

Gerne skizziere ich nun die Handlungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund, 
dass keine Anzeige erstattet wird: 

So kann zunächst geprüft werden, ob die Voraussetzungen für die Verhaftung 
des Gefährders unter dem Haftgrund der Ausführungsgefahr i.S.v. Art. 221 
Abs. 2 StPO erfüllt sind. Die Anordnung von Haft ist bei Ausführungsgefahr 
zulässig. Von Ausführungsgefahr spricht man, wenn ernsthaft zu befürchten 
ist, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, 
umsetzen. Im Gegensatz zu den Haftgründen der Flucht‑, Kollusions- und 
Wiederholungsgefahr verlangt der Haftgrund der Ausführungsgefahr keinen 
dringenden Tatverdacht. Es reicht, dass jemand mit einem schweren Verbre-

110



chen droht und damit gerechnet werden muss, dass dieses umgesetzt werden 
könnte. So oder so währen auch in diesem Fall die Aussagen von Betroffenen 
zur Prüfung des Haftgrundes der Ausführungsgefahr notwendig. 

Wird die Anzeige nicht erstattet, müsste unter polizeirechtlichen Aspekten an 
den Wohnort des Gefährders ausgerückt werden, um mit diesem in Kontakt 
zu treten. In der Folge würde festgestellt werden, ob die Prüfung einer für-
sorgerischen Unterbringung durch einen Arzt erfolgen soll. Sollte dies bejaht 
werden, muss den beteiligten Personen bewusst sein, dass diese nicht in einer 
geschlossenen Einrichtung erfolgt. Zudem kann eine fürsorgerische Unter-
bringung jederzeit von der Einrichtung aufgehoben werden, sobald die Vor-
aussetzungen dafür nicht mehr gegeben sind. Es muss deshalb damit gerech-
net werden, dass die eingewiesene Person die Einrichtung nach kurzer Zeit 
wieder verlässt. Durch den Gewaltschutz wird in einem solchen Szenario eine 
Gefährderansprache durchgeführt, welche u.a. auf Freiwilligkeit basiert. Ist 
der Gefährder nicht erreichbar bzw. nicht zu einem Gespräch bereit, könnte 
die gewünschte appellative Botschaft nicht übermittelt werden. Mit einiger 
zeitlicher Verzögerung könnte der Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich 
die Fachstelle Forensic Assessment & Risk Management (FFA) mit der Erstel-
lung eines forensischen Befundberichtes beauftragen, welches Aussagen über 
eine Gewaltbereitschaft zulassen und Handlungsempfehlungen aufzeigen. 

Stellen wir nun dieses Vorgehen den Erwartungen, welche an die Polizei in 
einer solchen Ausgangslage gestellt werden, gegenüber. Wir stellen fest, dass 
wir den hohen Anforderungen an die Gefahrenabwehr nur ungenügend ge-
recht werden. Es bleibt der Freiwilligkeit des Gefährders überlassen, mit der 
Polizei zu kooperieren. Eine allenfalls verfügte fürsorgerische Unterbringung 
ist ebenfalls nicht geeignet, eine möglicherweise noch im Raum stehende Ge-
fahr abzuwenden. Die Beurteilung einer fürsorgerischen Unterbringung er-
folgt nach anderen Gesichtspunkten und kann möglicherweise bereits kurze 
Zeit später wieder aufgehoben werden. 

Es geht nicht in erster Linie darum, den Täter zu bestrafen. Letztlich wollen 
wir uns mit der Klärung einer möglichen Gewaltbereitschaft auseinanderset-
zen und sicherstellen, dass keine Personen zu Schaden kommen. Je besser 
die Informationslage ist, desto besser können wir den eigentlichen Ursachen 
für eine Gewaltbereitschaft auf den Grund gehen. Dafür brauchen wir Zeit 
und die geeigneten (Zwangs‑)Massnahmen, welche es uns erlauben, die not-
wenigen Informationen zu beschaffen und beispielsweise forensische-psycho-
logische Befundberichte in Auftrag zu geben oder gar Gutachten erstellen zu 
lassen. Eine gründliche Risikobeurteilung und die daraus erarbeiteten Hand-
lungs- und Interventionsempfehlungen sollen nachhaltig sein und nicht nur 
der unmittelbaren Gefahrenabwehr dienen. 
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Grundsätzlich sehen wir nicht erstattete Anzeigen als verpasste Chancen in 
der präventiven Gefahrenabwehr. Es gilt zudem zu bedenken, dass Gefähr-
deransprachen unter polizeirechtlichen Voraussetzungen verfahrensrechtli-
che Problemstellungen verursachen können, sollte strafrechtlich relevantes 
Verhalten noch im Raum stehen. 

III. Fallbearbeitung 

1. Erkennen 

Wir sind beim Erkennen von Warnsignalen darauf angewiesen, dass Personen 
ihre Beobachtungen und Feststellungen an die Polizei weitergeben. Wie be-
reits erwähnt, stehen im Kanton Zürich bei den Korps der Kantonspolizei Zü-
rich und den Stadtpolizeien Zürich und Winterthur drei polizeiliche Fachstel-
len zur Verfügung, welche solche Hinweise entgegennehmen und nach ihren 
jeweiligen Prozessen bearbeiten. Gerade im Umgang mit psychisch auffälli-
gen Personen, welche bedrohlich in Erscheinung treten, ist eine erhöhte Auf-
merksamkeit angezeigt. (Tat‑)Handlungen durch Personen mit bspw. offen-
sichtlichen psychischen Erkrankungen dürfen nicht einfach mit dem Hinweis 
auf deren psychische Erkrankung erklärt werden. Im Umgang mit solchen 
Personen läuft man Gefahr „abzustumpfen“. Es ist mühsam, die Meldungen 
häufen sich und man vergisst im Laufe der Zeit, genauer hinzuschauen. Oft-
mals können sich eine Situation und der Krankheitsverlauf schleichend ver-
schlechtern. Immer wieder wechselnde Betreuungspersonen verfügen u.U. 
nicht über einen Gesamtüberblick einer länger dauernden Entwicklung. Plötz-
lich begeht eine psychisch kranke Person ein Gewaltdelikt, obschon entspre-
chende Warnsignale u.U. erkennbar gewesen wären. Wir können Warnsignale 
nur wirkungsvoll erkennen, wenn bei allen Beteiligten ein Verantwortungs-
bewusstsein vorhanden ist, kritische Handlungsweisen zu melden und über 
den eigenen Tellerrand hinaus zu handeln. Es muss sichergestellt werden, dass 
diejenigen, welche sich im weiteren Verlauf mit einer Person befassen, über 
alle relevanten Informationen und somit über ein vollständiges Fallverständnis 
verfügen. 

2. Einschätzen 

Haben wir Kenntnis von einer Risikoentwicklungen hinsichtlich einer Gewalt-
bereitschaft ist es erforderlich, dass wir uns faktenbasiert mit einem Kon-
text auseinandersetzen. Gibt man einer emotionalen Bewertung zu viel Raum, 
besteht die Gefahr, dass man zunächst von Maximalbefürchtungen ausgeht 
(z.B. Tötung mit anschliessendem Suizid, Amoklauf etc.). Das kann ein ver-
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zerrtes Bild zeichnen, zu überzogenem bzw. nicht verhältnismässigem Vor-
gehen führen und zusätzlich unnötig Ängste schüren. Es müssen Informa-
tionslücken geschlossen und Rechtsgrundlagen zum Informationsaustausch 
ausgeschöpft werden. Es empfiehlt sich, nach einer umfassenden Informati-
onsbeschaffung zunächst eine Erstbeurteilung vorzunehmen. Dies gelingt am 
besten mit einem strukturierten Vorgehen, bei welchem insbesondere die fol-
genden Punkte von Wichtigkeit sind. 

a) Risiko- und Schutzfaktoren 

Das Wissen über Risiko- und Schutzfaktoren ist für die Beurteilung des Es-
kalationspotenzials in Gefährdungssituationen von zentraler Bedeutung. An-
hand eines Fall-Screenings suchen wir in der Persönlichkeit und dem Verhal-
ten der gefährdenden Person sowie im aktuellen Kontext sowohl nach Risiko- 
aber auch nach Schutzfaktoren. 

Eine Risikobeurteilung erfolgt stets im Mehr-Augen-Prinzip und soll grund-
sätzlich auf gesicherten Fakten basieren. Vermutungen und/oder Hypothesen 
müssen als solche bezeichnet und bewertet werden. Weiter muss die Rechts-
lage rasch geklärt werden (Weichenstellung für Massnahmen; Polizei‑, Zivil‑, 
Strafrecht; siehe meine Ausführungen zu „Erwartungen an die Polizei“). 

Zu möglichen Risiko- und Schutzfaktoren (kontextunabhängig) gebe ich nach-
folgend einen Einblick in unsere Praxis (basierend auf das Risiko-Pyramiden-
modell1). 

aa) Statische Risikofaktoren 

aaa) Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen und Gewaltrisiko 

Während es möglich ist, das Verhalten einer Person zu verändern, bleiben 
Persönlichkeitsmerkmale ein Leben lang relativ stabil. Isoliert betrachtet ist 
ein einzelnes Persönlichkeitsmerkmal kein Prädiktor für Gewalt. In einer be-
stimmten Situation (aktueller Kontext) kann jedoch eine gewisse Konstellation 
von Persönlichkeitsmerkmalen der Grund für eine Gewalteskalation sein. 

Ausführungen und eingefügte Tabellen bis und mit Ziff. 2.a)cc) entstammen grösstenteils 
dem Handbuch „Bedrohungsmanagement – Pyramidenmodell“, SPI; Jaccard (2021). 

1 
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Im Gesamtkontext zu betrachtende Persönlichkeitsmerkmale: 

Extreme Eifersucht Hoher Besitzanspruch gegenüber dem Opfer (Du gehörst 
mir!); verwehrt Kontakte und Beziehungen zu anderen Men-
schen; hohe Relevanz dieses Persönlichkeitsmerkmals bei 
emotionaler Verbundenheit (z.B. Partnerschaft). 

Schwarz-Weiss-Den-
ken 

Zweigeteilte Sichtweise; wenig differenziert; Schwierigkei-
ten, sich selbst zu hinterfragen und zu akzeptieren, dass es 
mehrere Sichtweisen geben kann. 

Verfolgungswahn Die Überzeugung, verfolgt zu werden; rechtfertigt Gewalt 
als eine Form von Notwehr. 

Mangelndes Einfüh-
lungsvermögen 

Unfähigkeit, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, 
sich in dessen Lage zu versetzen. 

Impulsivität; Jähzorn Grosse Gewaltbereitschaft; wenig Einsicht bzw. Kontrolle 
über die eigene Gefühlslage und die von anderen. 

Mangelnde Normori-
entierung 

Vorstrafen; keine Reue; Schwierigkeiten mit Autorität oder 
Führung; Schwierigkeiten bzw. Weigerung, sich an die ge-
sellschaftlichen Normen anzupassen. 

… Andere, für die Situation relevante Persönlichkeitsmerkmale 
sollten Beachtung finden. 

Um Hinweise auf die Persönlichkeitsmerkmale zu erhalten, müssen mit den 
betroffenen Personen Gespräche geführt werden (siehe auch „Gefährderan-
sprache“). 

bbb) Vorgeschichte / physische Gewalttaten 

Erkenntnisse aus Studien bestätigen, dass frühere Gewalttaten durch einen/
eine Gefährder/in (Vorgeschichte) ein zuverlässiges Indiz für erneute Gewalt 
darstellt. Der/die Gefährder/in kann sich zwar weiterentwickelt haben und 
sich in einem anderen Umfeld befinden, die gewaltspezifische Vorgeschichte 
deutet jedoch darauf hin, dass er/sie fähig ist, in bestimmten Situationen Ge-
walt anzuwenden. Im Allgemeinen ist sich der/die Gefährder/in dessen auch 
bewusst. 
– Viele Personen, die einen Massenmord begangen haben (z.B. Amok), hatten 

zuvor Fähigkeit zur Gewaltausübung getestet. 
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– In der westlichen Welt hat etwa ein Drittel der gewalttätigen Extremis-
ten/-innen, die einen Terrorakt begangen haben, eine kriminelle Vorge-
schichte. 

– Fragen zu Vorgeschichten wegen schwerer physischer und auch sexueller 
Gewalt finden sich denn auch in Instrumenten zur Beurteilung des Gewal-
trisikos in Paarbeziehungen. 

ccc) Vorgeschichte / psychische Belastung 

Bei etwa der Hälfte der in der Psychiatrie stationär behandelten Patientinnen 
und Patienten werden Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Dabei treten 
Persönlichkeitsmerkmale in den Vordergrund, verfestigen sich und beeinflus-
sen das Denken und Verhalten auf eine krankhafte Weise (z. B. extreme Eifer-
sucht, Verfolgungswahn usw.). Die Erfahrung zeigt, dass viele inhaftierte Per-
sonen Persönlichkeitsstörungen aufweisen. 

Eine Person, die an Depressionen leidet, hat ein 15- bis 20-mal höheres Sui-
zidrisiko. Eine schwere Depression kann dazu führen, dass die betroffene Per-
son glaubt, sie habe nichts mehr zu verlieren. Dies kann die Hemmschwelle für 
Gewalt herabsetzen und asoziales Verhalten hervorrufen. Es besteht ein wis-
senschaftlich bestätigter Zusammenhang zwischen sogenannter Eigen- und 
Fremdgefährdung. 

Bestimmte psychische Störungen, Verletzungsfolgen oder Krankheiten wie 
bspw. Hirnschäden, Demenz oder Drogenabhängigkeit können die Impuls-
kontrolle beeinträchtigen und dadurch die Gewaltbereitschaft erhöhen. Zu-
sätzlich wirken sich bestimmte psychische Erkrankungen oder auch Rausch-
zustände auf die Wahrnehmung und das Denkvermögen aus, indem sie die 
Realität verzerren (Psychosen). Bei einem psychischen Zusammenbruch kön-
nen vor allem Menschen mit Schizophrenie Wahnvorstellungen erleben, die 
schwere Gewalt zur Folge haben (z. B. das Wahrnehmen einer Stimme, die be-
fiehlt, die Ehefrau zu töten). 

Die grosse Mehrheit der Menschen mit psychischen Erkrankungen ist NICHT 
gewalttätig. 
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Faktoren bezüglich der Lebensgeschichte des/der Gefährders/in 

Psychatrieaufenthalt Stationäre/ambulante Behandlungen; Gründe für die Be-
handlung. 

Suizidalität Suizidäusserungen stehen im Raum; Suizidversuche wurden 
bereits unternommen. 

Paranoide Episoden Zeitabschnitte von Verfolgungswahn; Angst, Schaden zu er-
leiden. 

Alkohol-/Drogenab-
hängigkeit 

Informationen zu übermässigem Alkohol- und/oder Betäu-
bungsmittelkonsum in der Vergangenheit; Entziehungsku-
ren. 

… Andere Störungen, welche Gewaltbereitschaft erhöhen kön-
nen. 

bb) Dynamische Risikofaktoren 

aaa) Aktueller Kontext 

Beim Versuch, das Verhalten einer Person zu erklären, wird die Bedeutung von 
persönlichen Faktoren (z. B. Persönlichkeitsmerkmalen) meist über- und die 
von situativen Faktoren unterschätzt. 

Für eine erste Risikobeurteilung müssen möglichst viele Informationen über 
den aktuellen Kontext, in dem sich der/die Gefährder/in und das (potenzielle) 
Opfer befinden, zusammengetragen werden. In diese Beurteilung müssen 
auch positive Aspekte als Schutzfaktoren einbezogen werden. 

Oft beruht die Absicht zu Gewalt auf einem Gefühl von Ungerechtigkeit, De-
mütigung oder persönlichem Groll. Dies gilt es zu identifizieren. Indem der/
die Gefährder/in zur Gewalttat schreitet, soll das unerträgliche Gefühl von 
Scham oder Demütigung dem Gefühl von Macht Platz verleihen. 

Durch Unvoreingenommenheit und aktives Zuhören (offene Fragen, Paraphra-
sieren usw.) wird dem/der Gefährder/in ermöglicht, sich bspw. zur gefühlten 
Ungerechtigkeit zu äussern. 

Die emotionalen und mentalen Prozesse, die zur bewussten oder unbewussten 
Entscheidung für eine Gewaltanwendung führen, lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: 
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Rechtfertigung 

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“, „Was er/sie mir angetan hat, ist ungerecht!“, 
„Er/sie hat das mit Absicht getan!“ 

Alternativen 

„Ich stecke in der Klemme!“, „Entweder er/sie oder ich!“, „Ich habe keine an-
dere Wahl!“ 

Konsequenzen 

„Es ist besser zu sterben/im Gefängnis zu sein, als so weiterzuleben!“ 

Fähigkeit 

Eine Person mit gewalttätiger Vorgeschichte weiss, dass sie dazu fähig ist, Ge-
walt auszuüben. Eine Person, die Waffen besitzt und die Handhabung trainiert, 
weiss, dass sie gut schiessen kann. 

Faktoren bezüglich des aktuellen Kontexts des/der Gefährders/Gefährderin 

Wichtiger Verlust 
(Beziehung, Arbeit 
etc.) 

Bevorstehende Trennung; Kündigung; Zwangsräumung der 
Wohnung; Verlust von Status, Ruf etc. 

Kränkung, Demüti-
gung 

„Wie kann er/sie mir das antun, nach allem, was ich für ihn/
sie/die Firma getan/geopfert habe?“; gestörtes Selbstwertge-
fühl; Diskriminierung; Wunsch nach Vergeltung 

Hat nichts zu ver-
lieren 

Das Gefühl, bereits alles verloren zu haben, was von Bedeu-
tung ist; ein Verlust kann anderes nach sich ziehen (z.B. über-
mässiger Alkohol-/Betäubungsmittelkonsum, Verlust des Ar-
beitsplatzes, der Wohnung, der Partnerschaft usw.) 

Gewaltanwendung 
als einzige Alterna-
tive 

Das Gefühl der Ausweglosigkeit manifestiert sich; Gewalt 
scheint als einzige Möglichkeit zur Problemlösung 

Intime (Ex‑)Bezie-
hung 

Je intimer die Beziehung in einer Partnerschaft ist/war, desto 
ernsthafter ist eine Drohung einzustufen 

Psychisch instabil Medikamente (Neuroleptika, Antidepressiva usw.) werden ab-
gesetzt; Termine beim Arzt oder Therapeuten werden nicht 
mehr wahrgenommen; Anzeichen (Symptome) eines Zusam-
menbruchs häufen sich 

Alkohol-/Drogen-
konsum 

Übermässiger Alkohol- und/oder Drogenkonsum; Steigerung 
von aggressivem Verhalten 
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Inkaufnahme von 
Konsequenzen 
nach Gewaltan-
wendung (Tod, Ge-
fängnis usw.) 

Gewalt wird trotz Konsequenzen legitimiert, wenn die Folgen 
als vorteilhaft erscheinen (z.B. Aufmerksamkeit, Problemlö-
sung, wahren des Selbstbildes, kein Gesichtsverlust „Ich habe 
mir das nicht gefallen lassen!“) 

Interventionen/
Sanktionen erfolg-
los 

Interventionen (psychiatrisch/psychologische Betreuung, po-
lizeipräventive Massnahmen, Strafverfolgung usw.) zeigen 
keine Wirkung; besorgniserregende Verhaltensweisen dauern 
weiter an 

… Andere situative Faktoren als möglicher Auslöser für eine Ge-
walteskalation 

bbb) Alarmierendes Verhalten 

Wiederkehrend alarmierendes Verhalten – sogenannte Warnsignale – deuten 
auf eine Steigerung des Risikos für eine Gewalteskalation hin. Sie sind genau 
zu dokumentieren (Sieben „W-Fragen“: Wer? Was? Wem? Wo? Wie? Womit? 
Warum?), um für die Beurteilung des Risikos greifbar zu machen. 

Insbesondere bei andauernden Situationen (z. B. querulatorisches Verhalten 
durch Versand von beunruhigenden Nachrichten an verschiedene Stellen) ist 
die Dokumentation über die Entwicklung des unangemessenen Verhaltens für 
die Risikobeurteilung von zentraler Bedeutung. 

Beispiele von besonders besorgniserregendem Verhalten 

Klare und konkrete Dro-
hungen 

Je klarer, plausibler und detaillierter eine Drohung, 
desto höher das Risiko einer Ausführung; unspezifische 
Drohungen durch Nachfragen präzisieren. 

Äusserung der Absicht ei-
ner Gewaltanwendung 
gegenüber Dritten (oder 
den Medien) 

Absichtsäusserungen deuten auf eine bevorstehende 
Tatausführung hin (Studien zeigen; Mehr als 80% der 
Täter von Anschlägen äusserten ihre Absicht gegenüber 
Dritten und/oder Medien. 

Waffenerwerb – Schiess-
training 

Waffenbesitz (Schuss-/Stich- und Hiebwaffen) ist 
grundsätzlich als Risikofaktor zu werten; Waffenerwerb 
im Verlauf einer persönlichen Krise sowie das Training 
im Umgang mit Waffen sind besonders alarmierende In-
dikatoren. 
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Vorbereitungshandlungen 
für die Gewaltanwendung 

Interesse, Faszination, Recherchen etc. über Gewalter-
eignisse (z.B. Femizide als Folge häuslicher Gewalt, 
Amokläufe, Terroranschläge); Planung/Probehandlun-
gen sind deutliche Warnsignale für eine bevorstehende 
Tatausführung (siehe Stalking). 

Stalking Obsessive Belästigung (nachstellen, auflauern, belästi-
gen); krankhafte Fixierung auf eine Person; vielfach ein-
hergehende Verschlechterung auf sozialer Ebene (Bezie-
hungen, Arbeit); physische Annäherung kann Wunsch 
nach Nähe und Kontrolle widerspiegeln; Auskundschaf-
ten für Tatausführung. 

… Alarmierendes Verhalten (Warnsignale) immer beachten 
und dokumentieren (z.B. Besuch extremistischer Web-
sites, Befürwortung gewaltverherrlichender Ideologien, 
Auseinandersetzung mit Amok-Ereignissen, Tierquäle-
rei). 

ccc) Gewalteskalation auslösende Ereignisse 

Im Rahmen der präventiven Gefahrenabwehr sollte sich das Augenmerk immer 
auf die Aspekte richten, welche gemäss vorliegender Informationen das „Pul-
verfass zum Explodieren“ bringen könnten. Aus taktischen Gründen ist die 
Frage nach dem mutmasslichen „Auslöser“ erst dann zu stellen, wenn der/die 
Gefährder/in die Möglichkeit hatte, sich zu seinen/ihren Sorgen frei zu äus-
sern. 

Die Dokumentation der Angaben über „Auslöser“ und allfällige Zusatzinforma-
tion (z.B. Zeitangaben) sind für die weitere Fallbearbeitung von zentraler Be-
deutung. 

Beispiele für Ereignisse, die Auslöser für Gewalt sein können 

Beziehungsende Hohes Risiko in der Trennungsphase.2 

Kündigung Identifikationsverlust durch Wegfall der beruflichen Tätig-
keit (Funktion/Stellung); Gefühl der Demütigung und unge-
rechten Behandlung; möglicher Verlust von Selbstachtung, 
Zugehörigkeitsgefühl und Sicherheit. 

Drei Viertel der Gewalthandlungen gegen Frauen sind auf eine Trennung zurückzuführen: 
Campeau/Pépin-Gagné/Pigatti Boamorte. Ein Viertel der Femizide in der Schweiz fand 
während der Trennungsphase statt (2000–2004, polizeiliche Statistiken). 

2 
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Gerichtsurteil Gefühl von Falschbehandlung und Ungerechtigkeit; Rechts-
system wird in Frage gestellt; gewaltfreie Alternative zur 
Wiedergutmachung entfällt. 

Ablauf des Ultima-
tums 

Tatausführung ist mit einer terminierten Bedingung ver-
knüpft (z.B. „Wenn meine Forderung bis Ende Monat nicht 
erfüllt wird, dann komme ich mit meiner Waffe zurück und 
knalle sie ab.“). 

Zwangsräumung/
Zwangsversteigerung 

Verlust der Wohnung oder anderen materiellen Gütern löst 
Unsicherheit und Bedrängnis aus; Gewalt als „legitimer Ge-
genangriff“ kann eine Reaktion sein. 

… Alle weiteren Ereignisse als potenzielle  Auslöser für Gewalt 
beachten und dokumentieren. 

cc) Schutzfaktoren 

Jede Intervention ist auf deren Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Ist die 
Form der angedachten Intervention geeignet? Ist sie erforderlich? Ist sie an-
gemessen? Es gilt in jedem Einzelfall nicht alleinig das Vorhandensein von Ri-
siko‑, sondern gleichermassen auch von Schutzfaktoren zu hinterfragen. 

Damit ein Schutzfaktor als relevant eingestuft werden kann, muss er in der Si-
tuation auch tatsächlich eine Schutzfunktion erfüllen. Mögliche Schutzfakto-
ren sind somit immer individuell in jeweiligen Fallkonstellationen zu prüfen. Es 
existieren keine Listen über universell geltende Schutzfaktoren. 

Die meisten Schutzfaktoren sind dynamisch. Ihre Wirksamkeit ist von der ak-
tuellen Situation abhängig. 
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Unmittelbar relevante Schutzfaktoren Mittelbar relevante Schutzfaktoren 

Die Person 
– ist inhaftiert bzw. intramural gesi-

chert 
– ist frustrationstolerant 
– ist substanzabstinent (bei vorherigem 

Konsum) 
– ist ruhig, besonnen 
– hat eine gewaltfreie Zukunftsper-

spektive 
– hat ein familiäres Umfeld, das deeska-

lierend wirkt 
– hat ein familiäres Umfeld, das Thera-

pie unterstützt 
– ist in psychotherapeutischer Behand-

lung und die Therapie wirkt 
– hat die Handlungsschwelle für Gewalt 

noch nie überschritten 
– etc. 

Die Person 
– zeigt keine Anzeichen einer psychi-

schen Störung 
– befindet sich in einer finanziell stabilen 

Situation 
– ist kooperativ 
– ist bemüht, sich zu verändern 
– ist an Deeskalation interessiert 
– ist sozial adäquat integriert 
– ist therapie-compliant 
– ist psychisch krank, die Ausprägung der 

Störung wurde vermindert 
– hat gesellschaftliche Wert und Normen 

verankert 
– etc. 

Tabelle aus dem OCTAGON3 

b) Beurteilung der Handlungsnotwendigkeit / Interventionsdringlichkeit 

Nachdem wir die Situation nach der beschriebenen Struktur im Rahmen eines 
Screenings auf Risiko- und Schutzfaktoren untersucht haben, klären wir im 
Mehraugenprinzip, ob überhaupt eine Handlungsnotwendigkeit vorliegt. Ha-
ben wir in der Gesamtschau Hinweise auf eine mögliche Gewaltbereitschaft 
gefunden, muss weiter geprüft werden, inwiefern wir als polizeiliche Gewalt-
schutzstelle in der aktuellen Situation überhaupt eine Wirkung erzielen kön-
nen. Nachdem diese Faktoren geklärt sind, muss beurteilt werden, inwiefern 
eine Handlungsnotwendigkeit bzw. eine Interventionsdringlichkeit besteht. 
Dazu muss der Fall einem eigentlichen Risk-Assessment unterzogen werden. 
Hierzu nachfolgend ein Überblick über die diesbezügliche Praxis bei der Kan-
tonspolizei Zürich. 

Endrass/Rossegger. 3 
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aa) OCTAGON 

Das Instrument OCTAGON4 ist ein Hilfsmittel für die Beurteilung der Gewalt-
bereitschaft einer Person. Es basiert auf acht Dimensionen und orientiert sich 
am Prinzip der strukturierten professionellen Risikobeurteilung (SPJ). Das In-
strument ist ausgerichtet an einer regelgeleiteten Datenerfassung und semi-
strukturierten Gesamtbeurteilung. OCTAGON bildet den Handlungsbedarf ab 
und ist unter Berücksichtigung der typologischen Zuordnung des Gefährders 
auf das Fallmanagement ausgerichtet. Das Instrument ist in verschiedenen 
Fallkonstellationen anwendbar und zeigt die Interventionsdringlichkeit auf. 
Die Beurteilung basiert nicht auf starren algorithmischen Berechnungen und 
die Ergebnisse beruhen ausschliesslich auf der Expertise der Anwenderin oder 
des Anwenders.5 

Anwendung findet OCTAON in denjenigen Gewaltschutzfällen, in welchen wir 
nicht in erster Linie von einer psychischen Erkrankung oder Persönlichkeits-
störung als Auslöser für die Gewaltbereitschaft ausgehen. Haben wir Anhalts-
punkte dafür, ziehen wir die Fachstelle Forensic Assessment & Risk Manage-
ment (FFA) der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) hinzu. Die 
Beurteilung, ob ein Risk-Assessment mithilfe von OCTAGON durchgeführt 
werden soll, kann ich sich im Fallverlauf auch jederzeit ändern. 

OCTAGON-Auswertungen finden Eingang in die jeweiligen Gewaltschutzbe-
richte. Sie können im Rahmen von jeweiligen Akteneinsichtsgesuchen von 
als Gefährder eingestuften Personen eingesehen werden. Wir schaffen damit 
nicht nur Transparenz, sondern machen die jeweiligen Überlegungen auch 
nachvollziehbar. Zudem gewährleisten wir ein einheitliches Vorgehen. 

bb) Miteinbezug der Forensik (FFA) 

Ohne vertieft auf den gesamten Dienstleistungskatalog der Fachstelle Forensic 
Assessment & Risk Management (FFA)6 einzugehen, darf ich die über viele 
Jahre gewachsene und überaus wertvolle Zusammenarbeit herausheben. Die 
Fachstelle steht uns nicht nur für aufwändige Risk-Assessments zur Verfü-
gung, sondern kann von uns auch bei niederschwelligen forensisch-psycho-
logischen Fragestellungen jederzeit angefragt werden. Die unmittelbare Nähe 
durch einen Arbeitsplatz bei den polizeilichen Fachstellen der Kantonspolizei 
Zürich sowie den Stadtpolizeien Zürich und Winterthur gewährleistet einen 
engen, für beide Seiten gewinnbringenden fachlichen Austausch. So sind wir 

<http://octagon-intervention.ch/>. 
Einleitung aus Applikation OCTAGON: Endrass/Rossegger. 
Beschluss des Regierungsrates des Kanton Zürich Nr. 328/2021 vom 8. April 2021. 

4 

5 

6 
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in der Lage, unser Handeln auf komplexe Fragestellungen – wo nötig – kurz-
fristig und fundiert anzupassen. Die FFA dient nicht nur der Polizei, sondern 
auch den Staatsanwaltschaften sowie den allgemeinpsychatrischen Kliniken 
des Kantons Zürich als unabhängiger Dienstleister in einem hochspezialisier-
ten Bereich. 

Die FFA-Berichte äussern sich im Rahmen des Bedrohungsmanagements vor 
allem zum kurzfristigen Risiko, wovon bei Gefährdern/innen ausgegangen 
werden kann. Sie weisen auf forensisch bedeutsame Problembereiche hin und 
enthalten Interventionsempfehlungen. Die Berichte ersetzen kein forensisch-
psychiatrisches Gutachten und können die Empfehlung beinhalten, ein sol-
ches einzuholen. Zusammengefasst handelt es sich um eine erste, praxisorien-
tierte und auf kurzfristige risikofokussierende Einschätzung aus forensischer 
Sicht.7 

cc) Beizug von Gutachten (Gerichte/STA/KESB) 

Bestehen psychiatrische Gutachten, zieht der Gewaltschutz der Kantonspo-
lizei diese im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen bei. Damit 
lässt sich eine allfällige Gefährdungssituation zeitnah und fundiert einschät-
zen. 

3. Entschärfen 

Anhand des Fallbeispiels II soll nun skizziert werden, wie solche Massnahmen 
aussehen können. 

Wie erwähnt, hat die Person die Handlungsschwelle noch nie überschritten. 
Ausser den Hinweisen auf eine psychische Erkrankung stehen keine Risiko-
merkmale im Raum, welche auf eine Gewaltbereitschaft hindeuten würden. 
Durch die verbale Belästigung (Hands-Off)8 von unbeteiligten Passanten kann 
wohl ein Gewaltbezug  hergestellt werden. Es fehlt jedoch ein begründeter An-
lass zur ernsthaften Sorge. Anhaltspunkte auf strafrechtlich relevantes Ver-
halten bestehen ebenfalls nicht. Wir halten somit fest, dass mutmasslich eine 
psychische Erkrankung für das offensichtlich schon länger andauernde Pro-
blemverhalten des Manns im Vordergrund steht. Nachdem eine Fremdgefähr-
dung zum heutigen Zeitpunkt nicht anzunehmen ist, legen wir den Fokus auf 
eine mögliche Selbstgefährdung. Eine Verhaltensveränderung dürfte mit ei-
ner Gefährderansprache eher nicht zu erwarten sein. Für eine Stabilisierung 

Habermeyer/Guldimann. 
Hands-Off: Gewalthandlung ohne Körperkontakt. 

7 
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könnte allenfalls eine psychiatrische Behandlung in Frage kommen. Gemäss 
Angaben aus dem Umfeld befindet sich der Mann jedoch nicht in Behandlung. 
Es ist daher vorstellbar, dass es durch zunehmende Chronifizierung seiner Er-
krankung bei Ausbleiben einer Behandlung zu einer Selbstgefährdung kom-
men könnte, so dass sich man sich Gedanken zu erwachsenenschutzrecht-
lichen Massnahmen machen muss. Aus diesem Grund kann die Polizei bzw. 
der Fachdienst Gewaltschutz mit der KESB in Kontakt treten, um weitere 
Handlungen abzustimmen. Zudem sollte die weitere Berichterstattung auf er-
wachsenenschutzrechtliche Massnahmen ausgerichtet werden; insbesondere 
die Dokumentation von Schwächezustand und Schutzbedürftigkeit. Auch hier 
sollte der Fokus klar auf die Nachhaltigkeit von stabilisierenden und helfen-
den Massnahmen gelegt werden. Schnelle und nicht abgestimmte Handlungen 
sind mehrheitlich ressourcenintensiv. Dabei muss man sich bewusst sein, dass 
eine psychisch auffällige Person u.U. auch noch Jahre später beschäftigen wird. 

a) Weitere polizeipräventive Massnahmen (gem. OCTAGON9) 

– Strafverfolgung, Auflagen, Weisungen 
– Einzug von Waffen 
– Kontrollierte Substanzmittelabstinenz 
– Forensische Psychiatrie 
– Beratung Angehöriger 
– Vernetzung KESB 
– Vernetzung Soziales 
– Empfehlung Konsilium (Klinik) 
– Sicherstellung psychiatrischer Behandlung 
– Sensibilisierung Umfeld (Ressourcenanlage) 
– Prüfung Ausführungsgefahr 

4. Evaluieren / Aus- und Weiterbildung 

Um ein wirkungsvolles Bedrohungsmanagement aufrechterhalten zu können, 
ist es notwendig, die stetige Ausbildung der Fachspezialistinnen und -spe-
zialisten der polizeilichen Fachstellen sowie die Ansprechpersonen des Netz-
werks zur Schaffung und Gewährleistung des gemeinsamen Verständnisses 
des Bedrohungsmanagements zu gewährleisten. Am Schweizerischen Polizei-
institut (SPI) wird für Polizistinnen und Polizisten sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte ein Kurs für Bedrohungsmanagement angeboten. Zudem 
werden „Best Practices“ kantonsübergreifend untereinander ausgetauscht 

Endrass/Rossegger. 9 
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und Synergien genutzt.10 Die Datengrundlage wird anhand der dokumentier-
ten Fallbearbeitungen laufend ausgebaut, so dass diese für spätere Evaluatio-
nen genutzt werden kann. Zu guter Letzt ist für alle, welche sich mit polizei-
lichen Bedrohungsmanagementprozessen beschäftigen, eine selbstkritische 
Analyse und Haltung zentral. Prozesse müssen laufend überdacht und geprüft 
werden. 

IV. Die Gefährderansprache 

Die Gefährderansprache wird als polizeirechtliche Intervention im Rahmen 
der präventiven Gefahrenabwehr eingesetzt. Sie dient der Risiko- und 
Schwachstellenanalyse, kann aber auch ermahnenden Charakter haben und 
wird mit dem Ziel durchgeführt, deliktverschärfende Lebenssituationen zu 
verhindern, respektive diese zu erkennen. Die rechtlichen Grundlagen für 
Gefährderansprachen im Kanton Zürich finden sich in den §§ 3,4, 23 und 
24 des Polizeigesetzes (PolG/ZH; LS 550.1). Eine Gefährderansprache wird 
grundsätzlich durch eine/n erfahrene/n Polizist/in mit gutem kriminalisti-
schem Denken, ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und hoher Belastbar-
keit durchgeführt, welche/r speziell ausgebildet und in die Thematik einge-
führt worden ist.11,12 

Im direkten Kontakt mit dem/der Gefährder/in hat die Art und Weise der Ge-
sprächsführung höchste Bedeutung. Durch aktives Zuhören soll dem/der Ge-
fährder/in die Gelegenheit gegeben werden, sich zur Situation zu äussern. Die 
Reaktion auf angesprochenes Problemverhalten (z.B. bedrohliches Auftreten; 
Stalking) und das Aufzeigen von Konsequenzen und Alternativen, liefert so-
dann wichtige Hinweise für ein stufenweises Vorgehen im Risikobeurteilungs-
prozess.13 

Wir stellen fest, dass in der Aussenwahrnehmung oftmals angenommen wird, 
die Arbeit des Gewaltschutzes bestehe im Wesentlichen aus der Durchführung 
von Gefährderansprachen. Das führt wiederum dazu, dass eine Fallmeldung 
an den Gewaltschutz bereits mit dem Hinweis verbunden wird, dass eine Ge-
fährderansprache durchzuführen ist. Obschon die Gefährderansprache „eines 

Es besteht ein regelmässiger kantonsübergreifender Erfahrungsaustausch (Erfa-Treffen), 
welcher durch Vertretungen der Kantone BE, BL, NE, SG und ZH als Kernteam organisiert 
wird. 
Dienstanweisung Gefährderansprachen, Präventionsabteilung Kapo ZH (2019). 
Greuter. 
Handbuch „Bedrohungsmanagement – Pyramidenmodell“, SPI; Jaccard (2021). 

10 

11 

12 

13 
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der wichtigsten Werkzeuge im Bedrohungsmanagement ist“14, so ist sie doch 
nur eines der Mittel bei der Verhinderung von (schwerer) Gewalt. Nur ein Zu-
sammenspiel von mehreren Massnahmen kann zu einer wirkungsvollen Ge-
waltprävention führen. Ziel des Gewaltschutzes ist es, mit jeder Person, mit 
welcher man sich im Rahmen einer Fallaufnahme beschäftigt, ein Gespräch 
(Gefährderansprache) zu führen. Dabei kann festgestellt werden, dass die Ge-
sprächsbereitschaft anhaltend hoch ist (ca. 8 von 10 Personen sind zu einem 
Gespräch bereit). 

Zurückkommend auf die Ausführungen unter dem Titel „Erwartungen an die 
Polizei“, ist eine Gefährderansprache nicht dazu geeignet, eine unmittelbare 
Gefahr abzuwehren. 

V. Fazit 

Die Fallbearbeitung im Bedrohungsmanagement ist nie ein Alleingang. Nur 
mit einer interdisziplinären Zusammenarbeit lassen sich risikorelevante Hin-
weise für schwere Gewalt erkennen und abgestimmte Massnahmen entwi-
ckeln. Sowohl negative, aber auch positive Kompetenzkonflikte können auf 
diese Weise verhindert werden. Der interdisziplinäre Austausch gewährleistet 
zudem, dass unter allen in eine Fallkonstellation involvierten Stellen ein ge-
meinsames Fallverständnis hergestellt werden kann. Die nachfolgend aufgelis-
teten Fragen können bei der Entscheidung helfen, ob ein vertiefter Austausch 
(runder Tisch) unter den involvierten Stellen angezeigt ist: 
– Wer ist im Lead? 
– Welche Stellen sind involviert? 
– Welche Aufgabe hat diese Stelle inne? 
– Ist ein gemeinsames Fallverständnis vorhanden? 
– Ist bei sich ändernden Bedingungen ein Informationsgleichstand herzustel-

len? 
– Ist die Polizei (Fachstelle Bedrohungsmanagement/Gewaltschutz) einbezo-

gen? 
– Befindet sich die psychisch auffällige Person bereits in einem Bedrohungs-

management (Polizei)? 
– Hat ein Entscheid überschneidende Konsequenzen (involvierte Stellen)? 
– Sind die rechtlichen Voraussetzungen für den Informationsaustausch er-

füllt? 

Zitat Jeff Dunn, Threat Management Unit (TMU), Los Angeles. 14 
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Im Umgang mit psychisch auffälligen Personen, von welchen eine Gefahr aus-
gehen könnte, ist es wichtig, dass sowohl der Aspekt der unmittelbaren Ge-
fahrenabwehr, aber auch nachhaltige Lösungen im Zentrum unserer Bemü-
hungen stehen. Wir müssen uns bewusst sein, dass bspw. Personen mit 
psychischen Erkrankungen auch noch Jahre später eine grosse Belastung für 
ihr Umfeld darstellen können. Daran sollten wir unser Handeln ausrichten und 
nicht der Versuchung erliegen, lediglich kurzfristige Lösungsansätze zu ver-
folgen. 
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Gefährlich, aber keine Straftat – Aufgabe der 
Strafverfolgung? 
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I. Umgang mit der Ausführungsgefahr bei den 
Staatsanwaltschaften 

1. Ein Fallbeispiel aus dem Alltag einer Staatsanwaltschaft 

Am 27. Mai 2019 kontaktierte Herr M. eine Beratungsstelle im Kanton Zürich 
und äusserte sich anlässlich des Gesprächs, dass er seine 4-jährige Tochter 
und sich selbst beinahe habe umbringen wollen. Er habe den Plan gehabt, in 
die Küche seiner Wohnung zu gehen und ein Messer zu holen. Er sei kurz da-
vor gewesen, das Messer zu nehmen. Da habe ihn aber seine Tochter umarmt 
und ihm gesagt, dass sie ihn liebe. Deshalb habe er von seinem Vorhaben der 
Tötung seiner Tochter und sich selbst abgelassen. 

Die Mitarbeiterin der Beratungsstelle, welche das Telefonat mit Herrn M. 
führte, meldete das Ereignis der KESB. Die KESB wiederum erstattete eine 
Gefährdungsmeldung bei der Fachstelle Gewaltschutz der Kantonspolizei Zü-
rich. Die Fachstelle Gewaltschutz setzte sich umgehend mit der zuständigen 
Staatsanwaltschaft in Verbindung. 

2. Ein herausforderndes Spannungsfeld 

Die Staatsanwaltschaft ist in ihrer täglichen Arbeit immer wieder mit Fällen 
wie jenen von M. konfrontiert. Es hat sich noch gar keine Straftat ereignet, 
aber es besteht berechtigte Besorgnis, dass M. in Kürze eine schwerwiegende 
Straftat begehen könnte. Die Staatsanwaltschaft ist in solchen Konstellationen 
mit der Herausforderung konfrontiert, einen adäquaten Umgang mit der Si-
tuation zu finden. 

Dabei bewegt sie sich im Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis jedes Ein-
zelnen nach staatlichem Schutz und dem damit einhergehenden Recht auf 
körperliche Unversehrtheit auf der einen Seite und dem Eingriff in die Frei-
heitsrechte einer Person, die bislang gar keine Straftat begangen hat, auf der 
anderen Seite. Diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden, stellt 
oftmals eine grosse Herausforderung dar. 
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Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass die Staatsanwaltschaften solche Ent-
scheide leichtfertig fällen würden. Eine Person zu inhaftieren, die in dringen-
dem Verdacht steht, eine schwerwiegende Straftat begangen zu haben, ist in 
der Regel mit weniger Skrupel verbunden. Aber eine Person zu inhaftieren, die 
bislang gar nichts getan hat, fällt uns nicht leicht. Die betroffene Person wird 
aus ihrem Leben herausgerissen und verliert allenfalls auch eine berufliche 
Anstellung. Die Konsequenzen für eine betroffene Person können gravierend 
sein. Deshalb ist von den Staatsanwaltschaften ein besonderes Augenmass ge-
fordert. Genauso gilt es aber auch zu berücksichtigen, dass ein zu wenig kon-
sequentes Handeln Menschenleben kosten kann. 

3. Handlungsspielraum von Polizei und Staatsanwaltschaft im ersten 
Angriff 

a) Im Allgemeinen 

aa) Vorläufige Festnahme durch die Polizei 

Wird die Staatsanwaltschaft wie im Fall von M. von der Polizei kontaktiert, 
so stellt sich die Frage des weiteren Vorgehens. Wurde ein Verbrechen oder 
Vergehen begangen oder besteht zumindest der dringende Verdacht diesbe-
züglich, so kann die beschuldigte Person durch die Polizei vorläufig festge-
nommen werden. Sei es weil die beschuldigte Person auf frischer Tat ertappt 
wurde, sie zur Verhaftung ausgeschrieben war oder sie gestützt auf anderwei-
tige Ermittlungen eines Verbrechens oder Vergehens verdächtig ist1. 

Wenn noch keine Straftat begangen wurde, so kann eine betroffene Person bei 
Verdacht auf Ausführungsgefahr ebenfalls durch die Polizei vorläufig festge-
nommen werden. Dies entweder auf Anordnung der Staatsanwaltschaft oder 
in eigener Regie gestützt auf kantonale polizeigesetzliche Normen. 

Wurde eine Person durch die Polizei vorläufig festgenommen, so erfolgt in den 
meisten Fällen umgehend eine Befragung der betroffenen Person zum Sach-
verhalt durch die Polizei. Weiter nimmt die Polizei notwendige Abklärungen 
zum Sachverhalt vor. Gemäss Strafprozessordnung stehen der Polizei für die 
Befragung der betroffenen Person und erste Abklärungen maximal 24 Stunden 

Vgl. Art. 217 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozess-
ordnung, StPO, SR 312.0). 

1 
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zur Verfügung. Innert dieser Frist muss die Polizei die betroffene Person ent-
weder aus der Haft entlassen oder, falls Haftgründe vorliegen, der Staatsan-
waltschaft zuführen2. 

bb) Untersuchungshaft bei Vorliegen einer verfolgbaren Straftat 

Gehen wir zunächst davon aus, dass eine Straftat bereits begangen wurde 
und betrachten das weitere Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Hat die Polizei 
die betroffene Person innert 24 Stunden zugeführt, so hat in einem nächsten 
Schritt die Staatsanwaltschaft über die Anordnung von Untersuchungshaft zu 
entscheiden. Hierzu befragt die Staatsanwaltschaft die betroffene Person im 
Rahmen einer Hafteinvernahme zum Tatvorwurf und zu den Haftgründen. Der 
Staatsanwaltschaft stehen 48 Stunden seit der Festnahme der beschuldigten 
Person zur Verfügung, um die beschuldigte Person entweder aus der Haft zu 
entlassen oder beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Anordnung 
von Untersuchungshaft zu stellen3. 

Die Staatsanwaltschaft kann beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht 
Untersuchungshaft beantragen, wenn Haftgründe vorliegen. So ist eine Inhaf-
tierung der betroffenen Person möglich, um diese an der Flucht zu hindern 
(Fluchtgefahr) oder um zu gewährleisten, dass die betroffene Person in irgend-
einer Weise auf vorhandene Beweismittel einwirken oder Personen beeinflus-
sen kann (Kollusionsgefahr)4. Falls die betroffene Person bereits zu einem frü-
heren Zeitpunkt gleichartige Straftaten verübt hat und die Gefahr besteht, 
dass die betroffene Person die Sicherheit anderer durch schwere Verbrechen 
oder Vergehen erheblich gefährdet, kann die Staatsanwaltschaft ebenfalls Un-
tersuchungshaft beantragen (Wiederholungsgefahr). 

Die Haftgründe der Fluchtgefahr, Kollusionsgefahr und Wiederholungsgefahr 
setzen voraus, dass die betroffene Person eines Verbrechens oder Vergehens 
dringend verdächtigt wird. Dies bedeutet, dass sich eine Straftat bereits zuge-
tragen haben muss, ansonsten die Inhaftierung der betroffenen Person nicht 
möglich ist. 

Vgl. Art. 219 StPO. 
Vgl. Art. 224 StPO. 
Vgl. Art. 221 Abs. 1 StPO. 

2 

3 
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cc) Der Haftgrund der Ausführungsgefahr 

aaa) Im Allgemeinen 

In Art. 221 Abs. 2 StPO hält das Gesetz neben der Fluchtgefahr, Kollusionsge-
fahr und Wiederholungsgefahr noch einen weiteren möglichen Haftgrund fest. 
Gemäss dieser Bestimmung ist Haft zulässig, wenn ernsthaft zu befürchten ist, 
eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen wahr-
machen. Hierbei handelt es sich um den Haftgrund der Ausführungsgefahr. 

bbb) Zu den Voraussetzungen im Einzelnen 

Anhand des Gesetzestextes wird erkennbar, dass der Haftgrund der Ausfüh-
rungsgefahr eben gerade nicht voraussetzt, dass sich eine Straftat zugetragen 
haben muss. Das Gesetz lässt es für die Anordnung der Haft genügen, wenn 
eine ernsthafte Befürchtung der Ausführung eines schweren Verbrechens be-
steht. 

Verbrechen sind sämtliche Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr 
als 3 Jahren bedroht sind5. Bei drohenden schweren Gewalt- und Sexualdelik-
ten liegen somit in der Regel Verbrechen vor. 

Die von Art. 221 Abs. 2 StPO vorausgesetzte Drohung kann mündlich, schrift-
lich oder konkludent (durch eindeutiges Verhalten) geäussert werden. Das 
Vorhalten eines Messers ist somit gleichermassen als Drohung zu werten wie 
die mündliche Äusserung einer Tötungsabsicht. 

Weiter vorausgesetzt wird, dass eine ernsthafte Befürchtung der Ausführung 
der Straftat besteht. Es muss demnach eine ungünstige Legalprognose vor-
liegen. Gemäss Bundesgericht ist eine sehr ungünstige Prognose erforderlich. 
Jedoch rechtfertige sich eine Inhaftierung desto eher, je schwerer das in Aus-
sicht stehende Verbrechen wiegt6. Dies bedeutet, dass die Anforderungen an 
die Ernsthaftigkeit der Befürchtung der Ausführung bei drohenden Tötungs-
delikten nicht allzu streng sein dürfen. 

Vgl. Art. 10 Abs. 2 des Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB, 
SR 311.0). 
Vgl. BGE 140 IV 19 E. 2.1.1 S. 21 f. 

5 
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ccc) Die Problematik des Fristenlaufs 

Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft unterscheidet sich in Fällen von Ausfüh-
rungsgefahr ohne begangene Straftat nicht von jenem bei begangener Straftat. 
Die Staatsanwaltschaft befragt die betroffene Person ebenfalls im Rahmen ei-
ner Hafteinvernahme zum Sachverhalt und zum Haftgrund der Ausführungs-
gefahr. Der Staatsanwaltschaft stehen auch in diesen Fällen 48 Stunden seit 
der Festnahme zur Verfügung, um die betroffene Person entweder aus der 
Haft zu entlassen oder beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf An-
ordnung von Untersuchungshaft zu stellen. 

Da die Staatsanwaltschaft innert 48 Stunden ab Festnahme der betroffenen 
Person über die weitere Haft entschieden haben muss, liegt es auf der Hand, 
dass bis zu diesem Entscheid keine vertiefte Abklärung der Legalprognose 
möglich ist. Unter Umständen kann bei spezialisierten Fachstellen7 innert der 
Frist von 48 Stunden eine Kurzeinschätzung eingeholt werden. In komplexe-
ren und schwerwiegenderen Fällen ist eine solche Kurzeinschätzung jedoch 
nicht ausreichend und es drängen sich umfassendere und vertiefte Abklärun-
gen der Legalprognose auf. Solche Abklärungen sind aufwändig und benöti-
gen in der Regel einen Zeitraum von mehreren Wochen bis zum Vorliegen 
eines Berichts, auf welchen sich die Staatsanwaltschaften abstützen können. 
Oftmals kann eine verlässliche Einschätzung der Legalprognose sogar nur im 
Rahmen eines umfassenden psychiatrischen Gutachtens eingeholt werden. 
Für ein solches Gutachten muss im Kanton Zürich mit einer Bearbeitungszeit 
von 4-6 Monaten gerechnet werden. Der/die Sachverständige ist jedoch meis-
tens in der Lage, nach ca. 7-8 Wochen eine Vorabstellungnahme einzureichen, 
welche sich zur Legalprognose äussert. 

Muss die Staatsanwaltschaft also nach Ablauf von 48 Stunden ab Festnahme 
über die weitere Inhaftierung entscheiden, so stehen ihr in der Regel keine 
verlässlichen Einschätzungen von Fachpersonen zur Gefährlichkeit der be-
troffenen Person zur Verfügung. 

dd) Das Haftverfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht 

Kommt die Staatsanwaltschaft nach der Hafteinvernahme zum Schluss, dass 
Ausführungsgefahr besteht und die betroffene Person nicht aus der Haft ent-
lassen werden kann, so stellt sie beim Zwangsmassnahmengericht einen An-
trag auf Anordnung von Untersuchungshaft. Da es der Staatsanwaltschaft, 

Im Kanton Zürich z.B. bei der Fachstelle Forensic Assessement & Risk Management der 
PUK. 
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wie oben ausgeführt, selten gelingen wird, innert 48 Stunden ab Verhaftung 
eine verlässliche Einschätzung der Legalprognose einzuholen, muss auch das 
zuständige Zwangsmassnahmengericht ohne solche fachmännische Einschät-
zungen über die Haft entscheiden. 

Dem Gericht stehen für diesen Entscheid somit in der Regel einzig die Er-
mittlungsakten der Polizei und Staatsanwaltschaft zur Verfügung. Auch das 
Zwangsmassnahmengericht hat kein hinreichendes Zeitfenster zur Verfügung, 
um weitere Abklärungen zu tätigen, zumal das Gericht spätestens innert 
48 Stunden ab Eingang des Antrags der Staatsanwaltschaft über die Haft ent-
schieden haben muss.8 Das Zwangsmassnahmengericht kann Untersuchungs-
haft bis maximal 3 Monate anordnen, welche aber auf weiteren Antrag der 
Staatsanwaltschaft verlängert werden kann9. 

b) Erster Angriff in der Praxis – Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft im 
Fall M. 

aa) Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und der Fachstelle 
Gewaltschutz 

Kommen wir zurück zum eingangs erwähnten Fallbeispiel des Herrn M. Nach-
dem die Fachstelle Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich die Gefährdungs-
meldung der KESB erhalten hatte, kontaktierte sie umgehend die Staatsan-
waltschaft. Nach einem Austausch zwischen der Staatsanwaltschaft und der 
Fachstelle Gewaltschutz wurde M. aufgrund des Vorliegens von Ausführungs-
gefahr umgehend durch die Polizei verhaftet. 

Wie kamen die Fachstelle Gewaltschutz und die Staatsanwaltschaft zum Ent-
scheid, M. umgehend zu verhaften? 

Der Austausch zwischen der Fachstelle Gewaltschutz und der Staatsanwalt-
schaft erweist sich in solchen Konstellationen immer als zentral. Die Fachstelle 
Gewaltschutz hat vorgängig sämtliche Informationen zusammengetragen, 
welche der Staatsanwaltschaft für den Entscheid über eine Inhaftierung von 
M. dienlich sein könnten. Von Relevanz sind sämtliche Informationen über 
die psychische Gesundheit sowie die Lebensumstände der betroffenen Per-
son. Die Fachstelle Gewaltschutz kann einerseits bei der KESB Informationen 
über eine Person einholen. So kann z.B. in Erfahrung gebracht werden, ob eine 

Vgl. Art. 226 Abs. 1 StPO. 
Vgl. Art. 227 StPO. 

8 

9 

135



Beistandschaft oder Vormundschaft besteht. Allenfalls verfügt auch die KESB 
über weitergehende Informationen zur psychischen Gesundheit und zu den 
Lebensumständen der betroffenen Person. 

Weiter konsultiert die Fachstelle Gewaltschutz die polizeiliche Datenbank und 
prüft, ob Einträge über frühere Vorgänge mit der betroffenen Person vorhan-
den sind. In den polizeilichen Akten werden nicht nur Straftaten einer be-
troffenen Person erfasst. Es wird auch vermerkt, falls die Polizei z.B. bereits 
schon einmal aufgrund von psychischen Auffälligkeiten mit der betroffenen 
Person in Kontakt treten musste, ohne dass sich eine Straftat ereignet hätte. 
Die Staatsanwaltschaft hat in der Regel keinen Zugriff auf die polizeilichen 
Daten, weshalb sie darauf angewiesen ist, umfassende Informationen von der 
Fachstelle Gewaltschutz zu erhalten. 

Weiter nimmt die Fachstelle Gewaltschutz in der Regel erste Einschätzungen 
der Gefährlichkeit der betroffenen Person vor, indem sie Prognoseinstru-
mente wie ODARA10 oder OCTAGON11 anwendet. Die Ergebnisse diesbezüglich 
werden ebenfalls an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Informationen 
und Erkenntnisse der Fachstelle Gewaltschutz bieten eine wichtige Entschei-
dungsgrundlage für die Staatsanwaltschaft. 

Im Fall von M. deuteten die Abklärungen der Fachstelle Gewaltschutz stark 
darauf hin, dass M. an schwerwiegenden psychischen Problemen leiden 
könnte. Weiter konnte ermittelt werden, dass seine berufliche und finanzielle 
Situation äusserst angespannt und unstabil war. Vor diesem Hintergrund und 
aufgrund der Tatsache, dass ein Tötungsdelikt drohte, wurde M. umgehend 
festgenommen und an die Staatsanwaltschaft zugeführt. 

bb) Die Hafteinvernahme 

Die Staatsanwaltschaft führte in der Folge eine Hafteinvernahme mit M. durch. 
M. bestätigte seine Tötungsphantasien im Verlauf der Befragung, betonte aber, 
dass es sich effektiv nur um Gedanken gehandelt habe. Er habe noch kein Mes-
ser in der Hand gehalten. Weiter gab er an, dass die Tötungsabsichten be-
reits mehrere Monate zurücklagen. M. machte einen psychisch sehr belasteten 
Eindruck und seine persönliche Situation war nicht stabil, wie er bestätigte. 
Gleichzeitig wirkte M. in der Befragungssituation aufrichtig. 

ODARA: Ontario Domestic Assault Risk Assessment; aktuarisches Prognoseinstrument im 
Bereich häuslicher Gewalt. 
Instrument zur Beurteilung der Gewaltbereitschaft und Interventionsnotwendigkeit im 
Einzelfall verschiedener Kontexte nach dem Prinzip des „good judgement“ bzw. der struk-
turierten professionellen Risikobeurteilung. 

10 
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cc) Der Entscheid über die Untersuchungshaft 

Im Anschluss an die Hafteinvernahme musste die Staatsanwaltschaft über die 
weitere Inhaftierung von M. entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt lagen Argu-
mente vor, die für das Anordnen von Untersuchungshaft sprachen und solche, 
die dagegensprachen. Die Staatsanwaltschaft nimmt eine umfassende Würdi-
gung dieser Umstände vor und entscheidet dann über das weitere Vorgehen. 
Im Fall von M. sprachen folgende Umstände für das Vorliegen einer Ausfüh-
rungsgefahr, die das Anordnen von Untersuchungshaft rechtfertigt: 
– M. schilderte eine sehr konkrete und somit greifbare Tötungsphantasie, 

was für eine hohe Ausführungsgefahr spricht 
– Die Straftat, welche in Aussicht stand, war sehr schwerwiegend (Kindestö-

tung) 
– M. wies eine Vorstrafe wegen einfacher Körperverletzung auf, was auf eine 

grundsätzliche Gewaltbereitschaft schliessen liess 
– M. machte einen psychisch sehr belasteten Eindruck und die Erinnerung 

an die Tötungsphantasie kam gemäss seiner Aussage in der Vergangenheit 
wiederholt hoch 

– M. war nicht arbeitstätig und finanziell stark belastet 
– M. schilderte in der Hafteinvernahme, dass ihm die Jungfrau Maria erschie-

nen sei und mit ihm gesprochen habe. Es stellte sich die Frage, ob M. an 
Wahnvorstellungen litt, was mit einer schwerwiegenden psychischen Stö-
rung hätte einhergehen können 

Es lagen aber auch Umstände vor, die gegen das Vorliegen einer Ausführungs-
gefahr sprachen, die das Anordnen von Untersuchungshaft rechtfertigt: 
– Die Tötungsphantasien waren nicht aktuell präsent, sondern lagen über ein 

halbes Jahr zurück 
– M. distanzierte sich in seiner Hafteinvernahme nicht unglaubhaft von sei-

nen Äusserungen und einer Gewaltbereitschaft 
– M. befand sich bereits seit einiger Zeit in therapeutischer Behandlung 
– Die schwierige persönliche Situation von M. war den Behörden bereits be-

kannt und seine Problematik erkannt 
– Bislang gab es bei den Behörden keine Hinweise dafür, dass bei M. eine 

schwerwiegende psychische Störung vorliegen könnte 

Die Staatsanwaltschaft ist in solchen Konstellationen mit der schwierigen Auf-
gabe befasst, die Argumente sorgfältig gegeneinander abzuwägen und einen 
Entscheid zu fällen. Im Fall von M. stellte die Staatsanwaltschaft einen An-
trag auf Anordnung von Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft wurde 
anschliessend durch das Zwangsmassnahmengericht bestätigt. 
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In der vorliegenden Konstellation war die Schwere der drohenden Straftat von 
entscheidendem Gewicht. Genauso erschwerend wirkte sich aber auch der 
Umstand aus, dass bei M. erkennbar eine psychische Problematik vorlag, wel-
che durch die Staatsanwaltschaft in diesem frühen Verfahrensstadium nicht 
eingeordnet werden konnte und einer vertieften Abklärung bedurfte. 

4. Weiteres Verfahren bei der Staatsanwaltschaft im Fall von M. 

a) Ermittlungshandlungen 

Im Rahmen des sogenannten ersten Angriffs müssen Polizei und Staatsanwalt-
schaft Sofortmassnahmen wie eine Verhaftung vornehmen und dann über das 
Anordnen von Untersuchungshaft entscheiden. Nach dieser ersten Phase tä-
tigt die Staatsanwaltschaft sämtliche notwendigen Abklärungen. Im Fall von 
M. befragte die Staatsanwaltschaft diverse Personen in dessen persönlichem 
Umfeld. Auf diese Weise beabsichtigte die Staatsanwaltschaft, möglichst viele 
Informationen über die Tötungsphantasien von M. zu erlangen. Von Relevanz 
war dabei insbesondere, wie nahe zur Tatausführung M. bereits stand. Die Fa-
milienangehörigen von M. wussten zwar Bescheid über dessen damalige Ge-
danken, haben aber selbst keine Beobachtungen gemacht und konnten auch 
nichts Weiteres zur Klärung der Sachlage beitragen. 

b) Psychiatrisches Gutachten 

Zur Klärung der psychischen Gesundheit von M. sowie zur Einschätzung von 
dessen Gefährlichkeit holte die Staatsanwaltschaft ein umfassendes psychia-
trisches Gutachten ein. Das psychiatrische Gutachten kam zum Schluss, dass 
bei M. im Zeitpunkt seiner Tötungsgedanken eine schwere depressive Epi-
sode vorgelegen habe, die aber mittlerweile abgeklungen sei. Psychotische 
Symptome hätten nicht vorgelegen. Gemäss Einschätzung des psychiatrischen 
Gutachters sei es unwahrscheinlich, dass M. Tötungshandlungen vornehme. 
M. spreche auf die therapeutische Behandlung an. Der psychiatrische Gutach-
ter empfahl eine ambulante Behandlung mit medikamentöser Begleitung. 

c) Haftentlassung/Ersatzmassnahmen 

Bei dieser Ausgangslage entschied die Staatsanwaltschaft, M. aus der Unter-
suchungshaft zu entlassen, zumal gemäss Einschätzung des psychiatrischen 
Gutachters keine hohe Ausführungsgefahr bestand. Die Staatsanwaltschaft hat 
in solchen Situationen die Möglichkeit, an Stelle der Untersuchungshaft Er-
satzmassnahmen auszusprechen, wobei dies wie bei der Untersuchungshaft 
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auch einer Anordnung durch das Zwangsmassnahmengericht bedarf12. Ersatz-
massnahmen sind verbindliche Auflagen an Stelle der Haft, welche im Wider-
handlungsfall zu einer Rückversetzung in Untersuchungshaft führen können. 

Im Fall von M. drängte es sich gemäss der Empfehlung des psychiatrischen 
Gutachters auf, ihn im Rahmen von Ersatzmassnahmen dazu zu verpflichten, 
eine ambulante Behandlung zu absolvieren und mit der Fachstelle Gewalt-
schutz der Kantonspolizei Zürich zusammenzuarbeiten. Die Staatsanwalt-
schaft stellte einen entsprechenden Antrag am Zwangsmassnahmengericht, 
welcher genehmigt und die Ersatzmassnahmen angeordnet wurden. 

M. nahm die Therapiestunden pflichtgemäss wahr und es kam im weiteren 
Verlauf zu keinerlei Beanstandungen. Die Fachstelle Gewaltschutz trat regel-
mässig in Kontakt mit M. und machte sich ein Bild über dessen persönliche 
Situation mit dem Ziel, eine allfällige Verschlechterung der Situation zu erken-
nen und notwendige Schritte einleiten zu können. 

5. Verfahrensabschluss bei der Staatsanwaltschaft 

a) Einstellung des Verfahrens 

Nachdem die Staatsanwaltschaft hinreichend abklären konnte, ob bei M. eine 
ernst zu nehmende Ausführungsgefahr besteht, stellt sich nun die Frage, wie 
die Staatsanwaltschaft ein solches Verfahren abschliesst. 

Liegen keine verfolgbaren Straftaten vor, so muss die Staatsanwaltschaft das 
Verfahren zwingend einstellen13. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Staatsan-
waltschaft keine Möglichkeiten hat, einer betroffenen Person nach Abschluss 
des Verfahrens verbindliche Auflagen zu machen. Mit Einstellung des Verfah-
rens verliert die Staatsanwaltschaft jeglichen Handlungsspielraum und auch 
geltende Ersatzmassnahmen fallen dahin. 

Im Fall von M. bedeutete dies, dass die geltenden Ersatzmassnahmen der am-
bulanten Behandlung und der Zusammenarbeit mit der Fachstelle Gewalt-
schutz mit Erlass der Einstellungsverfügung dahinfielen. Gemäss Einschät-
zung des psychiatrischen Gutachters ist es aber wichtig, dass M. langfristig 
eine ambulante Behandlung absolviert, damit die Ausführungsgefahr weiterhin 
gering bleibt. 

Vgl. Art. 237 StPO. 
Vgl. Art. 319 Abs. 1 StPO. 
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Können einer betroffenen Person wie M. seitens der Staatsanwaltschaft keine 
verbindlichen Auflagen mehr gemacht werden, so stellt sich unweigerlich die 
Frage nach einer anderweitigen sinnvollen Anschlusslösung. Das Risiko, dass 
M. die ambulante Behandlung nicht mehr besucht und erneut in eine akute 
Krisensituation gerät, in welcher die Ausführungsgefahr rapide ansteigen 
könnte, kann angesichts der Schwere der drohenden Straftat nicht in Kauf ge-
nommen werden. 

b) Anschlusslösungen 

Welche Möglichkeiten bestehen demnach in einem Fall wie jenem von M., 
wenn die Staatsanwaltschaft keinen Handlungsspielraum mehr hat? 

Es bleibt als einzige Möglichkeit, den Fall an die KESB zu übergeben. Die KESB 
kann, ähnlich wie die Staatsanwaltschaft, verbindliche Auflagen aussprechen 
oder eine Fürsorgerische Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik in die 
Wege leiten. Im Fall von M. hat die KESB über die ihr zustehenden rechtlichen 
Grundlagen das Weiterführen der ambulanten Behandlung angeordnet. 

Wichtig ist dabei, dass die Staatsanwaltschaft und die KESB miteinander im 
Austausch stehen und der Zeitpunkt der Einstellung des Verfahrens durch 
die Staatsanwaltschaft mit der Übernahme des Falls durch die KESB koordi-
niert wird. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass die betroffene Per-
son lückenlos zum Absolvieren der ambulanten Behandlung verpflichtet wer-
den kann. 

II. Problembereiche beim Umgang mit der Ausführungsgefahr 

1. Untersuchungshaft als ungeeignetes Setting? 

Die Staatsanwaltschaft kann gefährdende Personen bei Vorliegen von Ausfüh-
rungsgefahr präventiv inhaftieren und es kann Untersuchungshaft angeord-
net werden. In vielen Fällen von Ausführungsgefahr weisen die gefährdenden 
Personen psychische Auffälligkeiten bis hin zu gravierenden psychischen Stö-
rungen auf. Die Gefängnisse im Kanton Zürich sind zwar in der Lage, eine ad-
äquate medizinische Versorgung zu gewährleisten. Weist eine inhaftierte Per-
son aber effektiv eine schwerwiegende psychische Störung auf, so liegt es auf 
der Hand, dass die betroffene Person in einer psychiatrischen Klinik besser 
aufgehoben wäre als im Gefängnis. Es ist sogar möglich, dass sich das Setting 
im Rahmen der Untersuchungshaft negativ auf die betroffene Person auswirkt 
und sich ihr Zustand dadurch weiter verschlechtert. 
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Ebenso kommt es oftmals vor, dass betroffene Personen im gewöhnlichen 
Setting der Untersuchungshaft gar nicht geführt werden können und es im-
mer wieder zu notfallmässigen Verlegungen in psychiatrische Kliniken kommt. 
Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass je schneller eine psychisch kranke Per-
son Zugang zur richtigen Behandlung erhält, umso erfolgsversprechender ihre 
Resozialisierung verläuft. Es wäre demnach sinnvoll, wenn betroffene Perso-
nen bei Bedarf in einer psychiatrischen Klinik an Stelle eines Gefängnisses un-
tergebracht werden könnten. 

2. Geschlossene Psychiatrieplätze – eine Mangelware 

Ist eine betroffene Person wegen Ausführungsgefahr inhaftiert, so ist klar, 
dass der Vollzug der Untersuchungshaft nicht in einer offenen psychiatrischen 
Einrichtung stattfinden kann. Psychiatrieplätze in offenen Einrichtungen sind 
zwar in der Regel vorhanden, jedoch kann das Risiko einer Flucht der be-
troffenen Person bei bestehender Ausführungsgefahr nicht eingegangen wer-
den. Muss eine betroffene Person in einer offenen psychiatrischen Einrichtung 
platziert werden, ist sie rund um die Uhr von Einsatzkräften der Polizei zu 
überwachen, was enorme personelle Ressourcen verschlingt. Aus diesem 
Grund kommt eine solche Lösung nur in Ausnahmefällen und über einen kur-
zen Zeitraum überhaupt in Frage. Längerfristig sinnvoll ist einzig der Vollzug 
der Untersuchungshaft in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. 

Solche geschlossenen Psychiatrieplätze stehen der Staatsanwaltschaft zwar 
zur Platzierung von inhaftierten Personen grundsätzlich offen. Allerdings sind 
die Wartelisten derart lang, dass in der Regel monatelang kein Platz zur Ver-
fügung steht. Es wäre wünschenswert, wenn sich diese angespannte Situation 
schnellstmöglich verbessern würde. Die optimale Ausgangslage wäre, dass in-
haftierte Personen von Anfang an und für die gesamte Dauer der Untersu-
chungshaft in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wer-
den könnten, wenn sich dies als sinnvoll erweist. 

3. Entschädigungen bei Einstellung des Verfahrens 

a) Grundsatz 

Stellt die Staatsanwaltschaft ein Verfahren ein, so hat die betroffene Person 
gemäss Art. 429 Abs. 1 StPO Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen 
für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte. Dazu gehören bei-
spielsweise die Auslagen für den Beizug einer Verteidigung. Weiter hat die be-
troffene Person Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, 
die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind. 
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Dazu gehören zum Beispiel Einbussen aufgrund von Erwerbsausfall. Schliess-
lich hat die betroffene Person Anspruch auf eine Genugtuung für besonders 
schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse. Hierunter fällt insbe-
sondere der Freiheitsentzug, welcher der betroffenen Person mit einer finan-
ziellen Abgeltung entsprechend zu entschädigen ist. 

b) Kostentragungspflicht der betroffenen Person 

Keine Entschädigung oder Genugtuung muss geleistet werden, wenn der be-
troffenen Person die Verfahrenskosten auferlegt werden können. Dies ist ge-
mäss Art. 426 Abs. 2 StPO dann möglich, wenn die betroffene Person die Ein-
leitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt hat. 

Da die betroffene Person nur dann verpflichtet werden kann, die Verfahrens-
kosten zu tragen, wenn sie die Einleitung des Verfahrens schuldhaft bewirkt 
hat, fällt von Vornherein ausser Betracht, dass einer schuldunfähigen Person 
Kosten auferlegt werden können. Kommt also das eingeholte psychiatrische 
Gutachten zum Schluss, dass eine betroffene Person aufgrund des Vorliegens 
einer schweren psychischen Störung gar nicht schuldfähig ist, so können ihr 
auch keine Verfahrenskosten auferlegt werden. 

c) Erfahrungen aus der Praxis 

Der Spielraum, einer betroffenen Person Verfahrenskosten aufzuerlegen, ist 
stark eingeschränkt. So ist es erfahrungsgemäss nur in wenigen Fällen über-
haupt möglich, die Verfahrenskosten aufzuerlegen. In den meisten Fällen muss 
der betroffenen Person eine Entschädigung und Genugtuung ausgerichtet 
werden. Es ist oftmals stossend, dass bei Einstellung des Verfahrens hohe fi-
nanzielle Beträge an betroffene Personen zugesprochen werden müssen, ob-
wohl die Staatsanwaltschaft gar nicht anders handeln konnte, als die betrof-
fene Person zu inhaftieren und deren Gefährlichkeit abzuklären. 

Eine Kostenauflage an die betroffene Person wäre zum Beispiel in jenem Fall 
denkbar, wo eine betroffene Person eine Drohung, ein schweres Verbrechen 
auszuführen, ausgesprochen hat, man ihr dies auch nachweisen kann und sie 
keine aufgehobene Schuldfähigkeit aufweist. In einer solchen Konstellation 
hat die betroffene Person die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und 
schuldhaft bewirkt, was eine Kostenauflage zur Folge hat. 
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III. Staatsanwaltschaft und Prävention 

1. Auftrag der Staatsanwaltschaft? 

Wie das vorliegende Fallbeispiel von M. zeigt, bewegt sich die Staatsanwalt-
schaft im Umgang mit der Ausführungsgefahr im Bereich der Prävention. Dies 
erscheint aussergewöhnlich, hat doch die Staatsanwaltschaft primär den Auf-
trag, begangene Straftaten aufzuklären und Straftäter einer Strafe oder Mass-
nahme zuzuführen. Das Gesetz räumt der Staatsanwaltschaft aber dennoch 
weitgehende Möglichkeiten zum präventiven Handeln ein. Insbesondere dem 
Instrument der Präventivhaft oder auch der Möglichkeit, Ersatzmassnahmen 
an Stelle der Haft auszusprechen, kommt ein grosses Gewicht zu. 

Das Gesetz sieht zwar vor, dass die Staatsanwaltschaften im präventiven Be-
reich tätig werden können, gleichwohl gehört dies oftmals nicht zum gängigen 
Rollenverständnis des Einzelnen. Der Auftrag der Staatsanwaltschaft erhält 
aufgrund der immer lauter werdenden Forderungen in der Gesellschaft nach 
Prävention ein neues und bunteres Kleid. In vielen Bereichen besteht ein gros-
ser Gestaltungsspielraum der Staatsanwaltschaften, welcher – sinnvoll ge-
nutzt – einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Straftaten leisten kann. 

2. Ersatzmassnahmen – wichtige Pfeiler der Prävention 

In Fällen wie jenen von M., wo Tötungsdelikte in Aussicht stehen, wird die 
Staatsanwaltschaft in der Regel keine andere Möglichkeit haben, als die be-
troffene Person zu inhaftieren und Untersuchungshaft zu beantragen. Falls je-
doch nur die Ausübung von geringfügigeren Straftaten droht, kann die Staats-
anwaltschaft auf Untersuchungshaft verzichten und die betroffene Person von 
Beginn weg zu Ersatzmassnahmen verpflichten. 

Gemäss Art. 237 Abs. 2 StPO können folgende Ersatzmassnahmen angeordnet 
werden: 
– die Sicherheitsleistung 
– die Ausweis- und Schriftensperre 
– die Auflage, sich nur oder sich nicht an einem bestimmten Ort oder in ei-

nem bestimmten Haus aufzuhalten (sog. Rayonverbote) 
– die Auflage, sich regelmässig bei einer Amtsstelle zu melden 
– die Auflage einer geregelten Arbeit nachzugehen 
– die Auflage sich einer ärztlichen Behandlung oder einer Kontrolle zu unter-

ziehen 
– das Verbot, mit bestimmten Personen Kontakte zu pflegen 
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Bereits die im Gesetz aufgelisteten Möglichkeiten sind zahlreich. Wichtig zu 
erwähnen ist, dass es sich hierbei nicht um eine abschliessende Aufzählung 
handelt und auch anderweitige Auflagen gemacht werden können. Der Kreati-
vität sind hier fast keine Grenzen gesetzt. 

Ersatzmassnahmen sind insbesondere deshalb ein erfolgsversprechendes Mit-
tel, weil sie bei betroffenen Personen in der Regel auf sehr hohe Akzeptanz 
stossen. Betroffene sehen es oftmals als Chance, nicht in Untersuchungshaft 
versetzt zu werden, und sind deshalb bereit, sich an diverse Auflagen zu hal-
ten. 

Gerade im Bereich der häuslichen Gewalt haben Ersatzmassnahmen ein sehr 
hohes Potential. Einerseits besteht eine hohe Akzeptanz auf Seiten der betrof-
fenen Personen. Andererseits ist es aber gerade in Fällen häuslicher Gewalt 
oftmals so, dass die Opfer keine Inhaftierung der betroffenen Person möchten 
und den Wunsch äussern, dass die betroffene Person stattdessen therapeuti-
sche Unterstützung erhält. 

Im Kanton Zürich verpflichtet die Staatsanwaltschaft betroffene Personen in 
vielen Fällen im Rahmen von Ersatzmassnahmen zur Absolvierung des Lern-
programms Partnerschaft ohne Gewalt (PoG), welches vom Amt für Justizvoll-
zug und Wiedereingliederung angeboten wird. Die Erfahrungen sind bislang 
positiv. Es ist aber auch möglich, betroffene Personen in andere, geeignete 
Programme einzuweisen oder sie bei Beratungsstellen anhängig zu machen. 
Ebenfalls können betroffene Personen im Rahmen von Ersatzmassnahmen 
zum Absolvieren einer ambulanten Behandlung verpflichtet werden. 

In Fällen mit erhöhtem Gefahrenpotential empfiehlt es sich immer, die po-
lizeilichen Gewaltschutzstellen miteinzubeziehen und die betroffene Person 
im Rahmen von Ersatzmassnahmen zur Zusammenarbeit zu verpflichten. So 
ist die Kontrolle der betroffenen Person gewährleistet und es kann bei Ver-
schlechterung der Situation schnell reagiert und gegebenenfalls eine erneute 
Verhaftung eingeleitet werden. 

In Fällen mit erhöhtem Gefahrenpotential hat sich auch das Überwachen des 
Einhaltens von Rayonverboten mittels Electronic Monitoring sehr bewährt. 
Die betroffene Person trägt dabei eine elektronische Fussfessel, welche bei Be-
treten des verbotenen Rayons einen Alarm auslöst. So ist der Schutz eines po-
tentiellen Opfers besser gewährleistet. 

Angesichts der hohen Akzeptanz von Ersatzmassnahmen bei betroffenen Per-
sonen und der Kreativität in deren Ausgestaltung empfiehlt es sich, in jedem 
Fall abzuwägen, ob der bestehenden Ausführungsgefahr nicht genauso gut 
oder fast besser mit Ersatzmassnahmen begegnet werden kann. Der Staats-
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anwaltschaft steht mit den zahlreichen Möglichkeiten im Rahmen von Ersatz-
massnahmen ein wichtiges präventives Instrument zur Verfügung, welches es 
bestmöglich zu nutzen gilt. 

IV. Zusammenspiel der Behörden 

Der Staatsanwaltschaft stehen in Fällen von Ausführungsgefahr zwar gute Mit-
tel zur ersten Intervention zur Verfügung. Fehlt es aber an einer begangenen 
Straftat, so kann die Staatsanwaltschaft keine sinnvollen und langfristigen An-
schlussmöglichkeiten gewährleisten. In solchen Konstellationen ist es deshalb 
wichtig, dass die Staatsanwaltschaften frühzeitig mit der KESB in Verbindung 
treten, so dass die KESB Handlungsmöglichkeiten prüfen und umsetzen kann. 

Ein genauso wichtiger Schnittstellenpartner der Staatsanwaltschaften ist aber 
zweifellos die Polizei. Werden Fälle von Ausführungsgefahr nicht erkannt und 
die Staatsanwaltschaft entsprechend nicht kontaktiert, so besteht die Gefahr, 
dass schwerwiegende Straftaten begangen werden, die allenfalls hätten ver-
hindert werden können. Es ist wichtig, dass die involvierten Behörden in ste-
tem Austausch stehen, Einzelgänge sind nicht zielführend. 

Weiter zentral ist, dass jede involvierte Behörde ihren vollen Handlungsspiel-
raum auch ausnutzt und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nach 
kreativen Lösungsansätzen gesucht wird. Insbesondere wenn es um die Frage 
nach Anschlussmöglichkeiten geht, sind die gesetzlichen Grundlagen nicht 
immer klar und es besteht Raum für Interpretation. 

V. Fazit 

Die aktuellen rechtlichen Grundlagen erlauben den Staatsanwaltschaften 
weitgehende und sinnvolle Interventionen in Fällen von Ausführungsgefahr. 
Den Staatsanwaltschaften kommt die schwierige Aufgabe zu, mit Blick auf 
die Verhältnismässigkeit ihres Handelns über die Inhaftierung einer betrof-
fenen Person zu entscheiden und gegebenenfalls die Anordnung von Un-
tersuchungshaft am Gericht zu beantragen. Dabei ist es wichtig, dass die 
Staatsanwaltschaften berücksichtigen, dass Ersatzmassnahmen an Stelle der 
Untersuchungshaft ein sinnvolles Instrument darstellen können und bei der 
Ausgestaltung der Ersatzmassnahmen Raum für Kreativität besteht. 

Weiter ist es unerlässlich, dass die Staatsanwaltschaften im engen Austausch 
mit ihren Schnittstellenpartnern wie der Polizei und der KESB stehen. Ins-
besondere gilt es, Anschlusslösungen an die Untersuchungshaft oder Ersatz-
massnahmen gemeinsam aufzugleisen. 
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Die Staatsanwaltschaften sollten den zur Verfügung stehenden Handlungs-
spielraum stets nutzen, insbesondere wenn sehr schwerwiegende Straftaten 
wie Tötungsdelikte drohen. Auch wenn der Umgang mit der Ausführungsge-
fahr diverse Herausforderungen mit sich bringt – erwähnt seien hier die man-
gelnden Plätze in geschlossenen psychiatrischen Einrichtungen und die Ent-
schädigungsfolgen bei Einstellung des Verfahrens – muss man sich stets vor 
Augen führen, dass durch konsequentes Handeln im Gegenzug möglicher-
weise schwere Opferschäden verhindert werden können. 
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I. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 

1. Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 

a) Übersicht 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) haben den Auftrag, das 
Wohl eines minderjährigen Kindes sicherzustellen, sofern die Eltern dazu 
nicht in der Lage sind.1 Ebenso ordnet die KESB für erwachsene Personen 
die erforderlichen Massnahmen an, wenn diese aufgrund eines Schwächezu-
standes nicht mehr in der Lage ist, für ihre Angelegenheiten selbst zu sorgen 
oder die dafür notwendige Unterstützung nicht einholen kann (Art. 389 i. V. 
m. Art 390 Abs. 1 ZGB). Im Kindesschutz ist zu beachten, dass sich die Aufga-
ben der KESB mit denjenigen der Bezirksgerichte überlagern können, insbe-
sondere wenn neben den Fragen des Kindeswohls auch über den Unterhalt zu 
entscheiden ist. 

Sowohl im Kindes- wie im Erwachsenenschutz hat die KESB häufig mit Per-
sonen zu tun, die gegen aussen psychisch auffällig wirken. Im Kindesschutz 
sind es insbesondere Elternteile, die in der Erziehung ihrer Kinder überfordert 
sind, weil sie übermässig mit sich selbst beschäftigt sind. Auch bei massiven 
Paarkonflikten sind immer wieder psychische Auffälligkeiten anzutreffen. Im 
Erwachsenschutz liegen die Gründe für einen Schwächezustand meist in einer 
psychischen Störung, die eine Vertretung in persönlichen Angelegenheiten 
notwendig machen.2 

Die KESB hat beispielsweise in nachfolgenden Konstellationen mit psychisch 
auffälligen Personen zu tun: 
– Junge Erwachsene mit Ablösungsproblematiken; 
– Suche nach Anschlusslösungen für zu entlassene Straftäter mit psychi-

schen Erkrankungen; 

Art. 11 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 
(BV, SR 101) i. V. m. Art. 307 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 
1907 (ZGB, SR 210). 
Beistandschaft nach Art. 394 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB i. V. m. Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB. 

1 

2 
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– Verwahrlosungssituationen in Familien und bei Einzelpersonen; 
– Überprüfung längerfristiger Unterbringungen in psychiatrischen Kliniken; 
– Suchtmittelabhängige Menschen, die ihre Wohnungsmiete nicht mehr be-

zahlen; 
– Menschen, die sich infolge einer Wahnerkrankung nicht bei der IV anmel-

den wollen. 

Immer wieder kommt es vor, dass Angehörige und das nähere Umfeld, insbe-
sondere die Nachbarschaft, unter dem Verhalten einer psychisch auffälligen 
Person leiden. Sie wenden sich dann an die KESB in der der Erwartung, dass 
diese hier eine Verbesserung der Situation bewirken kann. Für die gemeldete 
Person selbst ist der Leidensdruck oft gering. Das Erwachsenenschutzrecht 
dient in erster Linie dem Schutz der betroffenen Person. Wo kein Schwäche-
zustand besteht und eine Massnahme die Situation der betroffenen Person 
nicht verbessern kann, darf sie auch nicht angeordnet werden. Immerhin ist 
aber die Belastung des Umfeldes bei der Errichtung einer Massnahme zu be-
rücksichtigen (Art. 390 Abs. 2 ZGB). 

b) Organisation Kindes- und Erwachsenenschutz 

Das Bundesrecht delegiert den Vollzug des Kindes- und Erwachsenenschutz-
rechts den Kantonen. Neben der Einrichtung der Behörden und Beschwer-
deinstanzen (ausgenommen Bundesgericht) gehört auch die Finanzierung der 
angeordneten Massnahmen dazu. Die Kantone haben diese Aufgabe mit In-
kraftsetzung des Rechts im Jahre 2013 sehr unterschiedlich gelöst. Manche 
Kantone, insbesondere in der Westschweiz, führten ihre gerichtlichen Instan-
zen weiter, andere wie der Kanton Aargau schufen Familiengerichte. Die meis-
ten Kantone beliessen es bei Verwaltungsbehörden, schufen aber dabei kanto-
nale oder regionale bzw. kommunale Fachbehörden. 

Der Kanton Zürich übertrug den Gemeinden die Aufgabe, die KESB zu organi-
sieren. In der Folge schlossen sich die Gemeinden dafür zu Zweckverbänden 
zusammen oder beauftragten eine sogenannte Sitzgemeinde mit der Führung 
der KESB. Es bestehen im Kanton Zürich 13 von den Gemeinden finanzierte 
KESB, meist entlang der Bezirksgrenzen. Sie sind alle interdisziplinär zusam-
mengesetzt (insbesondere Behördenmitglieder aus den Disziplinen Recht und 
Soziales sowie aus den Bereichen Treuhand, Psychologie und Gesundheit). 
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2. Ablauf Verfahren bei der KESB 

Der Verfahrensablauf bei den KESB richtet sich häufig am sogenannten 4-Pha-
senmodell aus.3 Die meisten Unterschiede zwischen den einzelnen KESB zei-
gen sich bei Phase 2: Manche KESB führen die Abklärungen teilweise oder ganz 
selbst durch, andere beauftragen damit externe Sozialdienste der Gemeinde 
oder des Kantons. 

Vgl. KOKES-Praxisanleitung, Rz. 3.45 ff. 3 
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a) Meldung an KESB 

Ausgangspunkt einer Fallaufnahme bei der KESB ist meist eine Meldung durch 
Behörden, Fachstellen oder Privatpersonen. Damit der Staat seine Pflicht, 
hilfsbedürftige Personen vor Gefährdungen zu schützen, wahrnehmen kann, 
sind die KESB auf solche Meldungen angewiesen. Meldungen an die KESB sol-
len nicht erst dann eingereicht werden, wenn gar nichts mehr funktioniert und 
offensichtlich ist, dass eine behördliche Massnahme notwendig ist. Sinnvoll ist 
eine Meldung insbesondere dann, wenn die betroffene Person oder Familie die 
Zusammenarbeit mit involvierten Fachstellen abbricht oder nicht mit den fall-
spezifisch angezeigten Fachstellen zusammenarbeitet. Arbeitet also eine Fach-
stelle seit einiger Zeit mit einer Person mit einer psychischen Erkrankung zu-
sammen, entgleitet dieser Person jedoch zunehmend die Kontrolle über ihre 
persönlichen Angelegenheiten, kann es Sinn machen, frühzeitig Meldung zu 
machen. Voraussetzung ist dabei, dass es der Fachstelle nicht gelingt, ge-
eignete Unterstützung anzubieten. Gründe dafür können beispielsweise die 
Ablehnung weiterer Hilfe aufgrund eines weitgehend geschlossenen Wahn-
systems sein oder eine ausgeprägt passive Haltung aufgrund starker Vermei-
dungstendenzen. Die KESB wird in einem ersten Schritt versuchen, ausrei-
chend Unterstützung im freiwilligen Rahmen zu organisieren. Zuweilen gelingt 
es der betroffenen Person dann doch noch, diese Unterstützung anzunehmen. 
Erst wenn dies nicht möglich ist, wird die KESB Massnahmen im gesetzlichen 
Rahmen anordnen. 

Ich empfehle allen Meldenden vor Einreichung einer Meldung die betroffene 
Person möglichst darüber zu informieren. Der Vertrauensverlust ist regelmäs-
sig geringer, als wenn die Person von der KESB darüber informiert wird. Die 
betroffene Person hat ein Akteneinsichtsrecht und kann so erfahren, wer die 
Meldung eingereicht hat (Art. 449b ZGB). Zwar kann die KESB im Einzelfall bei 
ausgewiesener Gefährdung auf eine Nennung des Meldenden verzichten. Die 
KESB kann aber auch dann nicht garantieren, dass die Beschwerdeinstanz dies 
ebenso sieht. Eine Meldung kann zwar auch anonym eingereicht werden. Für 
die KESB ist es aber meist schwierig, allein gestützt auf eine solche Meldung 
weitere Abklärungen zu treffen. Zudem können anonyme Meldungen bei Men-
schen mit psychischen Problemen wahnhaftes Erleben weiter verstärken.  Alle 
KESB im Kanton Zürich bieten Fachpersonen und Privaten die Möglichkeit, 
vor Einreichung einer Meldung die Situation anonymisiert vorzubesprechen. 
Dies ist auch eine Möglichkeit, das beste Vorgehen im Hinblick auf eine all-
fällige Meldung zu klären, um gegebenenfalls auch den Schutz des Meldenden 
sicherzustellen. 
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Für Meldungen an die KESB finden sich im Sinne einer Hilfestellung Formulare 
und Muster im Internet.4 Gerade Fachpersonen sollten in ihrer Meldung Fak-
ten festhalten und Wertungen vermeiden. Wo es Unsicherheiten in der Ein-
schätzung gibt, sind diese zu benennen. Meldungen von Fachpersonen haben 
für die KESB eine hohe Glaubwürdigkeit. Die Meldung ist bei der für den zivil-
rechtlichen Wohnort der gefährdeten Person zuständige KESB einzureichen. 
Ist dieser unbekannt, kann die Meldung auch an die KESB am Aufenthaltsort 
der gefährdeten Person geschickt werden. 

b) Meldepflichten5 

Bis Ende 2018 galten die gleichen Meldepflichten und -rechte sowohl für Er-
wachsene wie für Minderjährige. Seitdem gelten im Kindesschutz erweiterte 
Meldepflichten. Grundsätzlich unterstehen alle Amtspersonen einer Melde-
pflicht, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint und dieser Bedürftigkeit 
nicht ohne Weiteres Abhilfe geschaffen werden kann.6 Zudem unterliegen 
auch Fachpersonen, die beruflich hauptsächlich mit Kindern zu tun haben 
(Kita, Beratungsstellen etc.) einer Meldepflicht, wenn sie Hinweise haben, dass 
– ohne Hilfe Dritter – Minderjährige in ihrer körperlichen, psychischen oder 
sexuellen Integrität gefährdet sind, z.B. bei häuslicher Gewalt.7 Bis jetzt haben 
die KESB kaum mehr Meldungen als früher von solchen Stellen erhalten. Wei-
terhin werden die KESB meist von der Polizei auf entsprechende Situationen 
hingewiesen. Neben dieser allgemeinen Meldepflicht sind in verschiedenen 
eidgenössischen und kantonalen Gesetzen spezielle Meldepflichten vorgese-
hen. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Meldepflicht der Zürcher Polizei, wenn 
in Fällen häuslicher Gewalt Minderjährige im Haushalt leben.8 

c) Melderechte 

Jedermann kann der KESB Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig 
erscheint, bzw. eine minderjährige Person in ihrer körperlichen, psychischen 
oder sexuellen Integrität gefährdet erscheint. Träger eines Berufsgeheimnis-

z.B. KESB-Präsidien-Vereinigung Kanton Zürich, Formular Meldung Erwachsenenschutz, 
abrufbar unter <https://kesb-zh.ch/erwachsene> oder KOKES, Meldung an die KESB, ab-
rufbar unter <https://www.kokes.ch/application/files/7215/5533/4840/Muster_Mel-
dung_an_KESB.pdf>. 
Ein ausführliches Merkblatt zu den Melderechten und Meldepflichten findet sich auf der 
Homepage der KOKES. 
Art. 443 ZGB. 
Art. 314d ZGB. 
§ 15 Abs. 1 Gewaltschutzgesetz des Kanton Zürichs vom 19. Juni 2006 (GSG). 

4 

5 

6 

7 

8 

152

https://kesb-zh.ch/erwachsene
https://www.kokes.ch/application/files/7215/5533/4840/Muster_Meldung_an_KESB.pdf
https://www.kokes.ch/application/files/7215/5533/4840/Muster_Meldung_an_KESB.pdf


ses gemäss StGB (Ärzte, Psychologen usw.) benötigen für die Meldung einer 
erwachsenen Person bei der KESB eine Entbindung durch die betroffene Per-
son oder die Aufsichtsbehörde. Keine Entbindung ist notwendig bei Gefahr 
einer schweren Schädigung der Person oder Dritter durch eine Straftat.9 Bei 
Minderjährigen bedarf es seit 2019 keiner Entbindung mehr. Träger eines Be-
rufsgeheimnisses, jedoch nicht deren Hilfspersonen, sind ohne weiteres mel-
deberechtigt, soweit die Meldung im Interesse des Kindes liegt.10 

3. Vorgehen der KESB 

a) Abklärung 

Im Rahmen ihrer Abklärungen, ob die Voraussetzungen für eine behördliche 
Massnahme vorliegen, kann die KESB Berichte und Unterlagen bei Behörden 
und Gerichten einverlangen, Hausbesuche durchführen oder Dritte befragen, 
beziehungsweise von ihnen Berichte einholen. Sowohl Verfahrensbeteiligte 
wie Drittpersonen sind verpflichtet dabei mitzuwirken. Träger eines Berufs-
geheimnisses benötigen – ausser im Kindesschutz – zunächst aber eine Ent-
bindung. Liegt eine Entbindung vor, besteht eine Auskunftspflicht.11 Die KESB 
kann auch psychiatrische oder psychologische Begutachtungen anordnen, ge-
gebenenfalls auch stationär (Art. 449 ZGB). Eine stationäre Begutachtung soll 
jedoch nur kurze Zeit dauern. Sie ist daher gut vorzubereiten. Die KESB kann 
für ihre Abklärungen nötigenfalls Zwangsmittel zur Durchsetzung anordnen 
und dafür auch die Polizei beiziehen. Die Abklärungen haben jedoch immer der 
betroffenen Person zu dienen. Wie weit eine Abklärung gehen soll, ist im Ein-
zelfall abzuwägen. Sie soll verhältnismässig sein. 

Insbesondere im Kindesschutz beauftragen die KESB regelmässig externe 
Stellen mit Sozialabklärungen. Im Kanton Zürich erstellen die kantonalen Kin-
der- und Jugendhilfezentren im Auftrag der KESB Abklärungsberichte. 

Bei Dringlichkeit kann die KESB vorsorgliche Massnahmen anordnen, notfalls 
auch ohne Anhörung der betroffenen Personen, soweit eine Gefährdung 
glaubhaft ist. Beispiele dafür sind Kontosperren bei urteilsunfähigen Erwach-
senen, stationäre Abklärungen oder Platzierungen akut gewaltbetroffener Kin-
der. 

Art. 453 ZGB. 
Art. 314 c ZGB und Art. 443 Abs. 2 ZGB. 
Art. 314 e und Art. 448 ZGB. 

9 

10 

11 
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b) Auswertung und Umsetzung 

Nach Abschluss der Abklärungen führt die KESB in der Regel persönliche An-
hörungen der betroffenen Personen durch. Die KESB setzt allenfalls eine Ver-
fahrensvertretung ein.12 Im Kindesschutz werden die Eltern und das Kind in 
der Regel einzeln angehört. Mit der Anhörung erhalten die hilfsbedürftigen 
Personen Gelegenheit sich zu den vorgesehenen Massnahmen zu äussern und 
die KESB kann sich selbst ein Bild über sie machen. Gerade im Erwachsenen-
schutz sollen die hilfsbedürftigen Personen auch die Möglichkeit haben, eine 
Person aus dem persönlichen Umfeld vorzuschlagen, die sie als Beistand be-
gleitet. Bei psychisch stark auffälligen Personen wird die KESB aufgrund des 
Komplexitätsgrades des Mandates aber in der Regel einen Berufsbeistand oder 
eine Berufsbeiständin einsetzen.13 

Ordnet die KESB in der Folge eine Massnahme an, hat sie dies in einer inter-
disziplinären Dreierbesetzung zu tun. Gegen den schriftlichen Entscheid der 
KESB kann die betroffene Person und auch eine ihr nahestehende Person Be-
schwerde über den kantonalen Instanzenzug bis hin zum Bundesgericht ein-
reichen. Sind sich betroffene Personen nicht einig mit der KESB, können sie 
sich informelle Unterstützung bei spezialisierten Beratungsstellen holen. Dies 
hilft häufig, Konflikte zu entschärfen und Missverständnisse zu klären.14 

Allenfalls entzieht die KESB oder die Beschwerdeinstanz bei Dringlichkeit im 
Entscheid einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung bis zur 
Rechtskraft. 

c) Datenschutz 

Die KESB untersteht einer besonderen Verschwiegenheitspflicht, soweit die-
ser nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.15 Auch hier ist der Schutz 
der Interessen der betroffenen Personen massgebend. Selbstverständlich 
muss die KESB aber im Interesse einer effizienten Fallabklärung und Mass-
nahmenführung Daten ihrer Klientschaft offenlegen. Zu berücksichtigen ist 
dabei auch der Gefahrenschutz Dritter. Hier ist besonders die Zusammen-
arbeitspflicht von KESB, Polizei und weiteren betroffenen Stellen bei ernst-
hafter Gefahr einer schweren Schädigung der hilfsbedürftigen Person selbst 
oder wenn diese Dritte durch eine Straftat schwer schädigen könnte, zu er-

Art. 314 a ZGB; Art. 314 Abs. 1 i. V. m. Art. 449a ZGB. 
Handbuch-Frei/ Peter, Rz. 356. 
Die Anlaufstelle Kindes- und Erwachsenenschutz (KESCHA) führt Telefonberatungen durch 
und bietet Informationsunterlagen an, abrufbar unter <https://kescha.ch/>. 
Art. 451 ZGB. 

12 

13 

14 

15 
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wähnen.16 Die Zusammenarbeitspflicht ermöglicht auch, sich ohne Entbindung 
vom Amts- und Berufsgeheimnis auszutauschen. Als betroffene Stellen gelten 
alle möglichen beteiligten, öffentlichen und privaten Einrichtungen, wie etwa 
Sozial- und Psychiatriedienste, Opferhilfestellen, Spitex, Spitäler und ihre So-
zialdienste, Schuldenberatungsstellen, Sozialversicherungsträger, Gerichte, 
Strafverfolgungs- und Strafvollzugsbehörden. Bei schweren Gefährdungen 
können sich somit betroffene Stellen an die KESB wenden, jedoch nicht direkt 
an die übrigen betroffenen Stellen. Für den allfällig notwendigen Informati-
onsaustausch, beispielsweise im Rahmen eines „Runden Tisches“, hat die KESB 
besorgt zu sein.17 

Zudem bestehen verschiedene ausdrückliche bundesrechtliche Ermächtigun-
gen, die es der KESB erlauben, selektiv Informationen an Dritte weiterzuge-
ben, insbesondere über das Vorhandensein von Massnahmen.18 

II. Massnahmen des Erwachsenenschutzes 

1. Fallbeispiel 

A., ein inzwischen 30-jähriger Mann, hört seit seiner Jugend Stimmen und fühlt 
sich von diesen Stimmen bis heute verfolgt. Er ist zudem suchtmittelabhängig 
(Kokain, Cannabis u.a.). Einige Jahre lebte er hauptsächlich auf der Strasse, wenn 
er nicht gerade mehr oder weniger lang in eine psychiatrische Klinik eingewie-
sen war. Zuweilen kam es zu kurzen Gefängnisaufenthalten. Grund dafür war 
insbesondere Gewalt gegenüber seiner Mutter, um Geld von ihr für Drogen zu 
bekommen. Aufgrund zahlreicher Kleindelikte war er in den letzten Jahren für 
mehrere Jahre im stationären Massnahmenvollzug. Aufgrund mangelnden Be-
handlungserfolgs wird er nun aus der Massnahme entlassen. 

Häufig bestehen für Menschen mit derart massiven psychischen Einschrän-
kungen wie bei Herrn A. Beistandschaften. Aufgrund ihrer Erkrankung sind sie 
nicht in der Lage sich um behördliche Angelegenheiten wie die Anmeldung 
bei den Sozialversicherungen zu kümmern. Ziel einer Beistandschaft ist es hier 
meist, eine möglichst menschenwürdige Existenz zu ermöglichen. Dies kann 
insbesondere bedeuten, für gesundheitliche Belange und eine angemessene 

Art. 453 ZGB. 
Gesundheitsdirektion Kanton Zürich, 19. 
z.B. Art. 449c ZGB an Zivilstandsämter, Art. 451 ZGB an Gläubiger, Art. 97 Abs. 3 lit. d quin-
quies des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration 
vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) i.V.m. Art. 82f der Verordnung über Zulassung, Auf-
enthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) an Migrationsbehörden. 

16 
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Tagesstruktur besorgt zu sein sowie ein Dach über dem Kopf zu organisie-
ren. Während für die Regelung der finanziellen und administrativen Angele-
genheiten nicht immer unbedingt eine Zusammenarbeitsfähigkeit notwendig 
ist, braucht es für den Erfolg der letzten beiden Aufgaben eine minimale Mit-
wirkung der betroffenen Person. Gelingt es der Beistandsperson trotz aller Be-
mühungen nicht, ein Arbeitsbündnis herzustellen, bleibt die Beistandschaft in 
diesen Bereichen wirkungslos. In der Folge gelangen Behörden, Institutionen 
und wo vorhanden Familie mit der Forderung an die KESB, nun endlich in ei-
ner Institution unterzubringen. 

2. Beistandschaft 

Die KESB ordnet Erwachsenenschutzmassnahmen an, wenn eine Person auf-
grund ihres Schwächezustandes für ihren Schutz und für ihr Wohl Unter-
stützung benötigt. Nicht im Fokus der KESB steht der Schutz des Umfeldes, 
beispielsweise vor unangepasstem, unbequemen Verhalten einer Person. 
Ebenfalls kein Ziel einer Massnahme darf die Disziplinierung oder Umerzie-
hung einer Person sein. Dabei ist dem Selbstbestimmungsrecht der Person, 
für die die Massnahme angeordnet werden soll, grösstmöglichst Rechnung zu 
tragen.19 Wo möglich soll eine Person mit einem Schwächezustand im freiwil-
ligen Rahmen begleitet werden, beispielsweise durch eine Pro-Organisation 
(z.B. Pro Senectute). Längst nicht jede Person, die psychisch auffällig ist, ist 
nicht in der Lage, ihre persönlichen Angelegenheiten zu erledigen. Wo jedoch 
eine mangelnde Kooperationsfähigkeit beispielsweise zu einer Gefährdung der 
finanziellen Interessen führt, kann eine gut geführte Beistandschaft, insbeson-
dere unter Wahrung der grösstmöglichen Selbstbestimmung, allenfalls doch 
zu einer Entlastung und Beruhigung der Situation verhelfen. 

a) Schwächezustand betroffene Person 

Grundsätzlich keine Voraussetzung für eine gesetzliche Massnahme ist eine 
Urteilsunfähigkeit. Eine längerfristige Urteilsunfähigkeit kann jedoch ein mög-
licher Schwächezustand, bzw. die Folge davon sein. Aber nicht jede verbei-
ständete Person ist grundsätzlich urteilsunfähig. Für manche Formen der Bei-
standschaften ist Urteilsfähigkeit sogar Voraussetzung.20 

Handbuch-Fountoulakis/Rosch, Rz. 1140. 
Begleitbeistandschaft nach Art. 393 ZGB und Mitwirkungsbeistandschaft nach Art. 396 
ZGB. 
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Meist kann sich die KESB bei der Errichtung einer Massnahme auf einen ärzt-
lichen Bericht abstützen, der eine psychische Störung nach ICD-10 bei der be-
troffenen Person feststellt. Neben einer psychischen Störung (dazu gehören 
auch Intelligenzminderungen) sieht das Gesetz quasi als Auffangbecken „ei-
nen ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustand“ vor. Darunter fallen 
aber nicht einfach alle psychisch auffälligen Personen, bei denen keine Dia-
gnose nach ICD-10 gestellt werden kann. Sinn macht dieses Auffangbecken 
am ehesten, wo aufgrund fehlenden freiwilligen Unterstützungsangeboten in 
einer Region, eine Person entgegen ihren Wünschen und Bedürfnissen sonst 
keine Betreuung erhalten würde. Beispielsweise kann so eine vorübergehende 
Begleitung von jungen Erwachsenen im Übergang ermöglicht werden.21 

b) Schutzbedarf der betroffenen Person 

Wenn bei der betroffenen Person in Folge der psychischen Problematik auch 
ein Unvermögen besteht, bestimmte persönliche Angelegenheiten zu erledi-
gen und sie auch niemand damit beauftragen kann, ordnet die KESB eine Bei-
standschaft an. Genügt die Unterstützung innerhalb der Familie oder durch 
freiwillige Institutionen jedoch nicht, weil beispielsweise die Zusammenarbeit 
sich als nicht tragfähig erweist, kann es notwendig werden, eine Beistand-
schaft zu errichten. 

c) Aufgabenbereiche Beistandschaft 

Die KESB muss die Beistandschaft auf die individuellen Bedürfnisse der betrof-
fenen Person „massschneidern“. Aufgrund des Schwächezustandes legt sie be-
stimmte Aufgabenfelder fest. Meist sind dies administrative Angelegenheiten 
und Einkommens- und Vermögensangelegenheiten sowie Bereiche wie Woh-
nen, Gesundheit, berufliche Integration und Rechtsverkehr. Die KESB kann 
auch lediglich ein einzelnes Aufgabenfeld vorsehen. Im weiteren Verlauf einer 
Beistandschaft können sich die Bedürfnisse und damit auch die Aufgabenfel-
der verändern. War beispielsweise anfangs die Wohnsituation sehr instabil und 
musste die Beistandsperson für eine betreute Wohnform besorgt sein, kann 
mit der Zeit auch wieder ein unbegleitetes Wohnen möglich sein. Oder die Si-
tuation entwickelt sich in die umgekehrte Richtung. In solchen Fällen passt die 
KESB per Entscheid die Massnahme an.22 

Handbuch-Maranta, Rz. 1235. 
Meier, Art. 391, N 12 ff. 
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d) Beistandschaftsarten 

Die KESB muss auch festlegen, wie weit eine Beistandschaft in die Handlungs-
kompetenzen eines Menschen eingreifen darf. Eine Beistandschaft kann ledig-
lich eine Begleitung zur Aufgabe haben, So könnte beispielsweise eine Person 
mit leichten kognitiven Defiziten auf dem Weg in die Selbstständigkeit unter-
stützt werden (sogenannte Begleitbeistandschaft nach Art. 393 ZGB). Die Bei-
standsperson kann aber auch beauftragt werden, die verbeiständete Person in 
bestimmten Bereichen zu vertreten und allenfalls ihr Einkommen und Vermö-
gen zu verwalten (Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394/395 ZGB). Nöti-
genfalls schränkt die KESB die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person ein, 
so dass beispielsweise nur der Beistand bestimmte Verträge eingehen kann.23 

Nicht sinnvoll ist es aber in der Regel, die Handlungsfähigkeit der verbeistän-
deten Person im Bereich Wohnen so weit einzuschränken, dass es ihr verun-
möglicht werden soll, an einem selbstgewählten Ort zu wohnen. Gerade dafür 
ist eine minimale Bereitschaft notwendig, dies um beispielsweise in einem be-
treuten Wohnen zu leben. Fehlt diese, kann allenfalls eine fürsorgerische Un-
terbringung zu prüfen sein. Jedoch müssen dafür weitergehende Vorausset-
zungen gegeben sein. 

Die Beistandschaft kann zudem so ausgestaltet werden, dass die verbeistän-
dete Person bestimmte Handlungen nur gemeinsam mit dem Beistand tätigen 
kann (Mitwirkungsbeistandschaft nach Art. 396 ZGB). Vorgesehen werden 
kann sie insbesondere bei Menschen mit einer Kauf- oder Spielsucht welche 
sich dadurch übermässig verschulden. Diese drei Arten der Beistandschaften 
können miteinander kombiniert werden, so dass beispielsweise im Bereich 
Wohnen lediglich eine Begleitbeistandschaft vorgesehen werden kann, wäh-
rend bezüglich der Finanzen eine Vertretungsbeistandschaft mit Geldverwal-
tung angeordnet wird. 

Nicht mit anderen Beistandschaften kombiniert werden kann die umfassende 
Beistandschaft (Art. 398 ZGB). Personen unter umfassender Beistandschaft 
sind in allen Bereichen vollumfänglich handlungsunfähig. Sie sind damit weder 
betreibungs- noch prozessfähig, können keine elterliche Sorge innehaben und 
können nicht wählen und abstimmen. Vereinzelt bestehe für Menschen mit 
anhaltenden Wahnerkrankungen noch solche Beistandschaften. In der 
Deutschschweiz werden aber nur noch selten solche Beistandschaften ange-
ordnet. Solche massiven Einschränkungen sind kaum notwendig und wider-
sprechen wohl auch der UN-Behindertenrechtskonvention.24 

Art. 395 Abs. 3 ZGB. 
Handbuch-Frey/Peter/Rosch, Rz. 1444a. 
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e) Schutz Dritter durch Beistandschaft? 

Bei Massnahmen des Erwachsenenschutzes liegt der Fokus immer auf dem 
Schutz vor Selbstgefährdungen, während das Strafrecht insbesondere auch 
Fremdgefährdungen verhindern soll. Jedoch kann eine Beistandschaft im 
günstigen Fall Menschen mit einer psychischen Erkrankung entlasten, in dem 
sie sich beispielsweise nicht mehr Angelegenheiten beschäftigen müssen, die 
sie Tag für Tag auf’s Neue überfordern. Es kann je nach Erkrankung beispiels-
weise sinnvoll sein, dass eine Person nicht mit diversen Behörden und im-
mer neuen Menschen zu tun haben muss, sondern dafür einen vertrauten An-
sprechpartner hat. Dies entlastet letztlich auch Behörden und Institutionen, 
ist aber nur ein Nebeneffekt. Anderen Menschen, die zu Vermeidungshand-
lungen neigen und deswegen in eine Abwärtsspirale gerutscht sind, kann eine 
vorübergehende Beistandschaft einen Neustart ermöglichen. Auch in solchen 
Situationen kann die Beistandschaft dazu verhelfen, dass es nicht zu Eskala-
tionen kommt. Für manche verbeiständete Person ist der Beistand oder die 
Beiständin zudem die einzige längerfristig Bezugsperson, auch wenn sich die 
persönlichen Kontakte auf wenige Mal pro Jahr beschränken. Sie kennt die Ge-
schichte und kann Unterstützung vermitteln. Gerade bei psychisch auffälli-
gen Mitmenschen kann es daher Sinn machen, dass die Beistandsperson auch 
Case-Management-Funktionen ausübt und Ansprechpartnerin ist für Fach-
personen, Behörden und soziales Umfeld. Dies macht besonders dann Sinn, 
wenn es zu wiederholten krisenhaften Situationen kommt. 

Zu berücksichtigen ist aber auch, dass mache verbeiständete Personen ihre 
Beistandschaft als eine einzige, permanente Belastung erleben. Sie fühlen sich 
dadurch zusätzlich „getriggert“. Sie nehmen die Beistandschaft daher nicht als 
entlastend wahr und sind noch gereizter, als sie ohnehin schon waren. In sol-
chen Fällen kann die Beistandschaft aufgehoben oder auf das Allernotwen-
digste begrenzt werden. 

3. Fürsorgerische Unterbringung 

Eine Person, die an einer psychischen Störung leidet oder schwer verwahrlost 
ist, darf von der KESB (bzw. von einem Arzt) gegen ihren (allenfalls mutmass-
lichen) Willen in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, soweit 
eine Behandlung bzw. Betreuung notwendig ist und keine mildere Massnahme 
zur Verfügung steht. Wie bei den übrigen Erwachsenenschutzmassnahmen 
steht eine Selbstgefährdung der betroffenen Person im Zentrum. Mitberück-
sichtigt, aber nicht ausschlaggebend, darf die Fremdgefährdung sein. Das Ge-
setz spricht hier von der Belastung und dem Schutz von Angehörigen und 
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Dritten.25 In einem viel diskutierten Entscheid hielt das Bundesgericht 2012 
fest, dass es angesichts eines hohen Rückfallrisikos mit einer Gefahr für Leib 
und Leben Dritter legitim sei, dass die zuständige Behörde die betreffende 
Person mittels fürsorgerischer Unterbringung (FU) in einer Strafanstalt fest-
hält. Das Bundesgericht führte aus, es gehöre zum Auftrag des Erwachsenen-
schutzes, eine kranke Person davon abzuhalten, eine Straftat zu begehen.26 

Auch im vorstehenden Fallbeispiel wäre daher zu berücksichtigen, ob die Per-
son nicht mittels einer von der KESB angeordneten Zwangseinweisung, von 
weiteren Delikten abgehalten werden könnte. 

a) Voraussetzungen 

Die Voraussetzungen für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung 
entsprechen bezüglich des Schwächezustandes im Wesentlichen derjenigen 
für die Errichtung einer Beistandschaft. Auch hier wird eine psychische Stö-
rung, beziehungsweise Intelligenzminderung, verlangt, also Diagnosen gemäss 
ICD-10. Auch hier gibt es eine Art „Auffangbecken“. „Auffangbecken“ für nicht-
psychiatrische Situationen stellt die schwere Verwahrlosung dar. Meiner Er-
fahrung nach hängen solche Verwahrlosungssituationen jedoch fast immer mit 
einer psychischen Erkrankung zusammen. Übermässiges Ansammeln von Ge-
genständen in der Wohnung (Messie-Syndrom) muss noch keine schwere Ver-
wahrlosung bedeuten und muss daher noch kein Grund für ein Eingreifen der 
KESB sein. 

Die Behandlung der psychischen Erkrankung muss aktuell notwendig und zu-
mutbar sein. Eine Einweisung kommt dann in Frage, wenn die Erkrankung 
akut oder besonders schwer ist. Sie soll eine nachhaltige Wirkung haben, in 
dem Sinne, dass durch die stationäre Unterbringung eine Verbesserung des 
Gesundheitszustandes zu erwarten ist.27 Wo kein Behandlungserfolg mehr zu 
erwarten ist, kann sich die Einweisung auch nur noch auf eine gesicherte 
Betreuung beziehen. So soll der betroffenen Person ein möglichst menschen-
würdiges Dasein ermöglicht werden. 

Vor der Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung ist auch zu klären, ob 
nicht anderweitige, weniger einschneidende Lösungen auf einvernehmlicher 
Basis möglich wären. Dafür bietet sich beispielsweise an, eine psychiatrische 
Spitex einzurichten, ein Aufenthalt in einem Kriseninterventionszentrum oder 
(nicht bereits übermässig belastete) Angehörige miteinzubeziehen. Auch eine 

Art. 426 ZGB. 
BGE 138 III 593 E. 5 S. 597. 
Handbuch-Dubno/Rosch, Rz.1466 f. 
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Beistandschaft, die Unterstützungsmassnahmen organisiert, ist zu prüfen. Wo 
es wiederholt zu Zwangseinweisungen gekommen ist, kann mit der betroffe-
nen Person in besseren Zeiten ein Notfallplan erstellt werden. 

Gerade für Menschen, die sich aufgrund einer psychischen Erkrankung sich 
strak dissozial verhalten, ist es häufig schwierig, eine geeignete Wohnsituation 
bzw. -einrichtung zu finden. Ähnlich wie im forensischen Bereich fehlt es für 
längerfristige Unterbringungen von chronisch Erkrankten mit starken psychi-
schen Auffälligkeiten an genügend geeigneten Betreuungsplätzen.28 Dies führt 
dazu, dass, wie im aufgeführten Fallbeispiel gesehen, Personen mehr oder we-
niger selbst gewählt auf der Strasse leben. 

Die fürsorgerische Unterbringung ist von der KESB bzw. der ärztlichen Lei-
tung der Institution aufzuheben, sobald die Voraussetzungen dafür nicht mehr 
gegeben sind. 

b) Zuständigkeiten 

Von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt sind die Einweisungskompe-
tenzen. Grundsätzlich steht es der KESB zu, eine Zwangseinweisung anzuord-
nen. In den meisten Kantonen sind auch Ärzte und Ärztinnen dazu befugt. 
Im Kanton Zürich kann die KESB eine Unterbringung nur vorsehen, wenn sie 
ein psychiatrisches Gutachten einholt.29 Soll eine fürsorgerische Unterbrin-
gung nach ärztlicher Einweisung verlängert werden, muss die KESB recht-
zeitig spätestens innert sechs Wochen einen neuen Unterbringungsentscheid 
treffen. Die KESB muss Zwangsunterbringungen, die länger als sechs Monate 
bestehen, mindestens jährlich überprüfen. 

Soll eine Person gegen ihren Willen behandelt werden, ihr also insbesondere 
unter Zwang ein Medikament verabreicht werden, ist eine fürsorgerische Un-
terbringung eine der Voraussetzungen. 

c) Fürsorgerische Unterbringung als Gefahrenschutz für Dritte? 

Das Bundesgericht hat seinen Entscheid von 2012 inzwischen deutlich relati-
viert. 2019 setzte es sich erneut mit der Frage auseinander, ob bei einem Mann 
aufgrund zwar erheblicher Rückfallgefahr, aber fehlender Voraussetzungen für 
eine Verwahrung, im Anschluss an eine mehrjährige Sicherheitshaft, die KESB 
eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dürfe. Eine fürsorgerische Un-

vgl. Oberholzer, S. 24 f. 
§ 54 Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht des Kanton Zürichs 
vom 25. Juni 2012. 
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terbringung einzig zu dem Zweck, das Risiko erneuter Straftaten zu reduzie-
ren, sei unter den aktuellen rechtlichen Bedingungen nicht möglich – unab-
hängig davon, wie hoch das Risiko eingeschätzt werde. Seine neue Haltung 
stützte das Bundesgericht auf den Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte ab, welcher die bisherige Sichtweise gerügt hatte. Es sei zwar möglich, 
dass für eine psychisch kranke Person freiheitsentziehende Massnahmen bei 
einem hohen Risiko einer Gefährdung Dritter mit erheblichem Schaden be-
stehe. Jedoch fehle in der Schweiz eine entsprechende gesetzliche Grundlage 
dafür, eine solche Person fürsorgerisch unterzubringen.30 

Es würde nun aber keineswegs den Grundprinzipien des Erwachsenschutz-
rechtes, das auf Unterstützung bei Selbstgefährdung ausgerichtet ist, entspre-
chen, wenn der Gesetzgeber die Bestimmungen der fürsorgerischen Unter-
bringung einfach erweitern würde. Erwachsenenschutz ist immer auch darauf 
ausgerichtet, Kooperation und Selbstbestimmung zu erreichen. Dies würde 
mit der Möglichkeit, dass die KESB psychisch kranke Gefährder nötigenfalls 
dauerhaft wegsperren darf, karikiert. Kann jedoch Selbstgefährdung effektiv 
behandelt werden, dürfte sich dies auch positiv auf die Fremdgefährdung aus-
wirken. Zivilrechtliche Massnahmen sollen jedoch keine Fortschreibung des 
Strafrechts sein. 

d) Nachbetreuung 

Ob im Anschluss an eine fürsorgerische Unterbringung eine Nachbetreuung 
angeordnet werden kann, überlässt der Bund den Kantonen. Manche Kantone 
sehen die Anordnung von ambulanten Zwangsmassnahmen vor, andere Kan-
tone ermögliche es lediglich, dass die KESB Weisungen erteilen kann, wie eine 
ambulante Therapie zu besuchen, jedoch ohne Vollstreckungsmöglichkeiten. 
In der Praxis gibt es nur wenige Fälle, in denen die Weisung einer Nachbetreu-
ung geprüft wird. Wo sie ohne Vollstreckungsmöglichkeit vorgesehen ist, wie 
z.B. im Kanton Zürich, gibt es aktuell praktisch keine Anwendungsfälle mehr.31 

Urteil des Bundesgerichts 5A_407/2019 vom 28. Oktober 2019. 
Vgl. Handbuch-Dubno/Rosch, Rz. 1518 ff. 
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III. Massnahmen des Kindesschutzes 

1. Fallbeispiel 

Das Ehepaar S. hat vier Töchter und einen Sohn. Eine der Töchter ist noch 
minderjährig. Die Mutter (48) arbeitet Teilzeit, der Vater (59) ist arbeitslos und 
bezieht eine Teilrente und Sozialhilfe. Herr S. schlägt seine Ehefrau und seine 
Kinder regelmässig. Auch beim Sozialamt tritt er aggressiv auf. Gegenüber der 
Ehefrau und den Kindern wird er zunehmend gewalttätiger. Er fügt seiner Ehe-
frau Verletzungen mit einer Schere zu. Die Polizei verfügt darauf ein Kontakt- 
und Rayonverbot. Herr S. übernachtet drauf bei Bekannten und im Auto. 
Frau S. und die Kinder erhalten Drohungen per SMS. Frau S. teilt ihm mit, sie 
wolle sich von ihm trennen.32 

Für die KESB gehören Meldungen der Polizei aufgrund solcher Fälle von häus-
licher Gewalt zur täglichen Arbeit. Üblicherweise wird die KESB nach Eingang 
der Meldung mit den Eltern einzeln Kontakt aufnehmen und eine Erstein-
schätzung treffen müssen, ob vorsorgliche Massnahmen zum Schutz der min-
derjährigen Kinder anzuordnen sind. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei 
auch, ob ein Elternteil möglicherweise unter starken psychischen Problemen 
leidet. 

In der Folge wird die KESB meist eine Sozialabklärung durchführen. Soweit sie 
diese nicht selbst durchführt, wird sie eine Fachstelle wie das Kinder- und Ju-
gendhilfezentrum oder ein Sozialzentrum damit beauftragen. Liegt möglicher-
weise eine erhebliche psychische Erkrankung vor, kann die KESB auch eine 
psychiatrische Fachstelle beiziehen. Diese erstellt dann ein Gutachten über die 
Erziehungsfähigkeit eines oder beider Elternteile. 

Das Zivilrecht kann und will nicht für sich in Anspruch nehmen, aus fast all-
täglichen Streitigkeiten entstehende massive Konflikte mit Todesfolge wie im 
August 2011 in Pfäffikon ZH verhindern zu können. Bestenfalls können KESB 
und Kinder- und Jugendhilfe frühzeitig genug mit den Familienangehörigen in 
Kontakt treten und mit ihnen gemeinsam Regelung im Umgang miteinander 
erarbeiten. Noch besser kann uns dies gelingen, wenn sich ein Zusammenspiel 
zwischen den involvierten Behörden und Fachpersonen, beispielsweise KESB, 
Schule, Polizei und Gerichte, etablieren kann. 

Das Fallbeispiel zeichnet mit leichten Anpassungen die Vorgeschichte des sogenannten 
„Doppelmordes von Pfäffikon ZH“ am 15. August 2011 nach. Grundlage dafür bilden Berichte 
in den damaligen Ausgaben von Tageszeitungen. Keine Angabe dieser Ausgaben? 
<https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/bluttaten-in-pfaeffikon-der-taeter-
wirkte-sachlich/story/25734431> 
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2. Voraussetzungen Massnahmen 

Zentrale Maxime im zivilrechtlichen Kindesschutz ist die Sicherstellung des 
Kindeswohls. Ist dieses gefährdet, indem die dafür zuständigen Personen – in 
aller Regel die Eltern – ihre Verantwortung für das Kind nicht übernehmen, 
muss die KESB die notwendigen Massnahmen in die Wege leiten. Ob ein Ver-
schulden der Eltern vorliegt oder ein Unvermögen, ist für die KESB nicht 
massgebend. Steht ein Verschulden zur Diskussion, wird allenfalls parallel zum 
Kindesschutzverfahren ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet. 

Eine Gefährdung im Sinne des Zivilrechts liegt dann vor, wenn es wahr-
scheinlich ist, dass das körperliche, sittliche oder geistige Wohl des Kindes 
beeinträchtigt wird.33 Formen der Kindeswohlgefährdung sind insbesondere 
Vernachlässigung und physische, psychische oder sexuelle Gewalt. Zur psy-
chischen Misshandlung zählen insbesondere auch massive Erwachsenenkon-
flikte, in die das Kind miteinbezogen wird. Solche Konflikte können dazu füh-
ren, dass die Eltern sich so auf sich fokussieren, dass das Kind dabei vergessen 
geht oder es zum permanenten Spielball ihrer Streitigkeiten wird. Dies kann 
so weit gehen, dass bis anhin weitgehend „normal“ funktionierende Menschen 
nun in einen psychischen Ausnahmezustand geraten. 

Ziel der Massnahmen ist es in der Regel, dass die Eltern ihre Verantwortung 
wieder selbst übernehmen können. Zunächst hat die KESB daher auch immer 
zu klären, ob nicht freiwillige Hilfen zumindest genauso geeignet und ausrei-
chend sind. 

3. Massnahmenarten und -aufgaben 

Nachfolgend werden nur diejenigen Massnahmen des Kindesschutzes aufge-
führt, die im direkten Zusammenhang mit dem Umgang mit psychisch auffäl-
ligen Personen stehen. In der Regel sind dies Massnahmen für Kinder, die Un-
terstützung benötigen, weil zumindest ein Elternteil unter einer psychischen 
Erkrankung leidet, die sich auf die Erziehungsfähigkeit auswirkt. Es fehlen da-
her beispielsweise Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens, Vertre-
tung bei Interessenkollisionen oder Abwesenheit der Eltern sowie Vaterschaft 
und Unterhalt. 

Hegnauer, 206. 33 
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a) Mahnung und Weisung 

Schwächste zivilrechtliche Massnahme ist eine Ermahnung an die Eltern oder 
an das Kind.34 In der Praxis der KESB kommen formelle Ermahnungen selten 
vor. Häufiger sind informelle Ermahnungen anlässlich einer Anhörung, z.B. 
Streitigkeiten vor den Kindern zu unterlassen. Etwas häufiger sind in Ent-
scheiden der KESB Weisungen an die Eltern. Sie werden beispielweise ange-
wiesen, eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen, an einer Mediation teilzuneh-
men oder für das Kind eine Psychotherapie zu organisieren. Regelmässig wird 
dazu noch eine Aufsichtsperson eingesetzt, die die Einhaltung der Weisung 
überwacht. Allenfalls kann eine genügend konkrete Weisung mit einer Straf-
androhung bei Nichteinhalten gemäss Art. 292 StGB verbunden werden. 

b) Erziehungsbeistandschaft 

Die KESB kann eine Erziehungsbeistandschaft einzig mit dem Auftrag errich-
ten, die Eltern in der Erziehung der Kinder zu unterstützen und sie in regel-
mässigen Gesprächen beispielsweise bezüglich der Einleitung einer Therapie 
zu beraten.35 Dabei müssen sich die Eltern regelmässige Beratungstermine ge-
fallen lassen. Die KESB kann aber auch einen Schritt weitergehen und die Bei-
standsperson mit Vertretungsrechten ausstatten. Dann kann diese mit oder 
anstelle der Eltern eine Therapie organisieren oder an Schulgesprächen teil-
nehmen.36 In Ausnahmefällen kann es auch geschehen, dass die elterliche 
Sorge eines oder beider Eltern eingeschränkt wird. Die Eltern können dann 
beispielsweise die vom Beistand eingeleitete Therapie nicht mehr rückgängig 
machen. Erziehungsbeistandschaften können gerade bei Eltern oder Eltern-
teilen mit psychischen Erkrankungen eine wichtige präventive Funktion ha-
ben. So können sie beispielsweise sicherstellen, dass für das Kind regelmässige 
ausserfamiliäre Kontakte stattfinden, beispielsweise in einem Hort. Im Falle ei-
ner akuten psychischen Erkrankung des betreuenden Elternteils organisieren 
sie die Betreuung und den weiteren Schutz des Kindes. 

c) Kontaktrechtsbeistandschaft und Regelung persönlicher Verkehr 

Neben der eigentlichen Erziehungsbeistandschaft steht die Kontaktrechtsbei-
standschaft (auch Besuchsrechtsbeistandschaft genannt). Sie dient zur Orga-
nisation und Überwachung der Kontakte zwischen dem Kind und dem kon-
taktberechtigten Elternteil. Solche Beistandschaften sind häufig das Ergebnis 

Art. 307 Abs. 3 ZGB. 
Art. 308 Abs 1 ZGB. 
Art. 308 Abs. 2 ZGB. 

34 
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eines hochstrittigen Paarkonfliktes. Eher selten liegt der Grund für die Bei-
standschaft darin, dass ein nicht obhutsberechtigter Elternteil das Wohl seines 
Kindes unmittelbar durch Übergriffshandlungen ihm gegenüber gefährdet 
hätte. Jedoch mussten viele dieser Kinder häusliche Gewalt eines Elternteils 
gegenüber dem anderen miterleben. Grund für eine Kontaktrechtsbeistand-
schaft kann auch sein, dass ein Elternteil alles daransetzt, den Kontakt des 
Kindes zum anderen Elternteil zu unterbinden. Der betreuende Elternteil ver-
sucht möglicherweise so, sein Selbstwertgefühl zu stärken.37 Ziel der Bei-
standschaft ist es dann, dass Kontakte, die von der KESB oder vom Gericht 
festgelegten wurden, durchgeführt werden. Soweit nötig werden diese Kon-
takte beispielsweise im Rahmen von Einzelbegleitungen oder einem Besuchs-
treff erfolgen. Die Begleitung kann sich auch nur auf die Übergaben beschrän-
ken. Der Kontaktrechtsbeistand soll zusammen mit den Eltern. möglichst 
kindergerechte Übergabemodalitäten festlegen, beispielsweise für eine Feri-
enplanung besorgt sein. 

d) Ausserfamiliäre Platzierung des Kindes 

Insbesondere wenn die Eltern, beispielsweise aufgrund einer psychischen Stö-
rung, nicht in der Lage sind, auf die Bedürfnisse eines Kindes einzugehen oder 
ein Kind besondere Bedürfnisse hat (z.B. aufgrund einer eigenen psychischen 
Problematik) und die Eltern in der Erziehung dauerhaft überfordert sind, wird 
die KESB eine ausserfamiliäre Unterbringung eines Kindes prüfen.38 Selbstver-
ständlich wird sie dabei klären, ob nicht mildere Massnahmen zur Verfügung 
stehen. Wo nötig, wird sie den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht ent-
ziehen und das Kind bei einer Pflegefamilie oder in einem Heim unterbringen. 
Gerade bei einem massiv psychisch auffälligen Elternteil wird die KESB eher 
eine Unterbringung des Kindes in einem Heim vorsehen. Pflegefamilien kön-
nen sich und das Kind in solchen Fällen meist zu wenig schützen. Möglich ist 
zudem auch eine gemeinsame Platzierung von Mutter und Kind in einem Mut-
ter-Kind-Wohnen. Wo ein Kind in einer psychiatrischen Klinik oder geschlos-
senen Einrichtung untergebracht wird, gelten die Regeln der fürsorgerischen 
Unterbringung analog.39 

SKHG/KKJPD/SODK, 12. 
Handbuch-Rosch/Hauri, Rz. 1077. 
Art. 314 b ZGB; Neben der KESB können Ärzte nur bei einer psychischen Erkrankung eines 
Kindes eine Einweisung anordnen. Wo die Sorgeberechtigten medizinische Massnahmen 
für ihr Kind verweigern, ist die KESB anzurufen: Handbuch-Rosch/Hauri, Rz. 1094. 

37 
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e) Entziehung elterliche Sorge 

Der stärkste Eingriff in die Rechte der Eltern ist die Entziehung der elterlichen 
Sorge.40 In der Folge wird an der Stelle der Eltern einem Vormund die elterli-
che Sorge übertragen.41 Diese Massnahme liegt nur in wenigen Fällen im Inter-
esse des Kindswohls. Am ehesten zur Diskussion steht sie, wenn ein Elternteil 
eine schwere Straftat gegenüber dem Kind verübt hat. 

IV. Führung Beistandschaft 

Während die KESB für die Errichtung einer Massnahme und die Aufsicht über 
die Massnahmenführung zuständig ist, sind die Beiständinnen und Beistände 
für die Umsetzung der KESB-Entscheide verantwortlich. Um das Selbstbe-
stimmungsrecht der betroffenen Person so gut wie möglich zu wahren, haben 
diese ein Mitspracherecht bei der Person des einzusetzenden Beistandes bzw. 
Beiständin. Jedoch muss der Beistand, die Beiständin, fachlich und persönlich 
geeignet sein. 

1. Berufsbeistandschaft vs. private Mandatsperson 

Im Kindesschutz setzen die KESB im Kanton Zürich praktisch ausschliesslich 
Mitarbeitende der kantonalen Kinder- und Jugendhilfezentren für Beistand-
schaften ein. Zumeist sind dies ausgebildete Sozialarbeitende. Im Kindes-
schutz kommt der Fachlichkeit der eingesetzten Mandatsperson ein hoher 
Stellenwert zu. Zudem sollen sie ausserhalb des familiären Beziehungsnetzes 
stehen. 

Im Erwachsenenschutz werden hingegen regelmässig auch Laien eingesetzt, 
insbesondere bei Personen, die aufgrund einer Behinderung urteilsunfähig 
sind oder infolge Altersgebrechen, wie beispielsweise einer Demenz, ihre Ur-
teilsfähigkeit verloren haben. Diese Beistandschaften übernehmen, wo vor-
handen, häufig Familienangehörige. Wo diese fehlen, kommen am ehesten 
Freiwillige ohne persönliche Beziehung zur verbeiständeten Person zum Zuge. 
Bei Personen mit starken psychischen Auffälligkeiten wird die KESB meist 
Sozialarbeitende aus den regionalen Berufsbeistandschaftszentren einsetzen. 
Berufsbeistände und -beiständinnen sind in solchen Fällen in verschiedensten 
Rollen gefragt, beispielsweise als Case-Manager, Finanzverantwortlicher und 
als Vermittler gegenüber Behörden und Angehörigen. 

Art. 311 f. ZGB. 
Handbuch-Rosch/Hauri, Rz. 1111 f. 
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2. Fachbeistandschaft 

Sind spezielle Aufgaben durchzuführen, beispielsweise eine komplexe Erb-
schaftsangelegenheit, die die KESB nicht ohne weiteres selbst erledigen kann, 
setzt sie eine Fachperson als Beistand ein. In der Regel sind dies Treuhänder 
und Anwältinnen. 
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I. Einleitung 

Im folgenden Beitrag wird aufgezeigt, welche aktuellen Entwicklungen in den 
Bewährungs- und Vollzugsdiensten des Kantons Zürich (BVD ZH) im Zusam-
menhang mit dem Management der Gefährdung durch psychisch auffällige 
Personen stehen. Zunächst ist wichtig festzuhalten, dass die BVD ZH, wie 
sämtliche einweisenden Behörden im Justizvollzug der Schweiz, die Aufgabe 
haben, den Vollzug strafrechtlicher Sanktionen sicherzustellen. Dies bedeutet, 
dass die BVD ZH selbst keine urteilende Instanz ist, sondern von einer solchen, 
in der Regel von Gerichten aber auch von den Staatsanwaltschaften, einen so-
genannten Vollzugsauftrag erhalten. Der Handlungs- und Entscheidungsspiel-
raum einer einweisenden Behörde wird maßgeblich durch diesen Vollzugs-
auftrag und gesetzliche Rahmenbedingungen definiert. Auf nationaler Ebene 
durch das Strafgesetzbuch (StGB) und durch kantonale Regelungen. Gemäß 
Art. 74 StGB muss im Rahmen des Vollzugs einer Sanktion die Menschenwürde 
der verurteilten Person geachtet und seine Rechte dürfen nur so weit einge-
schränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Voll-
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zugseinrichtung dies erfordern. Damit wird der Rahmen gesetzt, wie die zen-
tralen Ziele des Justizvollzugs erreicht werden sollen. Gemäß Art. 75 StGB sind 
dies die Förderung des sozialen Verhaltens und insbesondere die Fähigkeit, 
straffrei zu leben. 

II. Nachhaltige Resozialisierung 

Der Vollzug von Sanktionen hat demnach Mittel zum gesetzlich vorgegebenen 
Zweck zu sein und dieser liegt in der Zukunft, nach der Entlassung aus der 
Sanktion. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil über 95% aller Sanktio-
nen, die in der Schweiz gesprochen werden, endlich sind. Dies bedeutet, dass 
die allermeisten Straftäter: innen irgendwann wieder in die Gesellschaft zu-
rückkehren. 

Im Kern muss es darum gehen, eine nachhaltige Resozialisierung anzustreben. 
Verurteilte Personen sollen während des Sanktionen Vollzugs das Rüstzeug 
erwerben, das es ihnen ermöglicht in der Gesellschaft zu leben ohne derart 
gegen geltendes Recht zu verstoßen, dass eine erneute Desintegration durch 
Sanktionierung nötig wird. Wird der Justizvollzug zudem als gesellschaftliche 
Verbundaufgabe verstanden, geht es, neben den notwendigen Veränderungen, 
im Denken und Handeln einer verurteilten Person, auch darum, dass die Zeit 
während der Sanktion genutzt wird, um Strukturen zu erarbeitet, welche das 
funktionieren in zentralen Lebensbereichen (zum Beispiel: Wohnen, Arbeiten, 
soziale Beziehungen) wahrscheinlicher oder überhaupt erst möglich machen. 
Im Sinne eines „sowohl als auch“ gilt es also personen- wie auch umweltbezo-
gen Ressourcen zu erarbeiten und zu stärken und gleichzeitig Risiken zu mi-
nimieren. 

III. Risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS) 

Mit der Einführung des Konzeptes ROS in der deutschsprachigen Schweiz 
(2016 im Strafvollzugskonkordat der Ostschweiz und 2018 in demjenigen der 
Nordwest- und Innerschweiz), wurde dieser theoretisch und empirisch fun-
dierte Ansatz des „sowohl als auch“ im Justizvollzug verankert1. ROS als Fall-
führungssystem stellt eine gemeinsame Sprache, einheitliche Arbeitsinstru-
mente und Prozesse sicher und fördert dadurch eine fachlich fundierte sowie 
durchgehende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im 
Justizvollzug (Vollzugsbehörden, Vollzugseinrichtungen, Kliniken, Maßnah-

Schwarzenegger/Manzoni/Baur; Andrews/Bonta; Loewe-Baur; Treuthardt/Loewe-Baur/
Kröger, 24 ff.; Treuthardt/Kröger, Fall-Screening-Tool, 76 ff. 
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menzentren, Therapiestellen, Bewährungsdienste etc.). Vereinfacht zusam-
mengefasst sieht ROS vor, dass zu Beginn einer Sanktion ein von allen Be-
teiligten getragenes Fallverständnis erarbeitet wird (warum und in welchen 
Situationen begeht eine Person welche Delikte?). Im Sinne einer Hypothese 
bietet dieses Fallkonzept Hinweise darauf, welche problematischen personen- 
und umweltbezogenen Aspekte verändert und welche Ressourcen gestärkt 
werden sollen, damit die erwünschte nachhaltige Resozialisierung gelingen 
kann. Im Verlauf der Sanktion soll dann in den Institutionen und/oder durch 
therapeutische‑, sozialarbeiterische oder arbeitsagogische Fachpersonen ge-
zielt an diesen Aspekten gearbeitet werden. Im Rahmen von Besprechungen 
und einer standardisierten Berichterstattung werden Veränderungen und 
neue Erkenntnisse ausgetauscht wobei die einweisende Behörde das Case Ma-
nagement verantwortet und über Vollzugslockerungen entscheidet, bis hin zu 
einer bedingten Entlassung aus der Sanktion. Erfreulicherweise konnte aufge-
zeigt werden, dass es seit der Einführung von ROS im Kanton Zürich zu ei-
ner statistisch signifikanten Reduktion von Rückfällen gekommen ist. Inner-
halb eines Jahres nach Entlassung aus der Sanktion hat sich die Rückfallquote 
von 34.7% knapp halbiert auf 18.2%2. Somit konnte empirisch nachgewiesen 
werden (zumindest anhand einer Stichprobe aus dem Kanton Zürich), dass mit 
dem Konzept ROS, und damit der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in die Vollzugspraxis, ein relevanter Schritt in Richtung nachhaltige Resoziali-
sierung gelungen ist. 

IV. Justizvollzug als Verbundaufgabe 

Die bisherigen Ausführungen legen nahe, dass das Erreichen der zentralen 
Vollzugsziele von einem komplexen Zusammenspiel einer großen Zahl von 
Einflussfaktoren abhängt. Es beginnt bereits bevor ermittelt wird, ob ein Straf-
tatbestand gegeben ist. Mit einem kantonalen Bedrohungsmanagement, wie es 
in Zürich und anderen Kantonen existiert, kann präventiv interveniert werden. 
Dies bedeutet, dass problematische Entwicklungen so entschärft werden kön-
nen, dass es gar nicht zu einer Straftat kommt oder die Situation eines Gefähr-
ders früh gut erfasst werden kann, was hilfreich für ein potenzielles Ermitt-
lungsverfahren ist. Wenn es zu einer Strafuntersuchung kommt entscheidet 
die Verfahrensleitung im gegebenen Rahmen, welchen Antrag sie stellt und 
die Gerichte legen das Urteil und damit die zu vollziehende Sanktion fest. Im 
Justizvollzug wird versucht relevante personen- und umweltbezogene Aspekte 
zu verändern. Wenn eine verurteilte Person jedoch keine Veränderungsbereit-
schaft zeigt und diese trotz aller Bemühungen der involvierten Fachpersonen 

Loewe-Baur; Treuthardt/Kröger, Veränderungsmessung, 304 ff. 2 
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auch nicht erreicht werden kann oder wenn keine stabilisierende Lebenssi-
tuation nach der Entlassung erarbeitet werden kann, weil beispielsweise kein 
Arbeitergeber bereit ist eine verurteilte Person anzustellen oder kein Vermie-
ter eine solche Person in seiner Liegenschaft wohnen lassen möchte, kann 
dies dazu führen, dass Entlassene bald wieder auffällig und potenziell auch 
rückfällig werden. Auf diese Weise kann „nach der Sanktion“ rasch zu „vor 
der Sanktion“ werden. In diesen ungünstigen Situationen kommt wiederum 
der präventiven Aufgabe des Bedrohungsmanagements eine wichtige Rolle zu. 
Nachhaltige Resozialisierung kann nur gelingen, wenn diese Aufgabe von allen 
beteiligten Institutionen als gesellschaftliche Verbundaufgabe begriffen wird. 
Hierfür ist es unerlässlich, dass die Behörden aus den Bereichen Soziales, Si-
cherheit, Justiz und Gesundheit wie auch freie Träger diese Herkulesaufgabe 
gemeinsam angehen und auf politischer Ebene entsprechend förderliche Rah-
menbedingungen erschaffen und erhalten werden. 

V. Aktuelle Entwicklungen 

1. Rückkehrorientierung 

Auf der Basis der beschriebenen Ausgangslage werden im Folgenden aktuell 
laufende Projekte mit Auswirkungen auf das Management der Gefährdung 
durch psychisch auffällige Personen vorgestellt. Unter dem Titel Rückkehrori-
entierung wird in engem Austausch mit dem kantonalen Sozialamt und dem 
Migrationsamt daran gearbeitet, dass mit Personen, welche die Schweiz nach 
der Entlassung zu verlassen haben, bereits während des Vollzugs gezielt an ei-
ner Förderung der Entlassungsperspektive im Heimatland gearbeitet wird. Ne-
ben einem Zugang zu Angeboten der Rückkehrberatung umfasst dies zum Bei-
spiel auch das Ermöglichen einer regen Kontaktpflege mit Angehörigen, das 
Aneignen von Fertigkeiten, welche die Chancen für eine legale Finanzierung 
des Lebensunterhalts im Heimatland erhöhen oder das Vermitteln von spe-
zialisierten Unterstützungsangeboten für den Neustart. Es kommt nicht selten 
vor, dass Personen mit Ausweisungsentscheid aufgrund geopolitischer Um-
stände nicht behördlich ausgeschafft werden können und unter prekären Um-
ständen in der Schweiz verbleiben. Aufgrund der eingeschränkten Möglich-
keiten (Finanzen, Aufenthaltsrayon etc.) ist bei diesen Personen das Risiko für 
konfliktbehaftete Behördenkontakte deutlich erhöht. Wenn es im Rahmen der 
rückkehrorientierten Interventionen jedoch gelungen ist, die Perspektiven im 
Heimatland zu verbessern, kann dies die Bereitschaft auszureisen verbessern 
und damit der beschriebene konfliktbehaftete Status in der Schweiz verhin-
dert oder verkürzt werden. 
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2. Förderung von nicht freiheitsentziehenden Sanktionsformen 

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sowie dem Gewaltschutz 
in Zürich engagieren sich die BVD ZH zudem in der Förderung von nicht frei-
heitsentziehenden Sanktionsformen. Wann immer dies juristisch möglich und 
fachlich angezeigt ist, sollen die besonderen Vollzugsformen Electronic Moni-
toring und Gemeinnützige Arbeit sowie Lernprogramme oder therapeutische 
Behandlungen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen zur Anwendung kommen. 
Dank dieser Sanktionsformen werden verurteilte Personen nicht aus ihren so-
zialen Bezügen gerissen, sondern über einen definierten Zeitraum hinweg in 
ihrer Alltagsbewältigung begleitet und unterstützt aber auch kontrolliert. Wie 
weiter oben ausgeführt erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass problemati-
sche Aspekte, die zur Delinquenz geführt haben, entaktualisiert werden, was 
nicht selten auch zu einer Stabilisierung der gesamten Lebenssituation führt. 
Der Vollzug von nicht freiheitsentziehenden Sanktionen hat den folgenden ge-
wichtigen Effekt: Ohne Exklusion aus der Gesellschaft braucht es am Ende der 
Sanktion keine aufwändigen Resozialisierungsmaßnahmen. 

3. Vollzug von Tätigkeits‑, Kontakt- und Rayonverboten 

Auch in die Ausgestaltung des Vollzugs von Tätigkeits‑, Kontakt- und Rayon-
verboten (TKR) investieren die BVD ZH gezielt. Im Rahmen eines Projektes 
wurde ermittelt, dass es sich beim Löwenanteil insbesondere um langjährige 
bzw. lebenslängliche Tätigkeitsverbote handelt. Den einweisenden Behörden 
fällt die Aufgabe zu, die Einhaltung dieser Verbote zu überprüfen. Da dieses 
Mandat nicht vorsieht, dass die verurteilten Personen permanent und im ge-
gebenen Fall gar lebenslänglich überwacht werden, stellt sich die Frage, wie 
die Einhaltung dieser Verbote realistisch überprüft werden kann. Wiederum 
ist es so, dass sich Personen, denen ein solches Verbot auferlegt wurde, in 
Freiheit befinden und potenziell problematische Entwicklungen möglichst 
frühzeitig erkannt und entschärft werden müssen. Aus diesem Grund ist auch 
hier die enge Zusammenarbeit mit dem Gewaltschutz des Kantons Zürich 
unerlässlich. In dieser Sanktionsform impliziert ein Verstoß gegen das aus-
gesprochene Verbot nicht die Begehung eines Gewalt- oder Sexualdeliktes, 
er bedeutet jedoch, dass die verurteilte Person die auferlegte Einschränkung 
missachtet. Dies wiederum kann als Hinweis für eine problematische Entwick-
lung gewertet werden, welche das Risiko für die Begehung eines Deliktes er-
höht. Ob dem tatsächlich so ist muss immer im Einzelfall geprüft werden. Im 
Rahmen des Projektes TKR geht es darum, ein Konzept zu erarbeiten, wie 
den beschriebenen Anforderungen im gegebenen Rahmen und mit Augenmaß 
möglichst effizient und effektiv entsprochen werden kann. 
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4. Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt 

Das Augenmerk der BVD ZH liegt zudem auf dem Thema der Arbeitsintegra-
tion. Es ist ein robuster wissenschaftlicher Befund, dass in vielen Fällen eine 
geregelte Tagesstruktur, insbesondere Lohnarbeit, maßgeblich zum Gelingen 
einer nachhaltigen Resozialisierung beiträgt. Aus Sicht der BVD ZH ist es dem-
nach wichtig, dass die Zeit während des Sanktionsvollzugs dazu genutzt wird, 
eine möglichst stabile Tagesstruktur für die Zeit nach der Sanktion zu erarbei-
ten. In einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, die sich diesem Thema widmet, 
werden die Schnittstellen zwischen den BVD ZH und beispielsweise den sozia-
len Diensten der Stadt Zürich (Stichwort 2. Arbeitsmarkt: Basisbeschäftigung) 
und freien Trägern wie dem Team 72 mit ihrem Angebot „Time to work“ erar-
beitet. 

VI. Fokus: Zusammenarbeit mit dem Gewaltschutz des Kantons 
Zürich 

Im Folgenden wird die Zusammenarbeit mit dem Gewaltschutz der Kantons-
polizei Zürich fokussiert. Die Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Institu-
tionen trägt maßgeblich zu einem effizienten und wirkungsvollen Manage-
ment der Gefährdung durch psychisch auffällige Personen bei. Sie ist in einem 
gemeinsamen Merkblatt geregelt und fußt auf § 52 Abs. 4 und 5 des Polizei-
gesetzes (PolG, LS 550.1). Darin sind die Zuständigkeiten, Arbeitsprozesse, der 
Informationsfluss sowie der Datenschutz geregelt. In jährlichen Austausch-
sitzungen werden die bestehende Zusammenarbeit analysiert und Optimie-
rungen diskutiert. Bei der Zielgruppe handelt es sich um Personen, die ein 
erhöhtes Potenzial für die Begehung von Gewalt und/oder Sexualdelikten auf-
weisen. Grob können drei Fallkonstellationen unterschieden werden. Zum ei-
nen handelt es sich um Personen, bei welchen mit dem Vollzug einer Sank-
tion die oben erläuterten Sanktionsziele nicht erreicht werden konnten. Zum 
Bespiel weil sich die verurteilte Person einer Auseinandersetzung mit risiko-
relevanten Aspekten nachhaltig verweigerte oder weil die juristischen Rah-
menbedingungen (Dauer und Art der Sanktion) es nicht ermöglichten, dem 
relevanten Veränderungsbedarf ausreichend zu bearbeiten. Ist die Freiheits-
strafe voll verbüßt (Endstrafe) oder der Maßnahmenzweck nicht mehr gege-
ben (Aufhebung einer stationären Maßnahme) und sind die rechtlichen Mög-
lichkeiten für eine Umwandlung der Sanktion erfolglos ausgeschöpft, müssen 
die Verurteilten entlassen werden, auch wenn sie eine erhebliche Gefährdung 
für die Öffentlichkeit darstellen. 
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Die zweite Fallkonstellation bezieht sich auf Personen, welche sich nicht in ei-
ner stationären (Freiheitsstrafe oder Maßnahme), sondern in einer nicht frei-
heitsentziehenden Sanktion befinden. Es kann sein, dass während des Voll-
zugs der Sanktion Hinweise auf eine Risikoentwicklung festgestellt oder neue 
Informationen bekannt werden, welche ein erhöhtes Risiko für die Begehung 
von Gewalt- oder Sexualdelikten nahelegen. Neben der effektiven Gewaltan-
wendung gegenüber Angehörigen oder Drittpersonen oder entsprechenden 
Vorbereitungshandlungen, kann es sich dabei beispielsweise auch um die An-
drohung von Gewalt oder das Äußern von Gewaltphantasien handeln. Auch 
können Krankheitsverläufe vorliegen, die zu Gewalthandlungen prädisponie-
ren, weil beispielsweise die Umwelt zunehmend wahnhaft oder paranoid ver-
arbeitet oder die Steuerungsfähigkeit der verurteilten Person eingeschränkt 
wird (zum Beispiel: erhöhter Konsum von Stimulanzien wie Amphetamine, Ko-
kain etc.). 

Bei der dritten, kontraintuitiven Konstellation handelt es sich um den Fall, dass 
eine Bedrohung für die Verurteilten im Raum steht. Dies ist beispielsweise 
dann der Fall, wenn Hinweise für unerwünschte Kontaktaufnahmen bis hin zu 
Rachehandlungen durch Opfer, Angehörige der Opfer oder Dritte vorliegen. 
In diesen Fallkonstellationen können die genannten Personen zu Gefährdern 
werden vor welchen die verurteilte Person geschützt werden muss. 

Je nach Fallkonstellation können unterschiedliche Behörden und Fachperso-
nen involviert sein (zum Beispiel: Vollzugsinstitutionen, KESB, Migrations-
amt). In den konkreten Einzelfällen wird jeweils festgelegt wer sich sinnvol-
lerweise an Besprechungen in Rahmen von runden Tischen beteiligt, damit 
möglichst alle fallspezifisch relevanten Informationen und Perspektiven ein-
gebracht werden, um gezielte Gewaltschutzmaßnahmen zur Entschärfung der 
Gefahrensituation festlegen zu können. 

VII. Fokus: Lernprogramme 

Ein zweiter Fokus wird im Folgenden auf die Interventionsform Lernpro-
gramm gelegt, welche seit über 20 Jahren von den BVD ZH angeboten wird. 
Lernprogramme können von Gerichten, Staatsanwaltschaften und Vollzugs-
behörden angeordnet werden. Es handelt sich um strukturierte und manu-
alisierte Gruppen- wie auch Einzeltrainings, die auf kognitiv- verhaltensthe-
rapeutischen Grundsätzen beruhen. Aktuell neun verschiede Programme 
fokussieren auf spezifische Problembereiche (Gewalt- und Vermögensdelin-
quenz, Häusliche Gewalt, Straßenverkehr und soziale Kompetenzen). Mit den 
Lernprogrammen wird eine alltagsnahe und wirksame rückfallpräventive 
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Kurzintervention angeboten3. In der jüngsten Studie, die im Folgenden ge-
nauer dargestellt wird, untersuchte Dr. Juliane Gerth4 neben der Wirksamkeit 
auch die Kosten-Nutzen-Effizienz des Lernprogramms Partnerschaft ohne 
Gewalt (PoG). 

Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes zum Schutz gewaltbetroffener Per-
sonen im Juni 2020 vervielfachten sich Zuweisungen zu diesem, auf Häusliche 
Gewalt spezialisierten, Lernprogramm. So wurde mit Art. 55a Abs. 2 StGB ex-
plizit die Möglichkeit geschaffen, für die Zeit der Sistierung die beschuldigte 
Person dazu zu verpflichten, ein Lernprogramm gegen Gewalt zu besuchen. 
Zudem erfolgte eine Anpassung der Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft 
des Kantons Zürich (WOSTA), welche die Zuweisung zum Lernprogramm PoG 
bei gegebenen Voraussetzungen verpflichtender beschreibt als zuvor. In der 
Untersuchung von Dr. Juliane Gerth5, Senior Researcher der Hauptabteilung 
Forschung und Entwicklung von Justizvollzug und Wiedereingliederung Zü-
rich, wurden folgende erfreuliche Befunde ermittelt. 

PoG-Teilnehmer wurden innerhalb eines Beobachtungszeitraums von 2 Jahren 
signifikant seltener mit einem Gewaltdelikt im Kontext der Partnerschaft 
rückfällig, als Personen, welche ebenfalls geeignete Teilnehmer gewesen wä-
ren, jedoch kein PoG absolviert haben. Mit einem Unterschied von 17.4% (nicht 
Teilnehmer) zu 4.7% (Teilnehmer) wurde die Rückfallrate weit mehr als hal-
biert. Besonders positiv kann gewertet werden, dass innerhalb von 2 Jahren 
kein PoG-Teilnehmer erneut wegen physischer Gewalt im partnerschaftlichen 
Kontext polizeilich registriert wurde. Im Sinne des Opfer- und Kinderschutzes 
kann demnach festgestellt werden, dass sich die Teilnahme am Lernprogramm 
PoG lohnt. Es lohnt sich ebenfalls, dran zu bleiben. Die Studie hat ergeben, 
dass PoG-Teilnehmer in der Tendenz seltener als PoG-Abbrecher mit einem 
Gewaltdelikt im Kontext der Partnerschaft rückfällig werden. Die Rückfallrate 
ist bei Teilnehmern, welche das Programm vollständig absolvieren, um ein 
Drittel reduziert. Auch die Kosten-Nutzen-Effizienz ist positiv ausgefallen. Die 
Teilnahme am PoG-Kurs kostet rund 3200 bis 4100 CHF6. Die lebenslangen 
Gesamtkosten eines Rückfalls im Kontext der Partnerschaft werden auf rund 
150’000 CHF geschätzt7. Vor dem Hintergrund der berichteten Rückfallraten 
steht die Teilnahme am Lernprogramm damit in einem geschätzten Kosten-
Nutzen-Verhältnis von ca. 1 zu 5. Anders ausgedrückt können mit jedem Fran-

Treuthardt/Kröger, Partnerschaft ohne Gewalt, 177 ff. 
Gerth. 
Gerth. 
BVD. 
EBG. 

3 

4 

5 

6 

7 
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ken, der in das Lernprogramm PoG investiert wird, 4 Franken gespart werden. 
Die Durchführung des Lernprogramms PoG von jährlich ca. 150 Teilnehmen-
den führt damit langfristig zu Einsparungen von ca. 2’000’000 Franken. Neben 
diesem beachtlichen Betrag ist insbesondere wichtig, dass damit verbunden, 
nachhaltiger Opferschutz gewährleistet und ein wichtiger Beitrag zu einem 
wirksamen Management der Gefährdung von psychisch auffälligen Personen 
geleistet werden kann. 
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Der Umgang mit als Gefährder*innen eingestuften, psychisch auffälligen 
Personen ist eine grosse Herausforderung. Oft stehen strafrechtlich kaum 
fassbare, aber dennoch bedrohliche Verhaltensweisen im Raum, die begrün-
deten Anlass für die Befürchtung einer bevorstehenden Gewalttat geben. 
Polizeiliche und strafprozessuale Massnahmen stossen an ihre Grenzen. Es 
fehlen ausreichende Instrumente mit dem notwendigen Therapieansatz. Um 
diese Versorgungslücken zu schliessen, ist das Bedrohungsmanagement in 
der Kette der Strafverfolgung sowie im Gesundheitswesen noch besser zu 
verankern. Die „Fachtagung Bedrohungsmanagement – Gefährdung durch 
psychisch auffällige Personen“ vom 4. November 2021 sollte zur Informa-
tion und Wissensvermittlung sowie zur Vernetzung unter Fachpersonen 
dienen.

Mit Beiträgen von:

Lorenz Biberstein 
Reinhard Brunner 
Ladina Cavelti 
Elmar Habermeyer 
Corinne Kauf 
Werner Schmid 
Catharina Schmidt 
Daniel Treuthardt 
Andreas Werner 
Ruedi Winet 
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